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1. Reinach im Jahr 2016 

1.1. Zusammenfassung des Geschäftsergebnisses 

Ohne Einmaleffekte kann Reinach ein operatives Ergebnis mit einem Gewinn von rund CHF 0.6 Mio. auswei-
sen. Nicht planbare ausserordentliche Rückstellungen für die Pensionskasse sind hauptsächlich dafür verant-

wortlich, dass die Erfolgsrechnung mit einem Verlust von rund CHF 4.4 Mio. schliesst. 

Dieses Ergebnis ist um CHF 10.375 Mio. schlechter als erwartet. Dieser Umstand ist insbesondere auf zwei 
Einmaleffekte zurückzuführen: Einige Landparzellen konnten nicht wie geplant veräussert werden               

(- CHF 3.719 Mio.) und aufgrund der Senkung des technischen Zinssatzes wurde eine Rückstellung für die 

Pensionskasse von CHF 6.247 Mio. gebildet. Obwohl die Beiträge an private Haushalte für Sozialhilfekosten 
um CHF 1.327 Mio. höher ausgefallen sind, die Alters- und Pflegeheimkosten um CHF 0.721 Mio. zugenom-

men haben und der Personalaufwand in der Primarschule sich um CHF 0.513 Mio. erhöhte, konnte ein positi-

ves operatives Ergebnis erreicht werden. Dazu beigetragen haben u.a. die Steuermehreinnahmen von        
CHF 0.603 Mio. Generell kann festgehalten werden, dass auf Einsparungen, eine gute Ausgabenpolitik und 

eine hohe Budgetdisziplin geachtet wird. 

 

Weiterhin hohe Investitionen geplant, noch genügend Eigenkapital vorhanden 

Das bisherige Eigenkapital reduziert sich somit um den Verlust von CHF 4.346 Mio. auf CHF 20.542 Mio.  

Dem Eigenkapital nach HRM2 hinzugezählt werden die Neubewertungsreserve, das Eigenkapital der Spezialfi-
nanzierungen und die Vorfinanzierung (vor einem Jahr wurde das Schulhaus Surbaum mit CHF 5 Mio. vorfi-

nanziert). Insgesamt beläuft sich das Eigenkapital somit auf gut CHF 63 Mio. Die Nettoinvestitionen liegen 

um CHF 1.240 Mio. unter dem Budgetwert, da grössere Investitionen nicht wie geplant realisiert worden 
sind. Dazu gehört die Sanierung des Gartenbades mit dem Bau eines neuen Sprungbeckens, inklusive eines 

Sprungturmes. Zudem konnte mit der Überweisung der Vorlage zur Sport- und Freizeitzone Fiechten an den 

Einwohnerrat ein wichtiger Meilenstein für ein attraktives Sport- und Freizeitangebot gesetzt werden. Im 
2017 werden auf diesem Areal ein neues Kunstrasenspielfeld sowie ein neues Garderoben- und Clubgebäude 

erstellt. Bei den Schulhäusern Aumatten und Fiechten sind im 2017 die Umsetzung der Sofortmassnahmen für 

Erdbeben- und Brandschutz vorgesehen. 

 

Grosse Bauprojekte auf gutem Kurs 

Die Umbauarbeiten des neuen Kultur- und Begegnungszentrum sind termingerecht aufgenommen worden. Für 
die Trägerschaft wurde der Verein „Treffpunkt Leimgruberhaus“ gegründet. Im Bildungsbereich ist der Neubau 

des Kindergartens Bodmen und die Sanierung des Kindergartens Aumatten erfolgreich abgeschlossen worden. 

Zudem sind im Rahmen der Gesamterneuerung der Reinacher Spielplätze die Anlagen im Surbaum und beim 
Mischeli aufgewertet und den Sicherheitsanforderungen angepasst worden. Darüber hinaus konnte im letzten 

Jahr die Revision der Ortsplanung Reinach abgeschlossen werden. Zu den Quartierplanungen der Areal Dor-

nacherweg, Bruggstrasse, Schönenbach und Stöcklin wurden öffentliche Mitwirkungsverfahren durchgeführt. 

 

Künftige Ausgaben weiterhin von unbestimmten Parametern abhängig 

Das Resultat zeigt, dass die Ausgaben mehrheitlich von unbestimmten Parametern abhängig sind. Die Steu-
ereinnahmen werden in den nächsten Jahren volatil bleiben und auch die unbeeinflussbaren Kosten im Be-

reich der Sozialhilfe sowie der Alters- und Pflegekosten werden weiterhin zunehmen. Hingegen bringt die 

Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes der Gemeinde eine Entlastung von CHF 1.1 Mio. gegenüber dem 
Vorjahr. Weiterhin wichtig ist das Stabilisierungsprojekt, das die Rechnung jährlich um rund CHF 1 Mio. ent-

lastet.  
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1.2. Kommentierung der Schwerpunkte und Ziele des Gemeinderats 

Die erreichten Schwerpunkte und Ziele werden folgend für die einzelnen Leistungsbereiche aufgezeigt: 

 

Leistungsbereich 11: Bevölkerung und Wirtschaft 

Da eine erhebliche Zahl der eingegangenen Wahlzettel ungültig war, musste die Wahl des Einwohnerrats für 
die Amtsperiode 2016 – 2020 wiederholt werden; dies führte zu einem unvorhergesehenen, zusätzlichen 

Mehraufwand. Die übrigen kommunalen Wahlen konnten reibungslos bzw. im ersten Wahlgang abgewickelt 

werden. 

 

Leistungsbereich 12: Ruhe und Ordnung 

Die kommunale Polizei-Kooperation wird weitergeführt und mit dem definitiven Beitritt von Aesch bzw. mit 
einem einjährigen Pilotversuch mit Oberwil und Ettingen weiter ausgebaut. Die Polizei Reinach führte 

Schwerpunktaktionen analog Vorjahr durch. 

 

Leistungsbereich 13: Schutz und Rettung 

2016 war wiederum der Erhalt der Einsatzbereitschaft von Feuerwehr und Zivilschutz mittels Ausbildung und 

Training ein Schwerpunkt, was sich bei den verschieden gelagerten Einsätzen bewährt hat. 

 

Leistungsbereich 21: Sport und Bewegung 

Im Bereich Sport und Bewegung wurden wichtige Weichen für ein zukünftiges, attraktives Sport- und Frei-
zeitangebot in Reinach gestellt. Am 5. Juni 2016 beschloss der Souverän mit grossem Mehr, das Gartenbad 

zu sanieren und zu erneuern sowie ein neues Sprungbecken, inklusive einem 1m-, einem 3m- und einem 5m- 

Sprungturm, zu erstellen. Das Gartenbad ist die wichtigste und grösste Freizeiteinrichtung in Reinach und 
mit diesem Entscheid kann das Gartenbad in den nächsten Jahren zeitgemäss aufgewertet, nachhaltig saniert 

und somit langfristig gesichert werden. Zudem konnte mit der Überweisung der Vorlage zur Sport- und Frei-

zeitzone Fiechten an den Einwohnerrat ein weiterer wichtiger Meilenstein für ein attraktives Sport- und Frei-
zeitangebot in Reinach gesetzt werden. In einer ersten Ausbauetappe sollen ein neues Kunstrasenspielfeld 

sowie ein neues Garderoben- und Clubgebäude erstellt werden. Der Einwohnerrat wird anfangs 2017 darüber 

befinden. 
Im Rahmen der Gesamterneuerung der Reinacher Spielplätze wurden die Anlagen im Surbaum und beim Kin-

dergarten Mischeli aufgewertet und den Sicherheitsanforderungen angepasst. Zudem wurden anlässlich einer 

Mitwirkungsveranstaltung die Bedürfnisse der Bevölkerung zum Spielplatz Rainenweg eingeholt, der im Jahr 
2017 erneuert und aufgewertet werden soll. 
 
 
Leistungsbereich 22: Kultur und Begegnung  

Die Umbauarbeiten an der Liegenschaft Schulgasse 1, Treffpunkt Leimgruberhaus, wurden termingerecht 

aufgenommen und sind im Plan (Ziel: Inbetriebnahme Juli 2017). Für die Trägerschaft ist der Verein „Treff-

punkt Leimgruberhaus“ gegründet worden und ein Zusammenarbeitsvertrag der hauptnutzenden Vereine ist in 
Arbeit. Das Betriebs- und Nutzungskonzept ist erstellt und die Aufgaben des Sekretariats sind definiert. Die 

Leistungsverträge der Arbeitsgruppen Lebendiges Reinach, Elternbildung Reinach und Kultur in Reinach wur-

den minimal angepasst (per 1.7.2017) und mit dem Trägerverein Treffpunkt Leimgruberhaus ein neuer Leis-
tungsvertrag abgeschlossen. Aufgrund einer strikten Trennung von Trägerschaft und Gemeinde wird, entge-

gen der Zielsetzung 2016, der Mietvertrag mit dem LearnIn direkt durch den Verein abgeschlossen. Die Be-

treuungszeiten des Jugendraumes durch das Palais noir sind geklärt. Die Umzugsplanung liegt vor und wird 
anfangs 2017 mit allen Betroffenen und Beteiligten weiter konkretisiert.  
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Der Aktionsplan 2017-2020 „Kinderfreundliche Gemeinde“ steht: Die Labelerneuerung durch UNICEF ist er-

folgt. Die offizielle Labelübergabe erfolgt im Mai 2017. 

Das Kostendach für Kunst in Reinach in der Höhe von CHF 30‘000 wurde dank guten Verkäufen, Umsetzung 
von Sparmassnahmen und vielen Sponsorenbeiträgen mit rund CHF 15‘000 unterschritten. 

 

Leistungsbereich 31: Leistungen der Gemeinde im Bildungsbereich 

Im August hat das Schuljahr 2016/17 erstmals mit sieben altersdurchmischten Klassen (AdL-Klassen) in den 

Schulhäusern Aumatten und Fiechten begonnen – diesen Mehrjahrgangsklassen stehen spezielle heilpädago-

gische Ressourcen zur Verfügung. Gleichzeitig wurde die Einführungsklasse (EK) aufgehoben – auch den ver-
bleibenden Regel-1.Klassen wurden heilpädagogische Ressourcen zugeteilt. Das Pilotprojekt AdL ist auf drei 

Schuljahre ausgelegt und wird vor Ablauf der Pilotphase von externen Fachpersonen der Pädagogischen 

Hochschule Bern evaluiert.  

Im August 2016 haben die ersten Schülerinnen und Schüler die Sekundarschule begonnen, die 6 Primarschul-

jahre durchlaufen haben. 

Das neue obligatorische Testinstrument "Check P3" wurde das erste Mal im Herbst 2016 für das 3. Primar-
schuljahr durchgeführt. Die Querschnittsresultate für die 3. Klassen der Primarstufe sind, im Vergleich mit 

Schulgemeinden mit ähnlichen Voraussetzungen, auf gleichem Niveau. Der zweite Durchgang der „Check P6“ 

für die 6. Klassen bestätigt das sehr gute Abschneiden des Vorjahrs im Vergleich zu Schulgemeinden mit 
ähnlichen Voraussetzungen.  

Die Mittelstufenzimmer des 2. Zyklus wurden in allen Schulhäusern mit Beamern und Visualizern ausgestat-

tet. Die notwendigen Installationen konnten gestaffelt in den Ferien und gemäss Budget erfolgreich vollzo-
gen werden. Zudem konnte ein zusätzlicher Laptopwagen für das Schulhaus Bachmatten II angeschafft wer-

den. 

Im Frühjahr 2016 konnte der Neubau des Kindergartens Bodmen dem Betrieb übergeben werden. Zugleich 
konnte im Sommer die über zwei Jahre etappierte Sanierung des Kindergartens Aumatten erfolgreich abge-

schlossen werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Bauarbeiten der Sofortmassnahmen Fiechten und Aumatten 

mehrheitlich in den Schulsommerferien durchgeführt werden können und der zeitliche Vorlauf im 2016 nicht mehr 
ausgereicht hat, wurden im 2016 vor allem Planungsleistungen erbracht. Die effektive Umsetzung der Sofortmass-

nahmen bezüglich Brandschutz und Erdbebensicherheit erfolgt im 2017. Aufgrund einer Einsprache gegen die 

Vergabe des Mandats der Bauherrenunterstützung sind die Planungsarbeiten für den Neubau der Schulanlage Sur-
baum bis Ende Jahr sistiert. 

 

Leistungsbereich 32: Musikunterricht 

Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule sind an über 40 Konzerten und Wettbewerben an die Öffent-

lichkeit getreten: Unter anderem an einem Konzert zugunsten des Tierparkes Reinach, am Sommerkonzert 

sowie am traditionellen Weihnachtskonzert. In Zusammenarbeit mit Kultur in Reinach lud die Musikschule zu 
einem Familienkonzert zum Thema „Sport und Spiel in der Musik“ ein. 

 

Leistungsbereich 33: Familienergänzende Betreuung 

Die Einführung der Subjektfinanzierung im Frühbereich wurde aufgegleist und wird planmässig per 1.7.2017 

umgesetzt. Das Angebot im Schulbereich konnte per Anfang Schuljahr 16/17 mit dem Mittagstisch Fiechten 

ergänzt werden. 
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Leistungsbereich 41: Kindes- und Erwachsenenschutz 

Einer der Schwerpunkte war die Erstellung eines Leitfadens „Abklärung im Bereich Erwachsenenschutz“ zur 

Vereinheitlichung der Arbeitsweise und Steigerung der Qualität. Die Erarbeitung des Leitfadens Kindesschutz 

erfolgt 2017.  

 

Leistungsbereich 42: Gesetzliche Sozialhilfe 

Die Realisierung weiterer Integrationsprojekte in der Wirtschaft mit den sogenannten Anreizbeiträgen blieb 
in der Sozialhilfe auch im 2016 aktuell. Es konnte ein Integrationsprogramm in der Wirtschaft realisiert wer-

den. Bei der Sozialhilfe für Asylsuchende wurden die bisherigen Kooperationen mit den Gemeinden Arlesheim 

und Binningen weitergeführt. Da die Zuweisungen von neuen Asylsuchenden nicht den Prognosen entspra-
chen, waren keine weiteren Massnahmen nötig.   

 

Leistungsbereich 43: Ergänzende Sozialarbeit 

Der Schwerpunkt im Leistungsbereich 43 war die Einführung der Schulsozialarbeit auf der Primarstufe im 

Schuljahr 2016/2017 und die Angliederung an die Organisationseinheit Soziales und Gesundheit. Ebenfalls 

wurden die Betreuung der UMA (Unbegleitete, minderjährige Asylsuchende) und die Führung der Beistand-
schaften für die UMA an die Jugendbeauftragte delegiert.  

 

Leistungsbereich 51: Gesundheit 

Einer der Schwerpunkte im LB 51 war die Planung der Umsetzung der Ergebnisse aus der Bedürfnisabklärung 

Alter. Die verschiedenen Massnahmen werden 2017 in Teilprojekten umgesetzt. Weiter war die Gemeinde bei 

der Erarbeitung der Revision des Ergänzungsleistungsgesetzes (EL-Obergrenze) und des Alters- und Pflegege-
setzes involviert, die den Gemeinden zahlreiche neue Aufgaben und Kompetenzen übertragen wird.  

 

Leistungsbereich 61: Stadtentwicklung 

Am 2. Juni 2016 hat der Regierungsrat nun auch die Zonenplanung Landschaft genehmigt. Die Revision der 

Ortsplanung Reinach (RevOR) ist damit abgeschlossen. 

Seit Dezember ist die Quartierplanung „Stockacker“ rechtskräftig und konnte im Baurecht an die Wohnbauge-
nossenschaft Logis Suisse abgegeben werden. Die hängige Beschwerde bei der Quartierplanung „Bodmen“ hat 

am 5. Juli 2016 auch das Bundesgericht abgewiesen, so dass auch diese Quartierplanung rechtskräftig wurde. 

Das Baugesuch der Wohnbaugenossenschaft Rynach konnte am 20.01.2017 bewilligt werden. Für das Areal 
Landererstrasse wurde das Siegerprojekt weiterbearbeitet und im September 2016 der Öffentlichkeit präsen-

tiert. Die Überbauung „In den Steinreben“ wurde im 2016 bezogen und Ende Oktober konnte auch der öffent-

liche Quartierplatz feierlich eingeweiht werden. Auf privaten Arealen hat der Einwohnerrat die Quartierpläne 
„Oerin“ und „Jupiterstrasse“ beschlossen. Zu den Quartierplan-Entwürfen der Areale Dornacherweg, Brugg-

strasse, Schönenbach und Stöcklin wurden öffentliche Mitwirkungsverfahren durchgeführt.  

Zum Raumkonzept Birsstadt, das gemeinsam von den Birsstadt-Gemeinden in ihrer Regionalplanungsgruppe 
erarbeitet wurde, fand im Frühling 2016 eine öffentliche Mitwirkung statt. Das definitive Raumkonzept wurde 

bis Ende 2016 von allen Birsstadt-Gemeinden verabschiedet. 
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Leistungsbereich 62: Umwelt und Energie 

Abgestimmt auf das Raumkonzept Birsstadt wurde im Berichtsjahr von den Gemeinderatsgremien der Birs-
stadt der Aktionsplan Birspark Landschaft verabschiedet und der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Aktionsplan 

rückt die Themen Naturschutz und Naherholung gleichwertig und interkommunal koordiniert in den Fokus. 

Mit der Nominierung als Projekt der IBA 2020 hat der Aktionsplan über die Region hinaus Beachtung erfah-
ren.  

Die Umsetzung der kommunalen Energiestrategie 2030 wurde zügig weiter vorangetrieben. Mit Förderbeiträ-

gen an Liegenschaftsbesitzer wurde der Umbau der Wärmeversorgung von fossil zu erneuerbarer Energie un-
terstützt und mit Energieberatungen zum Thema Energieeffizienz und erneuerbare Energie wurde ein Angebot 

für Reinacher kmu zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Pilotprojektes “Energieregion Birsstadt“ wurde die 

Zusammenarbeit mit den Birstaler Energiestädten intensiviert. 

 

Leistungsbereich 71: Verkehrsinfrastruktur 

Die Sanierung des Knoten Kägenstrasse/Christoph Merian-Ring/Sternenhofstrasse konnte termingerecht ab-
geschlossen werden. Die letzte Bauetappe der Schalbergstrasse und der Austrasse wurde ebenfalls wie ge-

plant abgeschlossen. Die Strassenkorrektion Brunngasse und die Gestaltung des Taunerplatzes konnten mit 

der Fertigstellung der Überbauung abgeschlossen werden.  

Mit der Sanierung der Mitteldorfstrasse schliesst sich mit der neuen Verbindung bis zur Ettingerstrasse eine 

Lücke im Velowegnetz der Gemeinde Reinach. Die Fahrt auf der verkehrsärmeren Alternativroute ist für die 

Velofahrerinnen und Velofahrer viel sicherer als die Route über die Hauptstrasse, denn ergänzend zur Sanie-
rung der Mitteldorfstrasse wurden auch Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und des Komforts für den 

Langsamverkehr geschaffen. Eine neue Signalisation weist auf die neue Veloroute hin. 

Der Quartierplatz „In den Steinreben“ wurde in Oktober 2016 eingeweiht und steht für alle als Ort der Be-
gegnung zur Verfügung. Neue Aufenthaltsmöglichkeiten entlang der Strasse in den Steinreben sowie zwei 

öffentlichen Fussgängerwege fördern den Langsamverkehr im Quartier.  

Die neuen, über das gesamte Siedlungsgebiet erstellten Bau- und Strassenlinienpläne, sind zur Vorprüfung 
beim Kanton. 

 

Leistungsbereich 72: ÖV-Angebot 

Es liegen keine speziellen Schwerpunkte für das Jahr 2016 vor. 

 

Leistungsbereich 81: Versorgung 

Mit der Erneuerung der Wasserleitungen in der Austrasse, Bruggstrasse, Sternenhofstrasse, Rüttenenweg und 

dem Knoten Kägenstrasse wurde der ordentliche Werterhalt konsequent weitergeführt.  

Beim gemeindeeigenen Kabelnetz wurden Netzausbauten ausgeführt, die der Kapazitätserhöhung und der 
Reduktion von Signalstörungen dienten. Trotz starken Mitbewerbern zeichnet sich das Netz durch einen gu-

ten Leistungsstandard und hohe Akzeptanz aus. Die Totalrevision des kommunalen GGA-Reglements wurde 

auf die Zeit nach der Volksabstimmung über die interGGA AG zurückgestellt.  

 

Leistungsbereich 82: Entsorgung 

Die letzte der fünf GEP-Massnahmen im Gebiet Fiechten zur Entlastung der Abflussmengen bei Starkregener-
eignissen konnte abgeschlossen werden. Die zweite Etappe des neuen Sauberwasserkanals in der Brunngasse 

wurde in Koordination mit den Arbeiten im Taunerquartier abgeschlossen.  
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Der Unterhalt und die Instandhaltung der Abwasserleitungen entsprachen den Zielen zum ordentlichen Wert-

erhalt. 

Die Submission der Abfalltouren wurde termingerecht im ersten Halbjahr durchgeführt und hat zu folgenden 

Ergebnissen geführt: die Kehricht-, Papier-, Karton- und Bioabfuhr wird in den Jahren 2017 – 2021, wie bis 

anhin durch die Firma Anton Saxer AG durchgeführt; die Leerung der Glas-/Weissblech-Sammelstellen erfolgt 
neu durch die Firma Vogelsanger AG. Bei der Ausschreibung wurde vorgegeben, dass das Abfuhrunternehmen 

in der Lage sein muss, Unterflur-Container zu leeren. Künftig soll bei grösseren Überbauungen die Bereitstel-

lung des Kehrichts in Unterflur-Containern erfolgen.  

Die Abfallpädagogik-Kurse auf der Kindergarten- und Primarstufe wurden von den Lehrpersonen sehr ge-

schätzt und sollen deshalb fortgeführt werden. 

 

Leistungsbereich 91: Finanzierung 

Die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen konnten in der Rechnung 2016 über dem Budgetbetrag 
schliessen und lagen damit aber 3.4% unter dem Wert der Rechnung 2015. Dies ist v.a. auf einen Rückgang 
gegenüber dem Vorjahr bei den Top-Steuerzahlenden (weniger Bonusauszahlungen) zu begründen. Bei den 
juristischen Personen wurde das Budget erreicht. Die Einnahmen lagen 4.5% über dem Vorjahr, die hohen 
Werte aus den Jahren 2013 und 2014 konnten aber nicht mehr erreicht werden.  

Per 1. Januar 2016 traten diverse Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes in Kraft. Unter dem Strich resul-
tiert für die Gemeinde Reinach im Total gegenüber dem Vorjahr eine Minderbelastung von 1.8% (CHF 1.1 
Mio.). 

Die geplanten Verkäufe der Parzellen 596 (Krummenrainweg) und 1279 (Robinienweg) wurde um ein Jahr 
verschoben. Der Verkauf der Parzelle 780 (Reinacherhof) wurde zurückgestellt. 
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1.3. Finanzieller Gesamtüberblick 

Die Kostenrechnung im steuerfinanzierten Bereich (Kapitel 1.4.) schliesst mit einem erfreulichen Gewinn 

von CHF 0.707 Mio. ab, trotz Mehraufwendungen bei acht von neunzehn Leistungsbereichen. Der erwartete 
Gewinn liegt damit um CHF 0.620 Mio. tiefer als erwartet. Dies Umstand ist insbesondere auf die höheren 

Kosten bei der ergänzenden Sozialarbeit (CHF 0.221 Mio.), der gesetzlichen Sozialhilfe (CHF 0.824 Mio.) und 

der Gesundheit für die stationären Pflegebeiträgen (+ CHF 0.634 Mio.) zurückzuführen.  

 

    

Ergebnis der Kosten- und Erfolgsrechnung  
(in CHF) 

RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Saldo Kostenrechnung steuerfinanziert -4'653'935 -1'325'890 -706'544 
 

+/- Abgrenzungen zur Erfolgsrechnung 
   

Buchgewinn/Auflösung Neubewertungsreserve aus 
Landverkäufen 

-363‘240 -4‘703‘060 -1‘275‘000 

Pensionskassen-Rückstellung Lehrpersonen 1  770‘000  4‘047‘000 

Pensionskassen-Rückstellung Verwaltung  1    2‘200‘000 

Vorfinanzierung 5‘000‘000   

Diverse Abgrenzungen -955‘953  2   80‘629 
    

Gewinn/Verlust der Erfolgsrechnung -203‘129 -6‘028‘952 4‘346‘085 

(- = Gewinn / + = Verlust) 

1 siehe Kapitel 1.5.5. 

2 v.a. Ergänzungsleistungs-Kompensation des Kantons zur Pflegefinanzierung 

Ergebnis der Vollkostenrechnung und Kommentare in Kapitel 1.4 

Ergebnis der Erfolgsrechnung und Kommentare in Kapitel 1.5.1. 

 

Die Kostenrechnung wird durch den Verlust bei den Spezialfinanzierungen um CHF 1.682 Mio. auf einen 

Verlust von insgesamt CHF 0.976 Mio. erhöht.  

 

Ergebnisse der Spezialfinanzierungen  

Kostenrechnung (in CHF) RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Saldo Kostenrechnung im steuerfinanzierten Bereich -4‘653'936 -1‘325‘890 -706‘544 

+ Saldo Kostenrechnung Spezialfinanzierungen +827'693 +1‘881‘638 +1‘682‘191 

Saldo Kostenrechnung insgesamt -3‘826‘242 555‘748 975‘647 

 

Einlagen (-) und Entnahmen (+) Spezialfinanz. RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Wasser 767'501 981'340 831'938 

GGA -129'706 281'120 197'103 

Abwasser 258'614 427'419 607'832 

Abfall -68'716 191'759 45'318 

TOTAL 827'693 1'881'638 1'682'191 
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Die Erfolgsrechnung (Kapitel 1.5.) schliesst mit einem Verlust von CHF 4.346 Mio. um CHF 10.375 Mio. 

schlechter ab als erwartet. Dieser Umstand ist insbesondere auf zwei Einmaleffekte zurückzuführen: 1. Die 
Landparzellen 596 (Krummenrainweg), 780 (Reinacherhof) und 1279 (Robinienweg) im Gesamtwert von über 

CHF 4.7 Mio. konnten nicht wie geplant veräussert werden. Hingegen wurden die Parzellen 929 und 930 

(Bruderholz /Binningerstrasse) für über CHF 1.275 Mio. veräussert. Die damit verbundene Auflösung der Neu-
bewertungsreserve beläuft sich auf CHF 0.984 Mio. Die ausserordentlichen Erträge lagen somit CHF 3.719 

Mio. unter dem Budgetwert. 2. Aufgrund der angekündigten Senkung des technischen Zinssatzes wurde eine 

Rückstellung für die Pensionskasse von CHF 6.247 Mio. gebildet. Gemäss Schreiben der Finanz- und Kirchen-
direktion vom 20. März 2017 steht es den Gemeinden nun frei, diese Rückstellung im 2016 zu bilden. Da 

schlussendlich sowieso das Eigenkapital belastet wird, hat sich der Gemeinderat entschlossen anhand des 

ersten Schreibens der Finanz- und Kirchendirektion vom 13. Februar 2017 die Rückstellung zu bilden. Gemäss 
HRM2 müssen Rückstellungen gebildet werden, wenn es infolge eines Ereignisses in der Vergangenheit sehr 

wahrscheinlich zu einem zukünftigen Mittelabfluss kommen wird. Dies ist der Fall, weil der Entscheid zur 

Senkung des technischen Zinssatzes von der Pensionskasse (BLPK) bereits im Jahr 2016 getroffen wurde und 
dieser Entscheid zu einem Mittelabfluss im Jahr 2018 führen wird. Das bereinigte, operative Ergebnis ohne 

diese zwei Einmaleffekte wäre bei einem Gewinn von CHF 0.626 Mio. gewesen. In der Kostenrechnung sind 

diese sogenannten Einmaleffekte nicht enthalten, diese werden nur in der Finanzbuchhaltung ausgewiesen. 
Dieses Ergebnis mit einem Gewinn von CHF 0.626 Mio. ist umso erfreulicher, da einige nicht direkt beein-

flussbare Mehrkosten hingenommen werden mussten. Wie bereits in der Kostenrechnung erwähnt, musste 

aufwandseitig bei den Beiträgen an private Haushalte für Sozialhilfekosten CHF 1.327 Mio. Mehrkosten ver-
zeichnet werden. Auch die Alters- und Pflegeheimkosten übertrafen die Vorgabe um CHF 0.721 Mio. Beim 

Personalaufwand führten insbesondere die Zunahme bei den Lohnkosten in der Primarschule über CHF 0.513 

Mio. zu Mehraufwendungen. Ertragsseitig lagen die Steuererträge CHF 0.603 Mio. über den Erwartungen.  

Das bisherige Eigenkapital reduziert sich somit um den Verlust von CHF 4.346 Mio. auf noch CHF 20.542 
Mio. Ebenfalls wird beim Eigenkapital die Neubewertungsreserve hinzugezählt. Diese hat um CHF 0.984 Mio. 

auf CHF 16.479 Mio. leicht abgenommen. Für die Pensionskasse wurden wegen der bevorstehenden Senkung 
des technischen Zinssatzes CHF 6.247 Mio. zurückgestellt (siehe dazu Kapitel 1.5.5. „Pensionskasse“). Im 

Eigenkapital ausgewiesen wird zudem die Vorfinanzierung für das Schulhaus Surbaum von CHF 5 Mio., wel-

che vor einem Jahr geäufnet wurde. Die Verpflichtungen gegenüber den Spezialfinanzierungen belaufen sich 
auf CHF 19.760 Mio. Insgesamt beträgt das Eigenkapital nach HRM2 somit CHF 63.089 Mio. (Vorjahr    
CHF 70.145 Mio.). 

Die Nettoinvestitionen (siehe Kapitel 1.5.7.) beliefen sich auf CHF 5.914 Mio. und lagen somit um        
CHF 1.240 Mio. unter dem Budgetwert. Folgende grössere Investitionen verzögern sich: Gartenbad (- CHF 0.8 

Mio.; Projekt musste nochmals überarbeitet werden, nach dem Beschluss des Souveräns), Schulliegenschaften 

der Primarschule (- CHF 1.6 Mio.; Planungsvorlauf für die Sofortmassnahmen war zu kurz, da diese nur wäh-
rend der Sommerferien getätigt werden können) und für die Sportzone Fiechten (- CHF 1.470 Mio.; u.a. Ver-

handlungen mit der Stadt Basel als Grundeigentümerin). Realisiert wurden u.a. der Kindergarten Bodmen 

sowie der Spielplatz Surbaum. Die Nettoinvestitionen bewegten sich somit leicht höher als im Vorjahr 
(CHF 5.577 Mio.)  

Die langfristigen Verbindlichkeiten (siehe Kapitel 1.5.8.) blieben unverändert bei CHF 38 Mio. Ein Darlehen 

über CHF 7 Mio. mit einem hohen Zinssatz von 2.8% konnte zu CHF 3 Mio. mit 0.2% resp. CHF 4 Mio. zu 0% 
refinanziert werden. Erstmalig konnte somit ein Darlehen über CHF 4 Mio. mit einer Laufzeit von zwei Jahren 

zu 0% aufgenommen werden. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz aller Darlehen liegt bei noch 1.24% 

(Vorjahr 1.65%). Wiederum musste bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten per Jahresende ein kurzfristiger 
Überbrückungskredit zum Zinssatz von 0.08% aufgenommen werden (CHF 6 Mio.). 

Die flüssigen Mittel (siehe Kapitel 1.5.8.) haben um CHF 2.019 Mio. auf CHF 7.002 Mio. abgenommen. 

Darin enthalten ist ein kurzfristiger Überbrückungskredit von CHF 6 Mio. Der Überbrückungskredit wurde 
notwendig, um die Liquidität bis zum Eingang der ersten Steuervorauszahlungen 2017 sicherzustellen. 
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Das Resultat darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass ertragsseitig die Steuereinnahmen in den nächsten 

Jahren sehr volatil sein können, zumal es infolge der erhöhten Abgrenzung zu weniger Nachflüssen kommt. 

Die Kosten, vor allem die unbeeinflussbaren, werden wohl weiterhin zunehmen. Ebenso unsicher wird die 
Entwicklung der jährlichen Renditen der Pensionskasse sein, wobei dieses Risiko mittlerweile durch die Sen-

kung des technischen Zinssatzes erheblich reduziert wird. Umso wichtiger war es, dass das Stabilisierungs-
projekt zumindest teilweise umgesetzt wurde. Die Erfolgsrechnung wird dadurch jährlich weiterhin um rund 
CHF 1 Mio. entlastet.   
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1.4. Ergebnis der Vollkostenrechnung und Kommentar 

Die Vollkostenrechnung 2016 schliesst mit einem Verlust von CHF 0.976 Mio. Budgetiert war ein Defizit von 
CHF 0.556 Mio. (vgl. dazu Tab. a). Die Rechnung 2016 fällt damit um knapp CHF 0.4 Mio. schlechter aus als 

erwartet. Details werden in den Kommentaren zu den Leistungsbereichen (vgl. Ziff. 2.1) ausgeführt. Die 

Budgetabweichungen und die resultierenden Überschreitungen werden in der nachfolgenden Tabelle aufge-
zeigt. Nachtragskredite musste der Gemeinderat keine beschliessen. 

 

a) Kostenrechnung nach LB RG 2015 BU 2016 RG 2016 Abweichung     
(Minus = Unter-

schreitung) 

Nachtrags-
kredit GR 

Über-
schreitung 

LB 11 Bevölkerung und  
         Wirtschaft 1'738'851 1'629'621 1'570'051 -59'570   

LB 12 Ruhe und Ordnung 408'429 372'850 331'107 -41'744   

LB 13 Schutz und Rettung 498'326 699'415 589'731 -109'684   

LB 21 Sport und Bewegung 1'541'907 1'306'213 1'299'332 -6'881   

LB 22 Kultur und Begegnung 1'751'991 1'790'131 1'771'271 -18'859   

LB 31 Leistungen der Gde. im         
Bildungsbereich 

16'419'468 16'170'104 16'454'780 284'677  284‘677 

LB 32 Musikunterricht 2'032'790 2'077'131 1'997'654 -79'478   

LB 33 Familienergänzende  
         Betreuung 

1'565'411 1'560'041 1'476'745 -83'296   

LB 41 Kindes- und  
         Erwachsenenschutz 908'809 886'949 950'498 63'549  63‘549  

LB 42 Gesetzliche Sozialhilfe 5'839'373 5'600'491 6'424'220 823'729  823‘729 

LB 43 Ergänzende Sozialarbeit 1'889'329 1'824'096 2'045'479 221'383  221‘383 

LB 51 Gesundheit 4'847'747 5'260'904 5'894'681 633'777  633‘777 

LB 61 Stadtentwicklung 962'380 1'088'585 1'054'124 -34'461   

LB 62 Umwelt und Energie 406'860 551'177 508'950 -42'227   

LB 71 Verkehrsinfrastruktur 3'092'832 4'072'032 4'242'939 170'907  170‘907 

LB 72 ÖV-Angebot 137'485 209'728 228'047 18'318  18‘318 

LB 81 Versorgung  
         (Spezialfinanzierung) 637'795 1'261'806 1'029'105 -232'701   

LB 82 Entsorgung (v.a.  
         Spezialfinanzierung) 

356'742 741'794 780'888 39'094  39‘094 

LB 91 Finanzierung -48'862'767 -46'547'319 -47'673'953 -1'126'634   

Saldo Vollkosten inkl. Transfer -3‘826‘242 555'748 975'647 419'899   

davon spezialfinanziert -827'693 -1'881'638 -1'682'191 199'447   

Saldo Vollkosten ohne Spezial-
finanzierung 

-4‘653‘936 -1‘325'890 -706'544 619'346   
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Begründung für Unterschreitungen (grösser als CHF 200‘000): 

Leistungsbereich Budget-
unterschreitung 

Grund 

81 Versorgung (Spezial-

finanzierung) 

CHF  232‘701 Geringere Unterhalts- und Beratungskosten bei der 

Wasserversorgung sowie geringere Lohnkosten (längere 

Vakanz) von insgesamt CHF 102‘000. 

Mehr Erlöse bei den Benützungsgebühren der GGA sowie 

der Wasserbezugsgebühren über CHF 152‘000. 

 

91 Finanzierung CHF 1‘126‘634 Mehr Steuereinnahmen (CHF 0.560 Mio.) und die Auflö-

sung einer im Jahresbericht 2013 gebildeten Wertbe-

richtigung bei den natürlichen Personen über CHF 0.635 
Mio. 

 

Begründung für Überschreitungen: 

Elf von neunzehn bewilligten Globalbudgets sind eingehalten worden. Folgende Budgets wurden überschrit-

ten: 

Leistungsbereich über Budget Grund 

31 Leistungen der Gemeinde 

im Bildungsbereich 

CHF 284‘677 Überschreitung der Lehrerlöhne auf Primarstufe aufgrund 

höherer Erfahrungsstufenanstieg von Junglehrpersonen 

(CHF 0.5 Mio.) 

41 Kindes- und Erwachse-

nenschutz 

CHF  63‘549 Die Zunahme von Abklärungsaufträgen und die zu verfü-

genden Beistandschaften führten zu entsprechenden 

Mehrkosten bei der KESB (Kinder- und Erwachsenen-
schutzbehörde). Dies führte zudem zu höheren Kosten in 

der Sozialberatung. 

42 Gesetzliche Sozialhilfe CHF 823‘729 Zunahme der Unterstützungsleistungen gemäss Sozialhil-
fegesetz, die nicht direkt beeinflussbar sind. 

43 Ergänzende Sozialarbeit CHF 221‘383 Höhere Kosten für das gemeindeeigene Integrationspro-

gramm (IP) von rund CHF 105‘000 (anstelle Sozialhilfe) 
sowie mehr Mietzinszuschüsse als geplant + CHF 172‘955 

(Die gesetzliche Anpassung/Reduktion des Grundbedarfs 

bei der Sozialhilfe führte unter anderem dazu, dass eini-
ge Personen knapp keinen Anspruch mehr auf Sozialhilfe 

haben. Diese Personen werden mittels Mietzinsbeiträge 

aufgefangen). Zudem weniger Kantonsbeiträge für 
Coaching und Anreizbeiträge. 

51 Gesundheit CHF 633‘777 Erhöhung bei den stationären Pflegebeiträgen um rund 

CHF 500'000 (ein Fall kostet seit April monatlich CHF 
30'000). Mehrausgaben bei den privaten Spitexorganisa-

tionen um CHF 30'000 gegenüber dem Budget.  

71 Verkehrsinfrastruktur CHF 170‘907 Weniger Einnahmen bei den Verkehrsbussen von CHF 
188‘000 

72 ÖV-Angebot CHF 18‘318 Höhere Lohnkostenzuteilung für die Neu- resp. Wieder-

besetzung der Stelle Mobilität, Aussenraum und Spezial-
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finanzierungen 

82 Entsorgung (Teil Spezial-
finanzierung) 

CHF 39‘094 Höhere kantonale Abwassergebühren (u.a. Fremdwasser) 
als angenommen (CHF 25‘000) sowie geringere Einnah-

men resp. Verrechnung an Hauseigentümer von CHF 

165‘000. Weniger Kapitalzinsertrag in der Spezialfinan-
zierung Abwasser über CHF 55‘000, da der Zinssatz des 

statistischen Amts von 0.7% auf 0.2% reduziert wurde.  

Gemäss §162, Abs. 4 des kantonalen Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Ge-
meindegesetz) werden Globalbudgetüberschreitungen, für die der Gemeinderat keine Nachtragskredite ge-

nehmigt hat, durch Genehmigung des Jahresberichts bewilligt. Der Gemeinderat musste keine Nachtragskre-

dite sprechen, da alle Kostenüberschreitungen durch gebundene bzw. unbeeinflussbare Kosten entstanden 
sind. 

Über alle Leistungsbereiche insgesamt betrachtet, sind die direkten Kosten um rund CHF 1.0 Mio. höher aus-

gefallen als budgetiert. Die Gründe dafür sind in den aufgeführten Kapiteln sowie in den Kommentaren zu 
den Leistungsbereichen erläutert (vgl. Ziff. 2.1). Die direkten Erlöse sind um CHF 0.1 Mio. tiefer ausgefallen. 

Auf der Stufe Basiskosten ist damit das Ergebnis um CHF 1.1 Mio. schlechter als budgetiert.  

 

b) Kostenrechnung nach Stufen 
RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Begründung  

Abweichung 

Direkte Kosten 46'262'630 48'763'782 49'755'488 Kapitel 1.4 

Direkte Erlöse -15'599'612 -16'618'191 -16'548'033 Kapitel 1.4 

Saldo Basiskosten 30'663'018 32'145'591 33'207'455  

Kapitaldienst 6'964'114 6'687'152 6'677'835 Kapitel 3.1 

Querschnittskosten 4'325'411 4'511'160 4'238'485 Kapitel 3.2 

Saldo Verwaltungskosten 41'952'543 43'343'902 44'123'775  

Politikkosten 970'999 1'025'366 976'180 Kapitel 3.12 

Vollkosten exkl. Transfer 42'923'542 44'369'268 45'099'955  

Transferkosten/-erträge -46'749'784 -43'813'520 -44'124'308 Siehe unten 

Saldo Vollkosten inkl. Transfer -3'826'242 555'748 975'647  

 

Der Saldo Vollkosten inkl. Transferkosten/-erlöse über alle Leistungsbereiche ist um rund CHF 0.4 Mio. 
schlechter ausgefallen als budgetiert. Der Kapitaldienst, die Querschnitt- und Politikkosten jedoch konnten 

unter Budget abschliessen. Um Redundanzen zu vermeiden, wird in der Tabelle auf die Detailerklärungen 

verwiesen. 

Die Differenz bei den Transferkosten und -erträgen ist auf höhere Sozialhilfeausgaben (CHF 0.466 Mio.), 

weniger Busseneinnahmen (CHF 0.190 Mio.) sowie auf Mehreinnahmen bei den Steuern (CHF 1.2 Mio.) zu-

rückzuführen.  
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Verteilung der Vollkosten der Leistungsbereiche 

(ohne LB 91 Finanzierung) 

 

 

 
Die LB-Nummern entsprechen denjenigen in Tabelle a). 
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1.5. Überleitung Vollkosten – Erfolgsrechnung – Eigenkapital 

1.5.1. Ergebnis der Erfolgsrechnung und Kommentar 

Die Vollkostenrechnung berücksichtigt die betrieblich notwendigen Kosten. Die Erfolgsrechnung umfasst 

sämtliche Finanzbewegungen, nicht direkt betriebsnotwendige ausserordentliche Aufwände und Erträge, die 

für die Kostenrechnung abgegrenzt werden. Die Ergebnisse der Vollkostenrechnung und Erfolgsrechnung sind 
deshalb nicht identisch. Die Abgrenzungen zeigen die Differenzen zwischen den beiden Rechnungen auf (vgl. 

Tab. c). 

c) Überleitung zur Erfolgsrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Kostenüberschuss Vollkostenrechnung -3‘826‘242 555'748 975‘647 

Abgrenzungen insgesamt 3'623'114 -6'584'698 3‘370‘438 

 davon Abschreibungen 19‘964 0 0 

 davon Zinsen 0 0 0 

 davon Spezialfinanzierungen -827'693 -1'881'638 -1‘682‘191 

 davon Fonds 0 0 0 

 davon periodenfremde Abgrenzungen -205'917* 0 80'629 

 davon Buchgewinn Verkauf FV (Entnahme  

            Neubewertungsreserve) 
-363‘240 -4‘703‘060 -1'275'000 

 davon Vorfinanzierungen 5‘000‘000 0 0 

 davon PK Lehrer und Verwaltung 0 0 6‘247‘000 

Verlust (+) bzw. Gewinn (-) -203'129 -6'028'952 4'346'085 

 
* Ergänzungsleistungs(EL)-Kompensation des Kantons zur Pflegefinanzierung über rund CHF 1 Mio. (Anteil CHF 15 Mio. an Gemeinden) 
abzüglich Bildung Rückstellung Deckungslücke BLPK für die kommunalen Lehrkräfte (CHF 770‘000). 

Mit der kantonsweiten Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) im Jahr 2014 werden die 
Unterschiede bei den Abschreibungen (Methodik) eliminiert, ausser bei ausserplanmässigen Abschreibungen. 

Diese werden in der Finanzbuchhaltung und nicht in der Kostenrechnung aufgeführt, da es sich um perioden-

fremde Abschreibungen handelt. Bei den Zinsen fallen ebenfalls keine Abgrenzungen an, da die effektiven 
Zinsen aus der Finanzbuchhaltung in die Kostenrechnung übernommen und den Leistungsbereichen zugeteilt 

werden. 

Bei den Spezialfinanzierungen zeigt die Kostenrechnung die effektiv anfallenden Beträge. Die Finanzbuchhal-
tung weist diese Kosten nach dem Bruttoprinzip im gleichen Umfang aus. Intern werden sie aber so verrech-

net, dass die Spezialfinanzierungen ausgeglichen sind. Dies erfolgt über die Entnahmen oder die Einlagen ins 

Eigenkapital. Da diese Verlagerungen nur in der Finanzbuchhaltung stattfinden, müssen sie gegenüber der 
Kostenrechnung abgegrenzt werden. Die Entnahme fiel im Berichtsjahr 2015 geringer aus wegen der Rücker-

stattung der IWB/Kehrichtverbrennungsanlage über CHF 2.580 Mio. 

Das Rechnungsjahr 2015 beinhaltet bei den periodenfremden Abgrenzungen u.a. die Ergänzungsleistungs 
(EL)-Kompensation des Kantons zur Pflegefinanzierung von rund CHF 1 Mio. sowie die Bildung der Rückstel-

lung für die Deckungslücke bei der Pensionskasse (BLPK) für die kommunalen Lehrkräfte über CHF 770‘000. 

Da diese Rückstellung nicht ausreichend war, musste in der Rechnung 2016 noch eine Nachbelastung über 
CHF 54‘727 als periodenfremde Abgrenzung verbucht werden. Zudem sind in dieser Position jeweils die An-

passung der Rückstellung für Ferien- und Gleitzeitguthaben des Personals (Zunahme um CHF 25‘902) enthal-

ten. 
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Ab 2015 wurden keine Buchgewinne mehr eingeplant, da das Finanzvermögen gemäss einer marktkonformen 

Neubewertung bilanziert wurde (Neubewertungsreserve) und davon ausgegangen werden kann, dass der Ver-

kaufspreis dieser Neubewertung entspricht. Aus Transparenzgründen müssen jedoch auch die erfolgswirksa-
men Entnahmen aus der Neubewertungsreserve gezeigt werden. Im 2015 wurden die Parzellen 786 (Bären-

weg) und 958 (Teil Weiermatten) veräussert. Im Budget 2016 ist die Auflösung der Neubewertungsreserve 

über CHF 4.7 Mio. für geplante Landverkäufe der Parzellen 596 (Krummenrainweg), 780 (Reinacherhof) und 
1279 (Robinienweg) berücksichtigt. Da die Parzellen 596 und 1279 im Jahr 2016 nicht veräussert wurden, 

sind diese Verkäufe nun ins Budget 2017 verschoben worden. Der Verkauf der Parzelle 780 (Reinacherhof) 

soll bis zur Klärung der künftigen Nutzung im Kontext der geplanten Siedlungsentwicklung in Reinach Nord 
aufgeschoben werden. Veräussert hingegen wurden im Rechnungsabschluss 2016 die Parzellen 929 und 930 

Bruderholz/ Binningerstrasse über CHF 1.275 Mio. (Auflösung Neubewertungsreserve CHF 0.984 Mio. und 

Buchgewinn CHF 0.291 Mio.). 

Vorfinanzierungen dürfen nur im Umfang des Gewinns (Ertragsüberschusses) der Jahresrechnung gebildet 

werden (§24 Abs. 2 Gemeinderechnungsverordnung). Da ein Verlust vorliegt, können auch keine Vorfinanzie-

rungen gebildet werden. In der Rechnung 2015 wurde eine Vorfinanzierung für die Liegenschaft Primarschule 
Surbaum über CHF 5 Mio. gebildet. 

Infolge der Einführung der Pensionskassenreform ab dem 1.1.2015 sind keine Pensionskassenwegkäufe mehr 

möglich. Die Bildung der Pensionskassenrückstellung für die Senkung des technischen Zinssatzes für die 
pensionierten Lehrkräfte beträgt CHF 4.047 Mio. und für das pensionierte Gemeindepersonal CHF 2.200 Mio. 
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Das Ergebnis der Erfolgsrechnung setzt sich aus folgenden Aufwands- und Ertragsarten zusammen (seit 2014 
nach dem HRM2-Kontenplan):  

 

d) Zusammenzug Erfolgsrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

 30 Personalaufwand 32'371'977 32'429'702 39‘158‘586 

 31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 11'968'556 13'786'991  12'598'853  

 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'803'087 3'838'858  3'818'715  

 34 Finanzaufwand 1'325'192 826'371  769'627  

 35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen 2'606'667 0  3'332  

 36 Transferaufwand 33'890'286 33'962'070  37'175'330  

 38 Ausserordentlicher Aufwand 21'028'933 0  0   

 39 Interne Verrechnungen 1'227'655 1'423'268  1'008'910  

 Total 3 Aufwand 108'222'353 86'267'260 94‘533‘352 

 40 Fiskalertrag -62'096'440 -60'400'000  -61'003'574  

 41 Regalien und Konzessionen -444'675 -480'200  -459'560  

 42 Entgelte -13'930'280 -12'856'730  -13'007'804  

 43 Verschiedene Erträge -180'450 -140'000  -222'786  

 44 Finanzertrag -18'043'499 -2'053'616  -2'296'281  

 45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierung -1'072'146 -1'881'638  -1'728'580  

 46 Transferertrag -8'658'851 -8'357'700  -9'475'772  

 48 Ausserordentlicher Ertrag -2'771'486 -4'703'060  -984'000  

 49 Interne Verrechnungen -1'227'655 -1'423'268  -1'008'910  

 Total 4 Ertrag -108'425'482 -92'296'212 -90'187'267 

Verlust Erfolgsrechnung   4‘346‘085 

Gewinn Erfolgsrechnung -203'129 -6‘028‘952  

 

Aufwandseitig konnte das steuerbare Budget sehr gut eingehalten werden. Weiterhin wird auf Einsparungen, 
auf eine gute Ausgabenpolitik und auf eine hohe Budgetdisziplin geachtet. 

Die Abweichungen zwischen Budget und Rechnung sind folgendermassen erklärbar: 

Beim Personalaufwand (30) wurde eine Rückstellung für die Pensionskasse infolge Senkung des technischen 
Zinssatzes über CHF 6.247 Mio. für die pensionierten Lehrkräfte und Verwaltungsangestellten gebildet. Ohne 

diese Rückstellung lägen die Personalkosten CHF 0.481 Mio. über Budget und können wie folgt begründet 

werden: Trotz der Ersatzanstellungen von Pensionierten durch jüngere Lehrpersonen und die zusätzliche be-
schlossene Lohnkürzung des Landrats für das Jahr 2016 von 1% für das Lehrpersonal, hat sich dies insgesamt 

nicht positiv auf die Entwicklung der Lohnkosten ausgewirkt. Der Erfahrungsstufenanstieg bei der hohen 

Anzahl an Junglehrpersonen beträgt pro Jahr fast 4.5%, dies fällt markant ins Gewicht. Die Lohnentwicklung 
(Lohnkurve) steigt bei jüngeren Mitarbeitern in den Anfangsjahren steiler an und flacht dann in den Folge-

jahren ab. Die Lohnkosten stiegen bei der Primarschule dadurch um rund CHF 0.513 Mio. 
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Ebenso kam es beim Integrationsprogramm (IP) zu Mehraufwendungen von CHF 0.084 Mio. Bei der Polizei 

konnte hingegen eine Budgetunterschreitung von CHF 0.074 Mio. verzeichnet werden, bedingt durch eine 

längere Vakanz bei einer Neubesetzung.  

Der Sachaufwand (31) liegt mit CHF 1.188 Mio. deutlich unter den Erwartungen. Die Wertberichtigungen auf 

Forderungen und Steuerguthaben werden gemäss HRM2 im Sachaufwand ausgewiesen und unterschritten die 

Erwartungen um CHF 0.712 Mio. Dies weil eine im Jahresbericht 2013 gebildete Rückstellung bei den natürli-
chen Personen nicht mehr benötigt und somit aufgelöst wurde. Etliche Kostenblöcke führten zu weiteren, 

teilweise auch kleineren Budgetunterschreitung: Ver- und Entsorgung (- CHF 0.094 Mio.), weniger Anschaf-

fungen bei den Büromöbeln (- CHF 0.057 Mio.), weniger Unterhalt bei den Fahrzeugen (- CHF 0.057 Mio.), 
geringere Kosten bei den Dienstleistungen und Honorare für Abstimmungen und für den Kehricht (- CHF 

0.239 Mio.). 

Die neue Abschreibungspraxis (33) von HRM2 (längere Nutzungsdauer der Objekte) führte dazu, dass sich der 
Abschreibungsbedarf auf Neuanlagen auf Dauer reduziert hat. Beim Abschreibungsbedarf konnte nahezu eine 

Punktlandung verzeichnet werden (- CHF 0.020 Mio.) bei CHF 3.8 Mio. an Abschreibungsaufwand.  

Der Finanzaufwand (34) lag mit CHF 0.056 Mio. knapp unter dem Budgetwert. Die Schuldzinsen für langfristi-
ge Darlehen lagen um CHF 0.075 Mio. unter dem Budget, dank den tieferen Zinskosten auf dem Kapitalmarkt. 

Der bauliche Unterhalt wird gemäss HRM2 nicht mehr im Sachaufwand, sondern neu im Finanzvermögen aus-

gewiesen, sofern dieser einen wertvermehrenden Charakter aufweist. 

Die Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35) sind im Vorjahr auf die Gewinne der Spezialfinanzie-

rungen Abfall (CHF 2.477 Mio.) und GGA (CHF 0.130 Mio.) zurückzuführen. Der grosse Gewinn beim Abfall ist 

auf die Rückerstattung der IWB/Kehrichtverbrennungsanlage aus den Überschüssen der Jahre 2007-12 von 
CHF 2.580 Mio. begründet. 

Die deutliche Budgetüberschreitung von CHF 3.213 Mio. beim Transferaufwand (36) ist vorwiegend auf die 

Sozialhilfekosten zurückzuführen. Die Beiträge an private Haushalte für Sozialhilfekosten übertrafen die Vor-
gabe um enorme CHF 1.327 Mio. (Vorjahr bereits  + CHF 2.374 Mio.). Weiter stark zugenommen haben die 

Mietzinszuschüsse (+ CHF 0.172 Mio.) auf nun CHF 0.483 Mio. Insgesamt betrachtet, beliefen sich die Sozial-

hilfe- und Asylausgaben wiederum auf rund CHF 11 Mio. brutto. Somit sind diese Ausgaben mittlerweile 
gleich hoch wie die Kosten beim Finanzausgleich. Auch die Alters- und Pflegeheimkosten übertrafen die 

Vorgabe um CHF 0.721 Mio. Ein besonders intensiver Einzelfall kostet die Gemeinde fast CHF 0.030 Mio. pro 

Monat. Beim Finanzausgleich hat der horizontale Finanzausgleich um CHF 0.582 Mio. zugenommen. Die Er-
gänzungsleistungen an die AHV haben um rund CHF 0.9 Mio. zugenommen, werden jedoch brutto ausgewie-

sen, sprich werden im Ertrag (Position 46) mit CHF 0.9 Mio. wieder kompensiert resp. zurückvergütet. Die 

Abschreibungen auf Investitionsbeiträge (u.a. BLT und Alters- und Pflegeheim) werden seit HRM2 in dieser 
Position ausgewiesen, führten jedoch zu keiner Budgetabweichung.  

Ein ausserordentlicher Aufwand fiel nicht an. Im Vorjahr wurde die Neubewertung der Grundstücke des neuen 

Zonenplans von insgesamt CHF 16 Mio. vorgenommen. Des Weiteren wurde die Einlage zur Vorfinanzierung 
für das Schulhaus Surbaum von CHF 5 Mio. gebildet.  

Fiskalertrag (40; + CHF 0.604 Mio.): Nach HRM2 wurde eine Steuerabgrenzung in der Höhe von CHF 3.815 

Mio. vorgenommen (weitere Ausführungen vgl. Kapitel 1.5.2.). 

Die Erträge bei den Regalien und Konzessionen (41) erreichten den Budgetwert um knapp CHF 0.021 Mio. 

nicht. Es handelt sich dabei vor allem um Konzessionserträge der EBM und der IWB.  

Die Mehreinnahmen bei den Entgelten (42) von CHF 0.151 Mio. sind auf folgende Aspekte zurückzuführen: 
Mehrerträge bei der KITA infolge Erhöhung der Elternbeiträge, Eröffnung Fiechten (Mittagstisch) und einer 

besseren Auslastung von gesamthaft CHF 0.116 Mio.; Logistika, kantonales Zeughaus für die persönliche 

Ausrüstung der Feuerwehr (+ CHF 0.085 Mio.); Elternbeiträge der Kinder- und Jugendzahnpflege (+ CHF 0.040 
Mio.); Bruttodarstellung der Kremationskosten (+ CHF 0.045 Mio.). Demgegenüber fielen die Bussenerträge 

um CHF 0.189 Mio. geringer aus als angenommen. 
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Die verschiedenen Erträge (43) beinhalten die aktivierbaren Eigenleistungen für Investitionen, die um CHF 

0.089 Mio. zugenommen haben.  

Die Zunahme des Finanzertrags (44) beinhaltet den Buchgewinn über CHF 0.291 Mio. aus dem Verkauf der 

Parzellen 929/930 Bruderholz/ Binningerstrasse. Der Finanzertrag im Vorjahr enthält die Gegenbuchung aus 

der Neubewertung der Grundstücke resp. die Marktwertanpassung der Liegenschaften (vgl. ausserordentlicher 
Aufwand). 

Die Entnahmen aus dem Eigenkapital der Spezialfinanzierungen (45) von CHF 1.682 Mio. neutralisieren die 

Verluste der Spezialfinanzierungsrechnungen. Diese Verluste haben aufgrund von betriebswirtschaftlich aus-
gewiesenen Kosten aus der Kostenrechnung zugenommen. Die Gebühren sind somit teilweise nicht mehr 

kostendeckend, so dass das Eigenkapital entsprechend abgebaut wird. 

Die Erhöhung beim Transferertrag (46) von CHF 1.118 Mio. ist im Wesentlichen auf die Kompensation des 
Kantons für Ergänzungsleistungen in der AHV von CHF 0.954 Mio. zurückzuführen (siehe Gegenposition 36 

Transferaufwand). Zudem hat auch die Rückvergütung des Kantons im Sozialbereich u.a. für Krankenkassen-

prämienverbilligungen und im Asylbereich zugenommen.  

Der ausserordentliche Ertrag (48) liegt mit - CHF 3.719 Mio. deutlich unter dem Planungswert. Im Budget 

2016 ist die Auflösung der Neubewertungsreserve über CHF 4.7 Mio. für geplante Landverkäufe der Parzellen 

596 (Krummenrainweg), 780 (Reinacherhof) und 1279 (Robinienweg) berücksichtigt. Da die Parzellen 596 
und 1279 im Jahr 2016 nicht veräussert worden sind, sind diese Verkäufe nun ins Budget 2017 verschoben 

worden. Der Verkauf der Parzelle 780 (Reinacherhof) soll bis zur Klärung der künftigen Nutzung im Kontext 

der geplanten Siedlungsentwicklung in Reinach Nord aufgeschoben werden. Veräussert hingegen wurden die 
Parzellen 929 und 930 Bruderholz/ Binningerstrasse. Infolge des Verkaufs musste der ursprünglich auf den 

Parzellen gebildete Wert der Neubewertungsreserve von CHF 0.984 Mio. aufgelöst werden. 

Im Vorjahr ist die Rückerstattung der IWB/Kehrichtverbrennungsanlage aus den Überschüssen der Jahre 
2007-12 von CHF 2.580 Mio. enthalten. Zudem wurden Entnahmen aus der Neubewertungsreserve von       

CHF 0.363 Mio. getätigt (für den Verkauf der Parzellen 786 (Bärenweg) und 958 (Teil Weiermatten). 
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Das Rechnungsergebnis 2016 ist von einmaligen Finanzeffekten geprägt. Damit das Rechnungsergebnis mit 

den Vorjahren besser zu vergleichen ist, werden die Einmaleffekte sowie die Abschlussgestaltung der Vorjahre 

in der folgenden Aufstellung gesondert ausgewiesen: 

 

e) Einmaleffekte in Mio. CHF RG 2010 RG 2011 RG 2012 RG 2013 RG 2014 RG 2015 RG 2016 

Verlust (-), Gewinn (+) gemäss Rechnung 0.371 4.736 2.798 1.301 4.712 0.203 -4.346 

Vermögenserträge: Gewinn Verkauf Parzelle 47        

Liegenschaften Finanzverm.: Abschreibung 
Pfadihütte 

       

Vorfinanzierung Musikschule im Schulhaus Fiech-
ten 

       

Zusatzabschreibung Gemeindereform (ERB 
27.6.11) 

0.165       

Sekundarschulbauten an Kanton: Zusatzabschrei-
bung 

 1.621      

Sekundarschulbauten an Kanton: Buchgewinn  -2.365      

Sekundarschulbauten an Kanton: Fondsauflösung  -1.100      

Buchgewinn aus Übernahme Sekundarschulbau-
ten/ Sanierung Bachmatten 

  -3.659     

Buchgewinn Feuerschaden/Abbruch Ziegelgasse 
12 

   -0.214    

Auflösung Vorfinanzierung Musikschule SH Fiechten      -1.500   

Entnahme aus der Neubewertungsreserve Alter 
Werkhof und Brunngasse (Taunerquartier) 

    -3.253   

Entnahme aus der Neubewertungsreserve Verkauf 
Parzellen 786 (Bärenweg) und 958 (Weiermatt) 

     -0.363  

Vorfinanzierung Schulliegenschaft Primar Surbaum      5.000  

EL-Kompensation des Kantons zur Pflegefinanzierung      -1.008  

Nachzahlung Pflegenormkosten 2011 an den Kanton      0.145  

Rückstellung Pensionskassen-Unterdeckung der 
Lehrkräfte 

     0.770  

Rückstellung Pensionskasse Lehrkräfte 

Rückstellung Pensionskasse Verwaltung (Senkung 
technischer Zinssatz) 

Verkauf Parzellen 929/930 Bruderholz /          
Binningerstrasse 

      4.047 

 

2.200 

-1.275 

        

Bereinigtes Ergebnis (exklusive Einmaleffekte); 
Verlust (-), Gewinn (+) 

0.536 2.892 -0.861 1.087 -0.041 4.747 0.626 

Ab Rechnung 2014: Da die Abgrenzung des Steuerguthabens nach HRM2 jedes Jahr erfolgt, wird diese im ordentlichen Ergebnis aufgeführt   
und nicht als Einmaleffekt. 
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1.5.2. Erklärungen zu den Steuererträgen 

Die Rechnungslegungsverordnung sieht im §15 vor, dass die Steuererträge in ihrer mutmasslichen Höhe zu 
erfassen sind (Steuerabgrenzungsprinzip). Diese Abgrenzung soll erwirken, dass es im nächsten Rechnungs-

abschluss keine oder allenfalls nur geringe Nachflüsse aus den Vorjahren ergibt. Diese Abgrenzung belief sich 

bei den natürlichen Personen auf CHF 2.709 Mio. und bei den juristischen Personen auf CHF 1.105 Mio., ins-
gesamt auf CHF 3.815 Mio. Trotz der Abgrenzung von CHF 4.571 Mio. aus dem Vorjahr kam es dennoch zu 

Nachflüssen aus den Vorjahren von rund CHF 4.320 Mio.  

In der Rechnung 2015 konnte bei den Top-Steuerzahlenden bei den natürlichen Personen eine überdurch-
schnittliche Steigerung von damals rund + 50% verzeichnet werden. Dieses markante Wachstum hat sich nun 

in der Rechnung 2016 wieder relativiert, wie dies bereits im Vorjahresbericht erwähnt wurde. Die Erträge bei 

den Top-Steuerzahlenden sind zurückgegangen, u.a. weil auch weniger Bonuszahlungen ausgeschüttet wur-
den. Die Erträge bei den natürlichen Personen (ohne Quellensteuer) haben um CHF 1.380 Mio. gegenüber 

dem Vorjahr abgenommen.  

Weil der Kanton im Vorjahr einen grossen Teil seines Bearbeitungsrückstandes bei der Quellensteuer aufholen 
konnte, sind im Berichtsjahr die Erträge um CHF 0.29 Mio. leicht zurückgegangen. Die Quellensteuererträge 

pendeln sich um die CHF 3 Mio. pro Jahr ein. 

Der Veranlagungsstand lag bei 73% (Vorjahr 76%). Dies vor allem auch deshalb, weil sich im Berichtsjahr die 
Zahl der Steuerpflichtigen nochmals erhöht hat. Um dies aufzufangen, wurde eine zusätzliche Stelle ab De-

zember 2016 geschaffen (wie in den GRPK-Berichten empfohlen). 

Das hohe Niveau (von rund CHF 14 Mio. in den Rechnungen 2013 und 2014) an Steuererträgen von juristi-
schen Personen konnte knapp nicht gehalten werden (- CHF 0.7 Mio.). Immerhin konnten CHF 0.6 Mio. resp. 

+ 4.5% Mehrerträge als im Vorjahr vereinnahmt werden. Sowohl das Budget wie auch die Hochrechnung 2016 

konnte genau erreicht werden. Die Topfirmen erzielten teils sehr unterschiedliche Resultate, die sehr bran-
chenabhängig sind. Der Bankensektor hat sich leicht erholt, demgegenüber hat sich der Chemiesektor leicht 

verschlechtert. Die konjunkturelle Lage u.a. auch die Aufhebung des fixierten Euro-Kurses wird sich wohl erst 

später auf die Resultate der Unternehmungen niederschlagen.  

Der Vergütungszinssatz für das Steuerjahr 2016 lag bei 0.4%, der Verzugszins bei 6%. 

 

f)  Steuereinnahmen in Mio. CHF RG 2015 BU 2016 Hochrechnung RG 2016 

Natürliche Personen        

Laufendes Jahr 41.52 40.80 41.40 40.92 

Vorjahre 4.72 3.45 4.15 3.94 

Quellensteuer 3.14 2.85 3.00 2.85 

Total natürliche Personen 49.38 47.10 48.55 47.71 

Abweichung zu RG 2015 in % 
 

-4.6% -1.7% -3.4% 

Juristische Personen      

Laufendes Jahr 12.22 11.80 12.30 12.91 

Vorjahre 0.49 1.50 1.08 0.38 

Total juristische Personen 12.71 13.30 13.38 13.29 

Abweichung zu RG 2015 in % 
 

4.6% 5.2% 4.5% 

Total insgesamt 62.10 60.40 61.93 61.00 

Abweichung zu RG 2015 in % 
 

-2.7% -0.3% -1.8% 
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1.5.3. Auswirkungen des Finanzausgleichs 

 

Gesetzliche Änderungen 

Per 1. Januar 2016 traten diverse Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes in Kraft. Einerseits wurden die 

Zusatzbeiträge und die kumulierte Sonderlastenabgeltung abgeschafft und dafür eine neue Lastenabgeltung 

geschaffen für diejenigen Bildungslasten, die durch die geringe Bevölkerungsdichte und die räumliche Weite 
gegeben sind. Andererseits wurden der Ressourcenausgleich und die bestehenden Lastenabgeltungen ange-

passt. Beim Ressourcenausgleich wird das Ausgleichsniveau nicht mehr jährlich neu berechnet, sondern es 

wird in der Finanzausgleichsverordnung für jeweils drei Jahre festgelegt. Zudem wurde die Belastung der 
Gebergemeinden gesenkt. Zur Abfederung des Übergangs zum neuen Recht erhalten Einwohnergemeinden, 

die durch die neuen Regelungen schlechter gestellt sind als durch die vormaligen Regelungen, in den Jahren 

2016 bis 2019 Übergangsbeiträge. Das Ausgleichsniveau für die Jahre 2016 bis 2018 beträgt CHF 2‘340. 

 

Gesamthaft betrachtete Auswirkungen auf den Finanzausgleich 2016 

Horizontaler Finanzausgleich (Ressourcenausgleich): 

Bei der Festlegung des Ausgleichsniveaus für die Jahre 2016 bis 2018 ist man von einem viel moderateren 

Anstieg der Steuerkräfte ausgegangen. Erfreulicherweise hat die Steuerkraft des Jahres 2016 gegenüber dem 

Vorjahr sowohl in den Empfängergemeinden (+0,9%) als auch in den Gebergemeinden (+4,4%) stark zuge-
nommen. Insgesamt ist die Steuerkraft aller Baselbieter Gemeinden um 3,7% angestiegen. Sowohl die Zu-

nahme bei den Geber- als auch bei den Empfängergemeinden entlastet bei gegebenem Ausgleichsniveau den 

Ressourcenausgleich. Eine Ursache für diesen starken Anstieg ist die unter der neuen Gemeinderechnungs-
verordnung (HRM2) im Rechnungsjahr 2014 erstmals vorgeschriebene Steuerabgrenzung. Eigentlich handelt 

es sich bei dieser Systemumstellung um einen einmaligen Effekt. Da im Jahr 2014 jedoch nicht alle Gemein-

den die Steuerabgrenzung vollständig vorgenommen haben, verlagerte sich dieser Effekt teilweise ins Rech-
nungsjahr 2015. Ursprünglich war damit gerechnet worden, dass die Steuererträge im Rechnungsjahr 2015 

wegen des vermuteten Einmaleffekts der Steuerabgrenzungen des Rechnungsjahres 2014 im 2015 eher zu-

rückgehen. Wie sich nun gezeigt hat, handelte es sich bei der Steuerabgrenzung nicht um einen Einmalef-
fekt. Mit der Steuerabgrenzung lässt sich aber nur ein Teil der Zunahme der Steuererträge erklären. Beim 

restlichen Anstieg von CHF 21.3 Mio. (CHF 33.9 Mio. Zunahme der Steuererträge abzüglich der CHF 12.6 Mio. 

zusätzlicher Steuerabgrenzungen) handelt es sich somit um einen reellen Anstieg. Im Jahr 2016 werden aus 
dem Ressourcenausgleich somit mehr Mittel in den Ausgleichsfonds eingelegt als ursprünglich vorgesehen. 

Dadurch braucht es einerseits keine Pro-Kopf-Einlage in den Ausgleichsfonds zur Finanzierung der Über-

gangs- und Härtebeiträge und andererseits besteht nun im Ausgleichsfonds eine gute Reserve für allfällige 
Entnahmen für den Ressourcenausgleich (falls die Gebergemeinden einmal weniger einzahlen sollten als an 

die Empfängergemeinden ausbezahlt wird) in späteren Jahren.  

Restliche Abrechnungspositionen: 

Mit der Finanzausgleichsverfügung werden auch diverse Kompensationsleistungen für abgeschlossene Aufga-

benverschiebungen (Realschulbauten/KESB, 6. Primarschuljahr und Ergänzungsleistungen) sowie der Gemein-

deanteil an den Ergänzungsleistungen und im Jahr 2016 erstmals die Kosten der Spitalbeschulung von Kin-
dergärtnern und Primarschülern abgerechnet. Per 1. Januar 2016 haben sich durch die Revision des Ergän-

zungsleistungsgesetzes zudem folgende Anpassungen ergeben: Neu ist die Kompensationsleistung des Kan-

tons an die Gemeinden für die Aufgabenverschiebung bei den Ergänzungsleistungen in der Höhe von insge-
samt CHF 14.3 Mio. Dafür erhöht sich der Gemeindeanteil an den Ergänzungsleistungen.  
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Finanzielle Auswirkungen auf die Rechnung 2016 der Gemeinde Reinach 

Die Gemeinden müssen ab 2016 nur noch für die EL-Kosten AHV, nicht mehr für die IV, aufkommen. Dafür 
erhalten die Gemeinden einen Anteil an die Ergänzungsleistungen, da die Neuaufteilung der EL-Kosten zu 

einer stärkeren Belastung der Gemeinden und zu einer Entlastung des Kantons führt. Beim horizontalen Fi-

nanzausgleich wird die Vorgabe um knapp CHF 0.6 Mio. überschritten, infolge der im Rechnungsjahr 2015 
getätigten Steuerabgrenzung über CHF 4.571 Mio. Die Finanzierung des Ausgleichsfonds ist zurzeit nicht 

notwendig. Die Kompensationsleistungen beinhalten die Realschulbauten und die KESB. Die Kompensations-

leistungen für die Übernahme der 6. Primarschule durch die Gemeinden wurden erstmalig fürs ganze Jahr 
vergütet. Die Kosten für die Spitalbeschulung werden erstmalig verrechnet. 

  

g) Finanzausgleich BU 2014 BU 2014 BU 2015 RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Ergänzungsleistung IV 
Kto.-Nr. 5220.3631.01 1'218'284 1'316'703 1'370'648 1‘379‘739 1‘400‘000 0 

Ergänzungsleistung AHV 
Kto.-Nr. 5320.3631.01 2'021'833 1'861'713 1'933'928 1‘923‘991 2‘100‘000 4‘454‘050 

Kompensationsleistung 
Ergänzungsleistung AHV 
(ab 2016) 
Kto.-Nr. 9300.4631.02      -954‘039 

Kompensationsleistung 
Aufgabenverschiebung an 
Kanton  
Kto.-Nr. 9300.3631.01 513'785 508'804 506'952 507‘333 508‘000 503‘706 

Horizontaler Finanzaus-
gleich FAG (ab 2010) 
Kto.-Nr. 9300.3622.01 9'700'000 9'995'125 10'277'000 8‘428‘522 9‘000‘000 9‘586‘144 

Finanzierung Ausgleichs-
fonds  
Kto.-Nr. 9300.3623.01 325'007 339'233 337'968 378‘020 378‘480 0 

Kumulierte Sonderlasten-
abgeltung  
Kto.-Nr. 921.461.01 0 0 0 0 0 0 

Kompensation 6. Primar-
schuljahr ab (2015)  
Kto.-Nr. 9300.4631.01 0 0 -830'000 -870‘318 -2‘126‘645 -2‘081‘974 

Schulunterricht bei Spi-
talaufenthalt (ab 2016) 
Kto.-Nr. 2192.3634.01      11‘654 

Total Finanzausgleich 13'778'909 14'021'578 13'596'496 11'747'287 11‘259‘835 11'519'541 
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1.5.4. Neubewertungsreserve / Landverkäufe / Interne Verrechnung 

 

1.5.4.1. Anpassung der Stundensätze interne Verrechnung Werkhof 

Wie bereits im Jahres- und Entwicklungsplan 2016, Kapitel 1.4.3 erläutert, wurden für das Jahr 2016 die 
Verrechnungssätze des Werkhofs angepasst. Ziel war es, den Ansprüchen von internen und externen Bestel-

lern besser gerecht zu werden. Dabei soll der Grundsatz gelten, dass externen Bestellern ein marktkonformer 

Stundensatz verrechnet wird (KBOB – 10%). Der Stundensatz für interne Besteller soll lediglich auf den 
Lohnkosten inklusive anteilsmässigen Querschnitts-, Führungs- und Politikkosten basieren. Vergleichsrech-

nungen haben ergeben, dass dazu der Ansatz für externe Besteller um weitere 35% reduziert werden muss. 

Für das Budget und die Rechnung 2016 gelten somit folgende Verrechnungssätze pro Stunde (bsp. Hand-
werk/Technik I): 

Interne Besteller: CHF 59 (vorher CHF 88) 

Externe Besteller: CHF 91 (vorher CHF 88) 

Als externe Besteller gewertet werden insbesondere: Externe Organisationen (Leistungserbringer/ Subventi-

onsverträge), öffentlich-rechtliche Körperschaften wie z.B. das Wasserwerk, alle Spezialfinanzierungen. 

Interne Besteller sind vorwiegend die Schulen, das Gartenbad, das Jugendhaus, Kunst in Reinach und der 
Friedhof. 

Zwischen Budget 2016 und Rechnung 2016 ergeben sich aufgrund dieser Umstellung keine Veränderungen. 

Jedoch zwischen Rechnung 2015 und Rechnung 2016 kann es zu Abweichungen kommen. 

   

1.5.4.2. Investitionen ins Finanzvermögen 

Investitionen ins Finanzvermögen werden direkt über die Bilanz abgewickelt und nicht zuerst über die Inves-

titionsrechnung (Beschluss der Finanzdirektorenkonferenz). Pro memoria werden diese Investitionen dennoch 

im Leistungsbereich 91 ausgewiesen (in Absprache mit der GRPK und PlaKo). 

Da die Unterhalts- und Baukosten für das Vorderhaus (Hauptstrasse 12) keinen wertvermehrenden Charakter 

aufwiesen, konnten die Sanierungskosten nicht aktiviert, sondern mussten in der Erfolgsrechnung ausgewie-

sen werden. Die Aufwendungen beliefen sich für das Vorderhaus bislang (Rechnung 2015) auf CHF 0.111 Mio. 
Die zweite Sanierungsetappe wurde im Frühjahr 2016 durchgeführt (CHF 0.062 Mio.). 

 

1.5.4.3. Landverkäufe 

Beim Verkauf von Finanz- und Sachanlagen des Finanzvermögens (u.a. auch Landverkäufe) wird der dazuge-

hörende Anteil der Neubewertungsreserve mittels einer Entnahme erfolgswirksam aufgelöst, sofern eine Neu-
bewertungsreserve vorhanden ist. Das heisst, der Anteil an der Neubewertungsreserve muss auf dem verkauf-

ten Objekt ermittelt werden. Die Neubewertungsreserve entspricht dem Buchwert zum Verkaufszeitpunkt ab-

züglich des Buchwerts am 31. Dezember 2013 (Rechnungslegungsverordnung §9 Absatz 3). 

Der eigentliche Buchgewinn ist die Differenz zwischen dem höheren Verkaufspreis und der Neubewertungsre-

serve. Im Budget wird davon ausgegangen, dass der Verkaufspreis identisch mit der Neubewertungsreserve 

ist. 

Veräussert wurden die Parzellen 929 und 930 Bruderholz/Binningerstrasse über CHF 1.275 Mio. (Auflösung 

Neubewertungsreserve CHF 0.984 Mio. ausgewiesen als ausserordentlicher Ertrag und Buchgewinn CHF 0.291 

Mio. ausgewiesen im Finanzertrag). 
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1.5.4.4. Neubewertungsreserve 

Entnahmen aus der Neubewertungsreserve für andere Zwecke als Landverkäufe sind nicht mehr zulässig. Der 

Regierungsrat plant jedoch für das nächste Jahr eine Anpassung der Gemeinderechnungsverordnung, so dass 

Entnahmen aus der Neubewertungsreserve für die Bildung von Pensionskassen-Rückstellungen möglich sind 
oder allenfalls sogar, dass die Neubewertungsreserve zugunsten des Bilanzüberschusses aufgelöst wird. Der 

Neubewertungsreserve wurden CHF 0.984 Mio. betreffend Landverkauf der Parzellen 929 und 930 Bruder-

holz/Binningerstrasse entnommen. 

Insgesamt hat die Neubewertungsreserve somit um CHF 0.984 von CHF 17.464 Mio. auf CHF 16.480 Mio. ab-

genommen. 

 

1.5.4.5. Vorfinanzierung 

Vorfinanzierungen dürfen nur im Umfang des Gewinns (Ertragsüberschusses) der Jahresrechnung gebildet 
werden (§24 Abs. 2 Gemeinderechnungsverordnung). Da ein Verlust vorliegt, können auch keine Vorfinanzie-

rungen gebildet werden. 

 

1.5.5. Pensionskasse 

 

Der Verwaltungsrat der Basellandschaftlichen Pensionskasse BLPK hat Ende 2016 beschlossen, den techni-
schen Zinssatz ab 2018 von heute 3.0% auf 1.75% und in der Folge den Umwandlungssatz ab 2019 bis 2022 

in vier Schritten von 5.8% auf 5.0% zu senken. Mit der Anpassung dieser versicherungstechnischen Grundla-

gen reagiert die BLPK auf die massiv verschlechterten Bedingungen an den Kapitalmärkten. Wichtig ist zu 
erwähnen, dass es hier nicht mehr um die Reform der BLPK 2014 geht. Bei der damaligen Reform ging es um 

die Anpassungen an das Bundesrecht (Verselbständigung und Vollkapitalisierung) und der Wechsel vom Leis-

tungs- ins Beitragsprimat. Aktuell vollzieht ein Grossteil aller Pensionskassen den Schritt zu einer Senkung 
des technischen Zinssatzes oder hat einen solchen geplant. 

 

Um allen zukünftigen Verpflichtungen aus den laufenden Renten gerecht zu werden, muss bei einer Senkung 
des technischen Zinssatzes (TZ) das Vorsorgekapital der Rentnerinnen und Rentner erhöht werden. Aus der 

Differenz zwischen dem aktuellen und dem neu notwendigen Vorsorgekapital resultiert eine Deckungslücke. 

Diese Deckungslücke ist unabhängig von jener im Jahr 2015 zu beurteilen, welche aufgrund der zu tiefen 
Anlagen-Performance (0.95%) resultierte. Im 2016 konnte die BLPK erfreulicherweise eine deutlich höhere 

Rendite erzielen (3.89%).  

 
Die Senkung des TZ erfolgt zwar erst im Jahr 2018, da der Beschluss durch die BLPK aber bereits im 2016 

gefällt wurde und damit das auslösende Kriterium für die Unterdeckung feststeht, ist bereits für den Rech-

nungsabschluss 2016 eine erfolgswirksame Rückstellung in Höhe der geschätzten Verbindlichkeit zu bilden. 
 

Für die Gemeinde Reinach ergeben sich folgende Konsequenzen: 

 
a) Gemeindelehrkräfte 

Die Gemeindelehrkräfte werden im Vorsorgewerk des Kantons BL geführt – die Gemeinde hat hier keinen 

Entscheidungsspielraum. Bis zu einem im Pensionskassengesetz definierten Betrag muss der Kanton im Falle 
einer Unterdeckung eine Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht bilden, welche er anteilig den 

Gemeinden weiterverrechnet (Anteil Vorsorgekapital der Gemeindelehrkräfte). Am 13. Februar 2017 hatte die 

Finanz- und Kirchendirektion BL die Einwohnergemeinden mit einem Schreiben informiert, dass die Senkung 
des technischen Zinssatzes bei den pensionierten Gemeindelehrkräften voraussichtlich zu Kosten in der Höhe 

von CHF 61 Mio. führen wird. Für den Rechnungsabschluss wird dieser Betrag anhand der Einwohnerzahl auf 
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die einzelnen Gemeinden verteilt. Für die Gemeinde Reinach resultiert so eine Rückstellung in der Höhe von 

CHF 4.047 Mio. Gemäss HRM2 müssen Rückstellungen gebildet werden, wenn es infolge eines Ereignisses in 

der Vergangenheit sehr wahrscheinlich zu einem zukünftigen Mittelabfluss kommen wird. Dies ist grundsätz-
lich der Fall, weil der Entscheid zur Senkung des technischen Zinssatzes von der Pensionskasse (BLPK) be-

reits im Jahr 2016 getroffen wurde und dieser Entscheid zu einem Mittelabfluss im Jahr 2018 führen wird. 

Mit Schreiben vom 20. März 2017 teilt die Finanz- und Kirchendirektion nun mit, dass es den Gemeinden frei 
steht, die Rückstellung in der Jahresrechnung 2016 zu bilden. Da sowieso das Eigenkapital belastet wird, hat 

der Gemeinderat entschieden, die Rückstellung gemäss HRM2 im 2016 zu bilden. Der Regierungsrat plant 

jedoch für das nächste Jahr eine Anpassung der Gemeinderechnungsverordnung, so dass Entnahmen aus der 
Neubewertungsreserve für die Bildung von Pensionskassen-Rückstellungen möglich sind oder allenfalls sogar, 

dass die Neubewertungsreserve zugunsten des Bilanzüberschusses aufgelöst wird. 

 
Die Berechnung der Deckungslücke basiert noch auf Zahlen vor dem BLPK-Abschluss 2016. Aufgrund der gu-

ten Anlagen-Performance der BLPK im Jahr 2016 ist damit zu rechnen, dass der Betrag tiefer ausfallen wird. 

Eine weitere Veränderung wird es aufgrund der tatsächlichen Zurechnung an die einzelnen Gemeinden geben 
(der Einwohner-Schlüssel gilt nur für die Rückstellung in der Rechnung 2016). Da diese Effekte heute noch 

nicht quantifizierbar sind, wird die Rückstellung in der oben gezeigten CHF 4.047 Mio. erfolgen. Wichtig ist 

dabei zu erwähnen, dass die Rückstellung von CHF 4.047 Mio. für die Finanzierung einer Arbeitgeberreserve 
mit Verwendungsverzicht verwendet wird, um die entstandene Deckungslücke zu beheben. Sobald ein De-

ckungsgrad von 100% erreicht ist, wird die Arbeitgeberreserve mit Verwendungsverzicht in eine Arbeitgeber-

reserve ohne Verwendungsverzicht umgewandelt. Da eine Arbeitgeberreserve nicht mehr an den Arbeitgeber 
zurückfliessen darf, kann diese ab diesem Zeitpunkt mit den jährlichen, ordentlichen Arbeitgeberbeiträgen 

verrechnet werden. Das heisst, die 4.047 Mio. entlasten ab diesem Zeitpunkt die Erfolgsrechnung der Ge-

meinde.  
 

Neben diesen Kosten aufgrund der Senkung des TZ können weitere Kosten aus allfälligen Abfederungsmass-

nahmen (Verringerung der negativen Effekte durch die Senkung des Umwandlungssatzes) entstehen. Diese 
haben zum Zweck, das Leistungsziel für die Altersrente der Mitarbeitenden (heute 60% des versicherten Loh-

nes) zu schützen. Von dieser Senkung sind insbesondere die Mitarbeitende im Alter 50 und älter betroffen, 

da diese kaum noch in der Lage sein werden, durch höhere Beiträge oder Nachzahlungen das Rentenziel zu 
erreichen. Im Gegensatz zur oben beschriebenen Deckungslücke, welche aufgrund der versprochenen Renten 

entsteht, geht es hier um die aktiven Mitarbeitenden. Der Kanton hat bereits angekündigt, dass es ihm ein 

grosses Anliegen ist, ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben. Dabei spielt die Ausgestaltung des Vorsorgeplans 
eine wichtige Rolle. Zudem sollte beachtet werden, dass die Leistungsreduktion für die Mitarbeitenden im 

(Früh-)Pensionierungsalter keine falschen Anreize schafft, sprich dass zu viele Mitarbeitende von den aktuell 

günstigeren Bedingungen profitieren und sich frühzeitig pensionieren lassen. Diese Abfederungsmassnahmen 
müssen erst durch den Landrat BL beschlossen werden (vorgesehen im März 2018) und sind darum heute 

nicht Bestandteil der Rückstellung. 

 
b) Gemeindepersonal 

Das Personal der Gemeinde Reinach ist in einem eigenen Vorsorgewerk bei der BLPK versichert. Im Gegensatz 

zum Kanton besteht keine gesetzliche Pflicht, eine Unterdeckung mittels einmaliger Kapitalzahlung durch 
den Arbeitgeber sofort auszubezahlen. Im Vorsorgewerk der Gemeinde Reinach hat die Vorsorgekommission 

gemäss den gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben zu beschliessen, welche Massnahmen zur Behe-

bung der Unterdeckung zu ergreifen sind. Solche Sanierungsmassnahmen müssen mindestens zu 50% vom 
Arbeitgeber getragen werden und stellen gemeinderechtlich gebundene Ausgaben dar.  

 

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen die Abschlusszahlen 2016 der BLPK noch nicht vor. Eine Hochrechnung auf 
den provisorischen und nicht revidierten Zahlen geht von einer Unterdeckung in der Höhe von CHF 4.4 Mio. 

aus. Dieser Betrag berücksichtigt bereits die Anlagenrendite von 3.89% im 2016. Damit wird die Reduktion 

des technischen Zinses bei der Gemeinde als Arbeitgeberin voraussichtlich zu gebundenen Ausgaben in der 
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Höhe von CHF 2.2 Mio. führen (50%), für welche die Gemeinde im 2016 entsprechend eine Rückstellung bil-

den muss. 
 

Über die Möglichkeiten zur Schliessung der übrigen 50% Deckungslücke sowie über allfällige Abfederungs-

massnahmen analog dem Kanton BL wird der Einwohnerrat im Rahmen einer Sondervorlage informiert. Den 
genauen Zeitplan kann der Gemeinderat zurzeit noch nicht definieren, da dieser auch von den weiteren 

Schritten und Massahamen des Kantons bezüglich der Gemeindelehrkräfte abhängig ist. Der Gemeinderat 

möchte damit verhindern, dass die Bedingungen der Lehrkräfte und des Gemeindepersonals zu stark ausei-
nander driften. Der Gemeinderat wird den Einwohnerrat möglichst rasch informieren. 
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1.5.6. Reporting Stabilisierungsprojekt 

Am 1. September 2014 hatte der Einwohnerrat den Bericht „Stabilisierungsprojekt“ zur Kenntnis genommen 

und den Gemeinderat beauftragt, über die Umsetzung des Stabilisierungsprojekts ein Reporting zu führen.  

Für das Jahr 2016 hatten die vom ER beschlossenen Massnahmen eine Verbesserung der Erfolgsrechnung um 

CHF 1.300 Mio. vorgesehen. In der Rechnung 2016 wurden CHF 1.055 Mio. (Bezugsjahr der Reduktion ist 

analog der ER-Vorlage das Budget 2013) tatsächlich erreicht: 

 

 Einsparungen 2016 in TCHF 

ER-Vorlage 1088/14 -1‘667 

ER-Beschluss vom 01.09.14 -1‘300 

Vorgesehen im Budget 2016 -1‘147 

Umgesetzt in der Rechnung 2016 -1‘092 

Differenz Rechnung zu ER-Beschluss 208 

Umsetzungsgrad 84% 

 

Der Umsetzungsgrad der Massnahmen lag damit bei 84%. Die Abweichung in der Höhe von CHF 208‘000 ge-
genüber der ursprünglichen Reduktion setzt sich wie folgt zusammen: 

Nr. Betrifft LB resp. QL 
Titel und Beschreibung der 
Massnahme 

Plan 
2016 

Rechnung 
2016 

Abweichung 
Kommentar 
 

10 
LB13 Schutz und Ret-
tung 

Erhöhung Feuerwehrersatz-
abgabe: Gemäss Vorgabe ER 
sollen die Einnahmen aus 
Feuerwehrersatzabgaben die 
Personalkosten decken. 

-140 -104 36 

Gemäss ER-Vorlage 
1087/2014 sind 
weniger Erträge zur 
Deckung der Perso-
nalkosten der Feu-
erwehr notwendig 

11 
LB13 Schutz und Ret-
tung 

Das Erstellen der Einsatzplä-
ne in Rechnung stellen: Die 
Verwaltung erstellt weiter-
hin die Pläne (Einheitlich-
keit gewährleistet), stellt 
dem Eigentümer jedoch 
diese in Rechnung. 

-50 -9 41 
Nachfrage  
geringer als erwar-
tet. 

19 
LB22 Kultur und Begeg-
nung 

Abschaffung Kunst in Rein-
ach (findet alle 2 Jahre 
statt). 

-32 -11 21 
Abschaffung Kunst 
in Reinach wurde 
aufgehoben. 

46 
LB71 Verkehrsinfrastruk-
tur 

Baulicher Unterhalt Strassen 
reduzieren: Das Budget für 
den baulichen Unterhalt 
(Behebung von Belagsschä-
den, Neurichtung Dohlende-
ckel und Wassereinlauf-
schächte etc.) wird um 
pauschal 10% gekürzt. 

-100 -5 95 

Projekte aus dem 
Jahr 2015 konnten 
erst im Folgejahr 
abgeschlossen 
werden und belas-
ten entsprechend 
die Rechnung 
2016. 
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1.5.7. Ergebnis der Investitionsrechnung 

Die Nettoinvestitionen (ohne Spezialfinanzierung) beliefen sich auf CHF 4.7 Mio. und lagen damit CHF 1.1 
Mio. unter dem Budgetwert. Bei den Einnahmen werden die Landverkäufe mitausgewiesen (wie auch im LB91, 

in Absprache mit der GRPK und Plako). Die Einnahmen beinhalten jedoch einen budgetierten Wert von CHF 

4.8 Mio. und in der Rechnung 2016 effektive Einnahmen von CHF 1.3 Mio. Werden nur die Ausgaben (ohne 
Spezialfinanzierung) betrachtet, so wurden rund CHF 6 Mio. Investitionen weniger als geplant realisiert. 

Diese Unterschreitung ist auf folgende Projekte zurückzuführen:  

Die geplanten Sanierungen von CHF 0.9 Mio. für das Gartenbad konnten erst teilweise mit CHF 0.1 Mio. aus-
gelöst werden, da das Projekt nochmals überarbeitet werden musste (u.a. angenommene Sprungturminitiati-

ve über CHF 0.920 Mio. am 5. Juni 2016 durch den Souverän, sowie Streichung des Neubaus Restaurant durch 

den Einwohnerrat am 27. April 2015).  

Die Schulliegenschaften der Primarschule (Ergänzungsbau und Sofortmassnahmen Fiechten, Sofortmassnah-

men Aumatten und der Projektierungskredit Surbaum) lagen insgesamt CHF 1.6 Mio. unter dem Budget. Der 

Grund dafür lag unter anderem bei den nun erst auf das Jahr 2017 vorgesehenen Ausführungen der Sofort-
massnahmen (kann nur während der Schulsommerferien umgesetzt werden – der Planungsvorlauf für 2016 

war zu kurz) und einer Einsprache bei der Vergabe der Bauherrenunterstützung für den Neubau Surbaum. 

Die Investitionen für das Kultur- und Begegnungszentrum Treffpunkt lagen CHF 0.8 Mio. unter dem Budget. 
Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung wurde davon ausgegangen, dass im Jahre 2016 CHF 1.8 Mio. und im 

Jahre 2017 CHF 0.72 Mio. benötigt werden. Nun hat sich die Aufteilung der effektiven Zahlung verändert. 

Dies wurde teilweise im Budget 2017 bereits berücksichtigt. Der Baufortschritt entspricht jedoch den Erwar-
tungen, so dass der Treffpunkt im Sommer 2017 eröffnet werden kann.  

Die Investitionen für die Sportzone Fiechten über CHF 1.470 Mio. wurden noch nicht benötigt. Der Neubau 

des Kindergartens Bodmen konnte im Frühjahr 2016 fertiggestellt werden. Für den Strassen- und Agglomera-
tionsverkehr wurden CHF 2.5 Mio. aufgewendet.  

Die Kreditabrechnung zur Erneuerung des Ortszentrums resp. zur Sanierung der Hauptstrasse wurde im März 

2017 dem Einwohnerrat übergeben. 

Die Ausgaben bei der Spezialfinanzierung für GGA, Wasser- und Abwasserleitungen lagen CHF 0.1 Mio. unter 

dem geplanten Wert. 

Die Nettoinvestitionen lagen insgesamt bei CHF 5.9 Mio. und lagen CHF 1.3 Mio. unter der Budgetvorgabe 
(hingegen CHF 0.4 Mio. über dem Vorjahreswert). Die Realisierungsquote wäre somit bei 83%. Dieser Wert ist 

jedoch mit Vorsicht zu verwenden, da bei den Einnahmen sowohl die budgetierten Landverkäufe über CHF 4.8 

Mio. wie auch in der Rechnung 2016 über CHF 1.3 Mio. enthalten sind. Ohne diese Einnahmen wäre die „be-
reinigte“ Realisierungsquote bei 60% (Vorjahr 54%). 

 

h) Investitionsrechnung RG 2015  BU 2016 RG 2016  

Total Ausgaben ohne Spezialfinanzierung 7'156'843 11'957‘000 5‘953‘644 

Total Einnahmen ohne Spezialfinanzierung -1'949'719 -6'133‘000 -1‘282‘602 

Nettoinvestitionen ohne Spezialfinan-
zierung 

5'207'124 5'824‘000 4'671‘042 

Total Ausgaben Spezialfinanzierung 1'977'725 2'420‘000 2‘304'305 

Total Einnahmen Spezialfinanzierung -1'607'657 -1'090‘000 -1‘061‘756 

Nettoinvestitionen Spezialfinanzierung 370'068 1'330‘000 1‘242‘549 

Nettoinvestitionen insgesamt 5'577'192 7'154‘000 5‘913‘591 
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1.5.8. Ergebnis der Bilanz 

i)  Aktiven in Mio. CHF 01.01.2016 31.12.2016 Veränderung 

Finanzvermögen 90.737 91.579 0.842 

 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 9.021 7.002 -2.019 

 Forderungen 13.342 18.850 5.508 

 Aktive Rechnungsabgrenzungen 8.777 6.783 -1.994 

 Finanzanlagen   0.899 1.169 0.270 

 Sachanlagen 58.698 57.776 -0.922 

Verwaltungsvermögen 49.509 52.211 2.702 

 Sachanlagen 41.030 43.958 2.928 

 Immaterielle Anlagen 1.265 1.237 -0.028 

 Darlehen 1.942 1.942 0 

 Beteiligungen 0.020 0.020 0 

 Investitionsbeiträge 5.251 5.054 -0.197 

Total Aktiven 140.246 143.791 3.545 

 

Beim Finanzvermögen nahmen die flüssigen Mittel (Kasse, Post, Bank) gegenüber dem Vorjahr um CHF 2.019 

Mio. ab. Die Geldtransaktionen wurden zeitgenau ausgeführt, damit die bestmöglichen Konditionen genutzt 
werden konnten. Die Zahlungsein- und -ausgänge beliefen sich auf CHF 342 Mio. brutto. 

Bei den Forderungen werden die Steuerforderungen brutto ausgewiesen (+ CHF 5.5 Mio.). Die Gegenposition 

der Steuerguthaben über CHF 20.6 Mio. muss bei den Verpflichtungen ausgewiesen werden und ist somit 
erfolgsneutral (sog. Kippkonto). Ebenso werden die Steuerwertberichtigungen bei den Steuerforderungen 

nicht mehr in den Passiven, sondern als Minusaktiven ausgewiesen. Die Steuerwertberichtigungen haben um 

CHF 0.642 Mio. auf CHF 1.442 Mio. abgenommen, weil wertberichtigte Forderungen nicht mehr benötigt wur-
den. Insbesondere konnte ein grosser Ausstand bereinigt werden. Generell wird nach HRM2 die Wertberichti-

gung nach härteren Beurteilungskriterien gebildet (beispielsweise werden Einsprachen nach deren Erfolg-

saussichten wertberichtigt).  

Die aktive Rechnungsabgrenzung reduziert sich im Wesentlichen um die Abgrenzung der Steuererträge (Steu-

erabgrenzungsprinzip) und der Quellensteuer um CHF 1.704 Mio. auf CHF 5.158 Mio. (vgl. auch Kapitel 1.5.2. 

Erklärungen zu den Steuererträgen).  

Die Finanzanlagen müssen jedes Jahr an den Markt- resp. Steuerwert angepasst werden (unveränderte Wer-

te). Die Erhöhung ist jedoch auf die Aktivierung des langfristigen Darlehens an die Wohnbaugenossenschaft 

Rynach zurückzuführen.  

Bei den Sachanlagen wurden die Parzellen 929/930 (Binningerstrasse/Bruderholzstrasse) veräussert. Dies 

führte zu einer Bestandesabnahme von CHF 0.984 Mio. Die Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten am GZR Vor-

derhaus über CHF 0.062 Mio. wurden aktiviert. 

Die Veränderungen im Verwaltungsvermögen beruhen auf der Aktivierung von Neuinvestitionen (vorwiegend 

Strassenbau über CHF 2.462 Mio.) und auf den getätigten Abschreibungen. Das der interGGA AG gewährte 

Darlehen von CHF 0.190 Mio. ist bis spätestens 2018 rückzahlbar. Das dem Tagesheim Kakadu für die Ausfi-
nanzierung der Pensionskasse gewährte Darlehen über CHF 0.123 Mio. wird in der Rechnung 2017 erlassen 
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(siehe auch JEP 17). Die Beteiligung an der interGGA AG wird weiterhin mit einem pro memoria Franken 

ausgewiesen. 

 

j)  Passiven in Mio. CHF 01.01.2016 31.12.2016 Veränderung 

Fremdkapital 70.101 80.701 10.600 

 Laufende Verbindlichkeiten 21.321 28.049 6.728 

 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 6.000 6.000 0 

 Passive Rechnungsabgrenzungen 1.275 0.729 -0.546 

 Kurzfristige Rückstellungen 1.052 7.050 5.998 

 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 38.000 38.000 0 

 Langfristige Rückstellungen 2.198 0.618 -1.580 

 Fonds im Fremdkapital 0.255 0.255 0 

Eigenkapital 70.145 63.089 -7‘056 

 Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber SF 21.442 19.760 -1.682 

 Fonds im Eigenkapital 1.351 1.307 -0.044 

 Vorfinanzierungen 5.000 5.000 0 

 Neubewertungsreserve 17.464 16.479 -0.985 

 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 24.889 24.889 0.000 

 Verlust  -4.346 -4.346 

Total Passiven 140.246 143.791 3.545 

 

Fremdkapital: Die laufenden Verpflichtungen beinhalten die Gegenposition der Forderungen bei den Aktiven, 

sprich die Steuerguthaben, die nun brutto ausgewiesen werden (Zunahme um CHF 6.404 Mio.). Der Kredito-
renbestand hat um CHF 0.481 Mio. leicht zugenommen. 

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten blieben unverändert. Wiederum musste über das Jahresende hinweg ein 

kurzfristiger Überbrückungskredit aufgenommen werden (CHF 6 Mio.). 

Die kurzfristigen Rückstellungen beinhalten die Rückstellung für Ferien- und Gleitzeitguthaben des Personals 

über insgesamt CHF 0.253 Mio. (geringe Zunahme um CHF 0.026 Mio.) Die Bildung der Pensionskassenrück-

stellung für die Senkung des technischen Zinssatzes für die pensionierten Lehrkräfte beträgt CHF 4.047 Mio. 
und das pensionierte Gemeindepersonal CHF 2.2 Mio. Die im Vorjahr gebildeten Abrisskosten (Quartier Bod-

men) über CHF 0.055 Mio. wurden aufgebraucht.  

Die langfristigen Verbindlichkeiten blieben unverändert bei CHF 38 Mio. Ein Darlehen über CHF 7 Mio. mit 
einem hohen Zinssatz von 2.8% konnte zu CHF 3 Mio. mit 0.2% resp. CHF 4 Mio. mit 0% refinanziert werden. 

Erstmalig konnte somit ein Darlehen über CHF 4 Mio. mit einer Laufzeit von 2 Jahren zu 0% aufgenommen 

werden. In den Verbindlichkeiten sind weiterhin insgesamt CHF 18 Mio. für die Ausfinanzierung der Pensi-
onskasse (seit Dezember 2014) enthalten. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz aller Darlehen liegt bei 

noch 1.24% (Vorjahr 1.65%). 

Die langfristigen Rückstellungen haben um CHF 1.580 Mio. abgenommen. Für Sanierungskosten (Schiessplatz 
und Bodenaltlasten) wurden CHF 0.480 Mio. an Rückstellungen aufgebraucht. Die im Vorjahr gebildete Rück-

stellung für die Pensionskasse (Verschlechterung Deckungsgrad) wurde mit CHF 0.550 Mio. ausfinanziert und 
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die restlichen CHF 0.550 Mio. wurden in die kurzfristigen Rückstellungen gemäss Anweisung BDO umgebucht 

(Rückstellung hat kein langfristiger Charakter). 

Eigenkapital: Die Verpflichtungen und Vorschüsse gegenüber den Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 
beinhalten alle gebührenfinanzierten Verpflichtungen der Spezialfinanzierungen gemäss dem Gemeindereg-

lement. Die Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen (GGA, Wasser, Abwasser und Abfall) nahmen um     

CHF 1.682 Mio. auf CHF 19.760 Mio. ab. Für die Neubaukosten der Schulliegenschaft Primar im Surbaum wur-
den im Vorjahr CHF 5 Mio. an Vorfinanzierungen gebildet und werden somit unverändert ausgewiesen. Die 

Neubewertungsreserve hat aufgrund der Landverkäufe (2 Parzellen) um CHF 0.984 Mio. auf CHF 16.480 Mio. 

leicht abgenommen.  

 

k) Übersicht Gesamt-Eigenkapital RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Aufwand-(+) bzw. Ertragsüberschuss (-) der Erfolgs-
rechnung 

-203'129 -6‘028'952 4‘346‘085 

    

Gesamteigenkapital: -70‘144‘826 -71‘015‘803 -63‘089‘493 

Eigenkapital (steuerfinanziert*) -24'888'576 -30'917'528 -20‘542‘491 

Fonds im Eigenkapital -397‘381 -397‘381 -372‘798 

Privatrechtliche Zweckbindungen  -953‘289 -953‘289 -934‘814 

Vorfinanzierungen -5‘000‘000 -5‘000‘000 -5‘000‘000 

Neubewertungsreserve -17‘463‘788 -17‘463‘788 -16‘479‘788 

Spezialfinanzierung: -21'441'792 -16'283'817 -19'759'601 

 Eigenkapital Wasserversorgung -5'689'289 -4'583'541 -4'857'351 

 Eigenkapital GGA -862'011 -191'898 -664'908 

 Eigenkapital Abwasserbeseitigung -11'475'724 -10'880'786 -10'867'892 

 Eigenkapital Abfallbeseitigung -3‘414‘768 -627'592 -3'369'450 

* inklusive Gewinn- resp. Verlustverwendung 

Im Eigenkapital ist der Vorjahresgewinn von CHF 0.2 Mio. enthalten. Die Verlustverwendung 2016 kann erst 
nach dem Einwohnerratsbeschluss im Juni 2016 erfolgen. Der Verlust über CHF 4.346 Mio. muss dem Eigen-

kapital belastet werden. Das Eigenkapital reduziert sich entsprechend auf noch CHF 20‘542‘491. 
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1.6. Empfehlungen der Kommissionen 

Die Empfehlungen aus den Kommissionsberichten aus dem Vorjahr zum Jahresbericht 2015 wurden wie folgt 
umgesetzt: 

Seitens der GRPK: 

Aufzeigen finanzielle Lösung Darlehen an den Verein Kakadu über CHF 157‘000. 
Im JEP 2017 wurde der Erlass des Darlehens über CHF 122‘674 budgetiert und wird in der Rechnung 2017 
abgeschrieben (gemäss dem Vertrag über die Leistungsbeiträge zwischen dem FeB (Kakadu) und der Ge-
meinde Reinach vom 6. Oktober 2016). 
Das Reporting bezüglich dem Stabilisierungsprojekt (Umsetzungsquote 90%) ist sehr informativ. Im 
nächsten Jahresbericht (sprich ab 2016) sollen nur noch die offenen Punkte dargestellt werden.  
Es wird nur noch eine Zusammenfassung gezeigt. 
Der Umfang des Jahresberichtes hat das vernünftige Mass überschritten. 
Am 19. Oktober 2016 wurden den Präsidenten der GRPK und der Plako Vorschläge zur Reduktion zum Um-
fang des Jahresberichts wie auch zum JEP unterbreitet. Am 17. Januar 2017 haben sowohl die GRPK wie 
auch die Plako den Anträgen zugestimmt. Der Anhang wird wie folgt behandelt: 
Teile des Anhangs sollen nur noch im Internet publiziert werden. 

A1 Bevölkerungsentwicklung – Publikation nur im Internet 
A3 Bildungsbereich (Schülerzahlen) – Publikation nur im Internet 
A4 Musikunterricht (Schülerzahlen) – Publikation nur im Internet 
A5 Familienergänzende Betreuung (KiTA) – Publikation nur im Internet 
A6 Gesetzliche Sozialhilfe (Statistiken) – Publikation nur im Internet 
A8 Gesundheit (Mütter-Vaterberatung, KJZ) – Publikation nur im Internet 
A11 Verkehrsinfrastruktur (Strassenkennzahlen und Gemeindepolizei) – Publikation nur im Internet 
A12 Versorgung (Kennzahlen Wasserversorgung) – Publikation nur im Internet 
A13 Entsorgung (Statistiken) – Publikation nur im Internet 
C Behördenverzeichnis – Publikation nur im Internet 
D Personalstatistik der Verwaltung - Publikation nur im Internet 
E Leistungs- und Unterstützungsbeiträge (weglassen – grössere Veränderungen werden in den LB be-
schrieben) 
G2 Geldflussrechnung (keine Vorgabe des stat. Amtes; weglassen – wurde bislang auf Wunsch der 
Plako erstellt) 
G14 Übersicht Umsetzung Stabilisierungsprojekt (Detailauszug wird ab JB16 weggelassen – in Kap 
1.5.6. zusammengefasst) 

 

Das Ziel „Medienmitteilungen“ QL11 Kommunikationsdienstleistungen sollte angepasst werden. Dieses 
wurde bereits zum zweiten Mal in Folge nicht erreicht.  
Dieses Ziel wurde mit dem JEP 2017 angepasst. 
Das Ziel QL 14 Finanzdienstleistungen sollte nach oben angepasst werden. 
Dieses Ziel wurde mit dem JEP 2017 angepasst. 

 

Seitens der Plako: 

In den zukünftigen Jahresberichten wird deutlich auf den Ertragsüberschuss vor der Gewinnverwendung 
(z.B. Vorfinanzierung) hingewiesen. 
Sowohl im Kapitel 1 (Zusammenfassung des Geschäftsergebnisses, finanzieller Gesamtüberblick) wie auch 
bei den Einmaleffekten und im Anhang bei der Ergebnisübersicht (operatives Ergebnis, ausserordentli-
ches Ergebnis, Gesamtergebnis) wird darauf vermehrt hingewiesen. 
Das Einwohnerratsbüro überarbeitet §14 des „Reglements für den Einwohnerrat“ im Sinne des HRM2. Die 
Anpassung erfolgt bei der nächsten Überarbeitung des Reglements und ist beim Einwohnerratsbüro vor-
gemerkt.  
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2. Leistungsbereiche 

2.1. Erreichte Wirkungen, Leistungen und Kosten der 19 Leistungsbereiche 
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2.2. Leistungsbereich 11: Bevölkerung und Wirtschaft 
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Die Gemeinde Reinach garantiert der Einwohnerschaft sowie den hier ansässigen Unternehmungen und Gewerbetreiben-
den Rechtssicherheit: 
- Einwohnerinnen und Einwohner erhalten einen Nachweis für ihre Existenz. 
- Stimm- und Wahlberechtigte werden in die Lage versetzt, ihre politischen Rechte wahrzunehmen. 
- Hinterbliebene erhalten kompetente und rücksichtsvolle Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung eines Todes-
falls. 
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G Einwohnerinnen und Einwohner mit Wohnsitz in Reinach müssen sich im Stadtbüro registrieren lassen. Sie haben so die 

Möglichkeit, Identitätskarten zu bestellen sowie Bescheinigungen und Beglaubigungen zu beziehen und die AHV-Zweig- 
stelle aufzusuchen. Auskunftssuchende können Informationen über die Gemeinde einholen. Unternehmen können sich in 
der gemeindeeigenen Wirtschaftsdatenbank eintragen lassen und finden damit im Firmenverzeichnis der Gemeinde-
Homepage Eingang. Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer profitieren von Subventionen zu Gunsten des busi-
ness parcs. Das Gemeindepräsidium und die Verwaltungsleitung pflegen den Kontakt zur Wirtschaft und zur kantonalen 
Wirtschaftsförderung, mit dem Ziel, vermehrt Firmen nach Reinach zu bewegen. 
Hundehalterinnen und Hundehalter müssen ihre Hunde gebührenpflichtig an- und abmelden. Sie kommen damit in den 
Genuss von Hygieneinfrastrukturen für Hunde und können sich über Kurs- und Prüfungsangebote informieren. 
Stimm- und Wahlberechtigte erhalten fristgerecht die Wahl- und Abstimmungsunterlagen. Sie können politische Plaka- 
tierungsanträge stellen, die Unterschriften auf Initiativen und Referenden beglaubigen lassen sowie von gut organisier- 
ten Abläufen zur Ergebnisermittlung profitieren. 
Auskunftssuchende werden unter Beachtung des Datenschutzes über die im Kataster erfassten Grundstückdaten infor-
miert. 
Hinterbliebene können sich in einem Todesfall an das Bestattungsbüro wenden. Hier werden sie an einer Anlaufstelle 
rund um sämtliche Fragen einer Bestattung beraten. Beim Besuch eines Friedhofs treffen sie auf gepflegte Anlagen und 
Grabstätten. Gegen ein Entgelt können sie das Grab ihrer Verstorbenen professionell pflegen und unterhalten lassen. 
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Über alles betrachtet sind im Leistungsbereich 11 sowohl die finanziellen Ziele als auch die Wirkungs- und Qualitätsziele 
erreicht worden. 
 
Seit 01.01.2016 werden die durch die Gemeinde übernommenen Bestattungskosten zur Hälfte an Dritte weiterverrechnet 
(Stabilisierungsmassnahme Nr. 3). Die Bestattungskosten und -erlöse wurden, im Gegensatz zur Nettobudgetierung, nun 
brutto ausgewiesen und fielen insgesamt nahezu kostenneutral aus. Im Bereich Abstimmungen und Wahlen berücksich-
tigte das Budget 2016, dass es nebst den ordentlichen noch zu zusätzlichen Terminen infolge von (kommunalen) Nach-
wahlen kommen kann. Ausser der Wiederholung der Wahl des Einwohnerrats, mussten keine zusätzlichen Wahlen durch-
geführt werden. Daraus resultierten letztlich Minderkosten von CHF 62‘000. Beim Kataster führte eine Pensumreduktion 
zu Lohnminderkosten von CHF 15'000. Mehrerlöse von CHF 12‘000 ergaben sich überwiegend aufgrund von vermehrten 
Amtshandlungen wie z.B. Ausstellung von Wohnsitzbescheinigungen und Beglaubigungen. 
 
Im Friedhof Fiechten fielen im 2016 für die Erweiterung der Urnennischenwand noch (Investitions-)Kosten für Honorar- 
und Architekturleistungen von CHF 27'421 an (die Erweiterung war im 2015 abgeschlossen worden). Insgesamt fielen 
somit Kosten von CHF 124'543 an, so dass gegenüber dem Projektierungskredit rund CHF 48'000 eingespart werden 
konnten. Diese Einsparung ist darauf zurückzuführen, dass die vergebenen Arbeiten zu besseren Konditionen als erwar-
tet vergeben werden konnten. Die Erhöhung beim Kapitaldienst ist auf die erstmalige Abschreibung der Urnennischen-
wand zurückzuführen. 
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LB 11 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Das Stadtbüro stellt sicher, 
dass für alle Einwohnerinnen 
und Einwohner, die einen 
Existenznachweis benötigen, 
ein solcher erbracht wird. 

Anzahl berechtigter Beschwer-
den 

0  = 0  0  

Für Verstorbene steht eine 
ausreichende Anzahl Grabstät-
ten zur Verfügung. 

Anzahl von Bestattungswün-
schen gemäss Gemeinderegle-
ment, die aus mangelndem 
Raumangebot nicht berück-
sichtigt werden konnten. 

0  = 0  0  

Q
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Die Bedürfnisse der Unterneh-
men sind bekannt. 

Anzahl Unternehmensbesuche k.A. > 12  12  

Die HundehalterInnen kommen 
für die Kosten in diesem Be-
reich mehrheitlich selbst auf. 

Kostendeckungsgrad (gemes-
sen als Hundesteuererlöse 
dividiert durch sämtliche 
Kosten [Vollkostensicht]) 

99 % > 85 % 99 % 

Die Angehörigen erhalten 
einen raschen Gesprächstermin 
beim Bestattungsbüro. 

Anteil Angehörige mit Ge-
spräch innert 24h ab Anfrage 
(Werktage) 

95 % > 95 % 95 % 

KO
STEN

 / ERLÖ
SE 

Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 1'469'236 1'312'544 1'237'528 

Direkte Erlöse -305'942 -262'000 -273'986 

Saldo Basiskosten 1'163'295 1'050'544 963'542 

Kapitaldienst 277'414 282'427 327'404 

Querschnittskosten 263'358 265'538 250'528 

Saldo Verwaltungskosten 1'704'067 1'598'510 1'541'474 

Politikkosten 34'784 31'111 28'577 

Vollkosten exkl. Transfer 1'738'851 1'629'621 1'570'051 

Transferkosten/-erlöse 0 0 0 

Vollkosten inkl. Transfer 1'738'851 1'629'621 1'570'051 
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VESTITIO
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Objekt BU 2016 RG 2016 

0Erweiterung Urnennischenwand Friedhof 
Fiechten 

BU 27'421
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2.3. Leistungsbereich 12: Ruhe und Ordnung 
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Menschen, Tier und Umwelt sind vor externen Störungen geschützt. Menschen fühlen sich sicher. 
Die Polizei Reinach reagiert schnell, flexibel, wirksam und angemessen auf Verstösse gegen Ruhe und Ordnung. 
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G Einwohnerinnen und Einwohner, Flottante (unregistrierte Personen, Durchreisende) und Unternehmungen fühlen sich 

sicher und werden von der Polizei Reinach professionell, flexibel und bürgernah betreut. 
Die Polizei achtet auf die Einhaltung der Rechtsordnung. Zu diesem Zweck ist sie präventiv auf dem Gemeindegebiet 
präsent, sucht den Kontakt zur Bevölkerung (Community Policing) und setzt ihre Mittel verhältnismässig ein. Bei Ver- 
stössen gegen diese Ordnung interveniert sie schlichtend oder abwehrend. 
In Form der Jugendpolizei nimmt sie sich speziell der Anliegen und Bedürfnisse von Jugendlichen an. Analog dazu 
erbringt sie Dienstleistungen für ältere Menschen und geht auf deren Bedürfnisse ein. 
Die Polizei achtet auf die Umsetzung der Rechtsordnung und vermittelt das Gefühl von Sicherheit: Zu diesem Zweck 
patrouilliert sie regelmässig zu Fuss, mit dem Fahrrad und im Auto; sie berät die Bevölkerung fachkundig; sie unterstützt 
mit Partnerorganisationen in Gemeinden, Kanton (Kantonspolizei) und Bund; sie erteilt anlassbezogene Bewilligungen, 
Ausnahmebewilligungen (Park- und Fahrbewilligungen) und sie bezeugt Wohnungsabnahmen. 
Sie steht der Bevölkerung von Montag bis Freitag tagsüber zur Verfügung. Am Abend und in der Nacht nimmt die Ge- 
meinde werktags die Dienste der Kantonspolizei in Anspruch. An Wochenenden und Feiertagen stellt die Polizei Reinach 
zusammen mit Nachbargemeinden und der Kantonspolizei einen 24-Stunden-Pikettdienst sicher. Kooperationen mit 
denselben Partnern bestehen auch für Schwerpunktpatrouillen. 
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Im Leistungsbereich 12 konnten die Wirkungs- und Qualitätsziele nahezu erreicht werden. Die Gesamtkosten liegen 
unter dem Budget. Die erfolgreiche kommunale Polizei-Kooperation wurde während einer 1-jährigen Pilotphase um die 
Gemeinden Ettingen und Oberwil erweitert. Die Anzahl der Ruhe- und Ordnungsstörungsmeldungen lag im 2016 um 28 
Meldungen über dem Zielwert. Dies ist praktisch ausnahmslos auf die neue Aufgabenteilung zwischen Gemeindepolizei 
und Polizei Basel-Landschaft zurückzuführen. Eine Verschlechterung der allgemeinen Lage kann nicht festgestellt wer-
den. Durch die raschen und professionellen Einsätze der eigenen Polizei konnten alle Meldungen bearbeitet und erledigt 
werden. Im 2016 verlief die Reinacher Fasnacht ohne grössere Zwischenfälle. Die Zusammenarbeit mit der Polizei Basel-
Landschaft verlief auch an diesem Anlass effizient und professionell. 
 
Aufgrund der guten Zusammenarbeit innerhalb der Polizei-Kooperation konnten an 50 Wochenenden die Nachtdienste 
abgedeckt werden. Über die Weihnachtstage und Silvester wurde ein Pikettdienst aufrechterhalten. Im 2016 lag die 
Anzahl geleisteter Patrouillen à 4 Stunden um 21 unter dem Zielwert, da aufgrund einer personellen Vakanz leicht weni-
ger Patrouillen durchgeführt wurden. 
 
Infolge dieser personellen Vakanz fielen Minderkosten von CHF 52‘000 an. Für Betriebs- und Verbrauchsmaterial wurde 
CHF 7'000 weniger ausgegeben. Die Erlöse für Bewilligungsgebühren lagen CHF 4'000 über dem Budget. Demgegenüber 
wurde mit der Polizei BL eine Leistungsvereinbarung über CHF 28'000 abgeschlossen.  



 

Jahresbericht 2016 Seite 43 

LB 12 
A

U
SGESU

CH
TE W

IRKU
N

GSZIELE 
Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Mensch, Tier und Umwelt sind 
im privaten und öffentlichen 
Raum vor Ruhe- und Ordnungs-
störungen geschützt. 

Anzahl begründete Ruhe- und 
Ordnungsstörungsmeldungen 

251  < 200  228  
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Die Polizei Reinach zeigt Prä-
senz. 

Anzahl Patrouillen à 4h zu 
Fuss, per Fahrrad und mit dem 
Auto pro Jahr 

274  > 250  229  

Die Reinacher Bevölkerung 
kann im Rahmen der erweiter-
ten Kooperation mit Therwil, 
Aesch und Muttenz von be-
darfsgerechteren Einsätzen an 
warmen Abenden an den Wo-
chenenden profitieren. 

Anzahl Wochenenden (Freitag- 
und Samstagabende) mit akti-
ver Patrouille von mindestens 
jeweils 20 - 02 Uhr. 

52  > 40  50  

KO
STEN

 / ERLÖ
SE 

Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 323'069 284'685 251'905 

Direkte Erlöse -7'466 -8'000 -11'558 

Saldo Basiskosten 315'603 276'685 240'347 

Kapitaldienst 21'484 22'414 22'038 

Querschnittskosten 64'198 67'232 63'222 

Saldo Verwaltungskosten 401'285 366'331 325'606 

Politikkosten 7'144 6'519 5'501 

Vollkosten exkl. Transfer 408'429 372'850 331'107 

Transferkosten/-erlöse 0 0 0 

Vollkosten inkl. Transfer 408'429 372'850 331'107 
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2.4. Leistungsbereich 13: Schutz und Rettung 

LE
IT

SÄ
TZ

E 
/ 

W
IR

KU
N

GE
N

 
Menschen, Tier und Umwelt können bei Bedrohung durch Brand-, Elementar- und technischen Ereignissen auf effizien-
ten Einsatz der Rettungskräfte zählen. 
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G Die Ortsfeuerwehr mit Stützpunktaufgaben kommt bei Brandfällen, Sturm, Wassernot, Erdbeben, Not- oder Unfällen 

sowie Ölunfällen (Gemeindehilfsstelle) zum Einsatz. Zur Einhaltung der Brandschutzrichtlinien plant und führt sie Feuer-
schauen durch. Für spezifisch definierte Objekte gemäss Vorgabe der Gebäudeversicherung werden Einsatzunter- 
lagen erstellt, die den Ereignisdiensten die Orientierung erleichtern und ihnen einen effizienteren Einsatz ermöglichen.  
Der Bevölkerungsschutzverbund (BSV) „Birs“, bestehend aus der Bevölkerungsschutzkommission, der Zivilschutz-Kompa- 
nie und dem operativ führenden Regionalen Führungsstab (RFS), wird vor allem zur Bewältigung oder Abwendung von 
Katastrophen, Notlagen und schweren Mangellagen eingesetzt. Die Kernaufgaben sind die Betreuung Schutz suchender 
Personen, der Kulturgüterschutz, die Instandstellungs- und Sicherungsarbeiten, Unterstützung der anderen Blaulicht- 
organisationen sowie Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft. 
Bei öffentlichen Gebäuden und Anlagen werden Mängel zwecks Verhütung von Unfällen und Schäden aufgezeigt sowie 
die Dauerbenutzer entsprechend geschult und beübt.  
Im militärischen Bereich wird die vorgeschriebene Infrastruktur bereitgestellt und unterstützt. Dazu gehört insbesondere 
auch die Beteiligung am Zweckverband Schürfeld, die den dienstpflichtigen Reinacherinnen und Reinacher das Erfüllen 
einer obligatorischen Schiesspflicht ermöglicht. 
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Die Stützpunktfeuerwehr Reinach leistete im 2016 zugunsten der Bevölkerung 132 Einsätze (2015: 149, 2014: 96). 
Da das Feuerwehrlogistikzentrum so gut läuft, mietete die Gebäudeversicherung bereits zusätzliche Flächen an und die 
Dienstleistungen wurden entsprechend ausgebaut. 
 
Die Zivilschutzkompanie absolvierte ihren Wiederholungskurs im vergangenen Jahr in Arlesheim und Reinach. Sie wurde 
zudem bei den letztjährigen Hochwassern ebenfalls aufgeboten und leistete in Sissach, Liestal, Frenkendorf, Muttenz 
und Grellingen Hilfe bei der Bekämpfung der Naturgefahren. 
 
Aufgrund des Betriebs des Asylzentrums in der ALST Arlesheim ergaben sich für den Bevölkerungsschutzverbund Mehr-
einnahmen, was letztlich zu einer Reduktion der direkten Kosten im Bereich Bevölkerungsschutz von CHF 56‘000 führte. 
Durch die Erweiterung des Logistikzentrums der Feuerwehren (Mieteinnahmen) ergaben sich Mehrerlöse von CHF 85‘000. 
Da weniger Einsatzpläne als erwartet durch die Gemeinde gezeichnet und damit verrechnet werden konnten, resultierten 
daraus Mindererlöse von CHF 23‘000. Im 2016 wurden zudem weniger Feuerwehreinsätze als im Vorjahr geleistet, was 
schliesslich ebenfalls zu Mindererlösen in Höhe von CHF 16‘000 führte. 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Die Kapazität der Miliz ent-
spricht dem kantonal definier-
ten Bedarf. 

Anzahl gleichzeitig möglicher 
Einsätze der Kategorie Woh-
nungsbrände 

2  = 2  2  
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Die Feuerwehr rückt bei Alar-
meinsätzen rasch aus. 

Durchschnittliche Zeit zwi-
schen Alarmeingang und Ein-
satzkräften vor Ort (Vorgabe 
Feuerwehrinspektorat). 

5 Min. < 10 Min. 5 Min. 

Der Zivilschutz bildet die 
Mannschaft nach den kantona-
len Vorschriften aus. 

Anteil Angehörige des Zivil-
schutzes mit mindestens 5 
Diensttagen pro Jahr 

90 % > 75 % 80 % 

KO
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SE 

Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 1'509'281 1'557'322 1'500'838 

Direkte Erlöse -510'335 -431'500 -479'239 

Saldo Basiskosten 998'946 1'125'822 1'021'599 

Kapitaldienst 151'872 151'400 143'633 

Querschnittskosten 183'730 189'552 178'597 

Saldo Verwaltungskosten 1'334'548 1'466'774 1'343'829 

Politikkosten 31'525 32'641 29'559 

Vollkosten exkl. Transfer 1'366'073 1'499'415 1'373'388 

Transferkosten/-erlöse -867'748 -800'000 -783'657 

Vollkosten inkl. Transfer 498'326 699'415 589'731 
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2.5. Leistungsbereich 21: Sport und Bewegung 
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Reinach positioniert und profiliert sich als „bewegte Stadt“, kommuniziert dies auch gegen aussen und leistet dadurch 
einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit und dem Wohlbefinden der Bevölkerung. Grundlage und Orientierungsrahmen 
für sämtliche Tätigkeiten der Gemeinde im Bereich Sport und Bewegung ist das Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK 
2012).  
Um dem Anspruch an eine bewegte Stadt gerecht zu werden, sorgt die Gemeinde dafür, dass die lokale und regionale 
Bevölkerung, die Schulen, die Sportvereine und ortsansässige Unternehmungen zeitgemässe und attraktiv ausgestaltete 
Infrastrukturen für Bewegung und Sport mit den dazugehörenden Dienstleistungen vorfinden und deren Bedürfnisse 
untereinander koordiniert wird.  
Investitionen in neue Sportanlagen erlauben multifunktionale Nutzungen. Neue Anlagen von überkommunalem Interesse 
müssen interkommunal realisiert werden. 
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ansässige Unternehmungen, wie auch örtliche nicht-gewinnorientierte Vereine und Organisationen im Bereich Spiel, 
Sport, Bewegung und Erholung. Die Gemeinde stellt den Zielgruppen Infrastrukturen in Form von Anlagen, Räumlichkei-
ten oder Land zur Verfügung und sichert, wo vereinbart, deren Betrieb und Unterhalt. 
 
Örtliche nicht-gewinnorientierte Vereine / Organisationen: 
-- In den Leistungsverträgen werden die Unterstützung durch Geldbeiträge, Defizitgarantien, personelle Dienstleistung 
(unter anderem durch den Werkhof) und vergünstigte oder unentgeltliche Benützung von Gebäuden, Anlagen und Mobi-
liar festgelegt. 
-- Förderbeiträge werden örtlichen nicht-gewinnorientierten Vereinen und Organisationen ohne Leistungsvertrag zuge-
sprochen. Grundlage bildet die Verordnung für die Sport- und Sportvereinsförderung. 
 
Einzelpersonen und Familien / Individualsportarten: 
-- Einzelpersonen und Familien steht ein breites Angebot an Anlagen im Bereich Spiel, Sport, Bewegung und Erholung 
zur Verfügung.  
-- Die attraktiven, vielseitigen und bedarfsorientierten Anlagen sprechen alle Generationen an und führen dadurch zur 
Gesundheitsförderung, zur Steigerung der Wohnortqualität und zu einer besseren Identifikation mit der Gemeinde Rein-
ach (Beispiel: Gartenbad/ Generationenpark Mischeli etc.) 
- Insbesondere im Bereich Spiel und Erholung ist eine dezentrale Abdeckung innerhalb des Siedlungsgebietes gewähr-
leistet, welche die Mobilität der einzelnen Nutzergruppen berücksichtigt. 
 
Unternehmungen: 
-- Ortsansässigen Unternehmungen werden gegen ein Entgelt die kommunalen Sport- und Freizeit-einrichtungen in der 
Mittagszeit zur Verfügung gestellt. 
-- Die Gemeinde fördert und koordiniert dieses Angebot. 
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Am 05. Juni 2016 beschloss der Souverän mit grossem Mehr, das Gartenbad zu sanieren und zu erneuern. Gleichzeitig 
wurde auch die Initiative zum Sprungturm angenommen, so dass voraussichtlich im 2018 der Reinacher Bevölkerung ein 
erneuertes Gartenbad mit einem neuen Sprungbecken, inklusive einem 1m-, einem 3m- und einem 5m-Sprungturm, zur 
Verfügung stehen wird. Nach einer Projektanpassung aufgrund der Projekt- und Kostenanpassungen des Einwohnerrates 
konnte das ordentliche Baugesuch Ende 2016 eingereicht werden. 
Im Rahmen der Erneuerungen der Spielplätze konnten im Berichtsjahr der Spielplatz Surbaum und derjenige beim Kin-
dergarten Mischeli vollständig erneuert und aufgewertet werden. Zudem wurden anlässlich einer Mitwirkungsveranstal-
tung die Bedürfnisse der Bevölkerung zum Spielplatz Rainenweg eingeholt, der im Jahr 2017 erneuert werden soll. 
Im Oktober 2016 wurde dem Einwohnerrat eine Kreditvorlage zu einer ersten Ausbauetappe der Sport- und Freizeitzone 
Fiechten überreicht. Nach intensiven Verhandlungen mit der Stadt Basel als Grundeigentümerin eines grossen Teils des 
Sport-/Freizeitzonenareals und dank der finanziellen Unterstützung der Reinacher Bürgergemeinde konnte dem Einwoh-
nerrat ein gutes Projekt für ein neues Kunstrasenspielfeld und ein neues Garderoben- und Clubgebäude im Fiechten 
unterbreitet werden. Je nach dem Entscheid des Einwohnerrates ist die Umsetzung der ersten Ausbauetappe auf die 
Jahre 2017/18 vorgesehen. Trotz erhöhten Unterhaltsaufwendungen im Bereich des Vita Parcours und des bestehenden 
Kunstrasenspielfeldes im Einschlag konnte im Leistungsbereich 21 leicht unter Budget abgeschlossen werden. Aufgrund 
von Verzögerungen und Mangel eines sinnvollen Projekts wurde im Jahre 2016 jedoch keine punktuelle Verbesserung des 
Sport- und Freizeitangebots umgesetzt. Für die Projektarbeiten zur Sport- und Freizeitzone Fiechten und als Grundlage 
zur Einwohnerratsvorlage wurden im Jahre 2016 rund CHF 15‘000 ausgegeben. Wegen der Sprungturminitiative und der 
dadurch notwendigen Volksabstimmung konnte auch die Umsetzung der Erneuerung des Gartenbades erst im Herbst 
ausgelöst werden, so dass im 2016 nur ein Teil der budgetierten Investitionen benötigt wurden. 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Der Bevölkerung, den ortsan-
sässigen Unternehmungen, wie 
auch örtlicher Vereine und 
Organisationen im Bereich 
Spiel, Sport, Bewegung und 
Erholung werden zeitgemässe 
Sporthallen zur Verfügung 
gestellt. 

Der bauliche Vollzug von Har-
moS in den Schulanlagen wird 
mit den Bedürfnissen aus dem 
GESAK koordiniert. 

100 % = 100 % 100 % 

Der Bevölkerung stehen attrak-
tive und sichere Spielplätze zur 
Verfügung 

Pro Jahr werden mindestens 
zwei Spielplätze unter Einbe-
zug der jeweiligen Quartierbe-
völkerung qualitativ aufgewer-
tet. 

3  2  

Durch punktuelle Verbesserun-
gen wird das Sport und Frei-
zeitangebot in Reinach mass-
geblich verbessert. 

Pro Jahr wird mindestens eine 
Massnahme umgesetzt. 

1  > 1  0  

Im Rahmen der Siedlungsent-
wicklung entstehen qualitativ 
hochwertige Aussenräume auch 
bezüglich Sport und Bewe-
gung. 

In Quartierplanungen werden 
Auflagen für qualitativ hoch-
wertige Aussen- und Bewe-
gungsräume festgelegt. 

k.A. = 100 % 100 % 
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Der FC Reinach fördert mit den 
kommunalen Geldern die Juni-
oren und Juniorinnen. 

Anzahl Jugendmannschaften 20  20  
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SE 

Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 1'098'994 916'249 911'987 

Direkte Erlöse -212'235 -174'000 -172'329 

Saldo Basiskosten 886'759 742'249 739'658 

Kapitaldienst 496'350 417'254 420'706 

Querschnittskosten 132'566 124'207 117'974 

Saldo Verwaltungskosten 1'515'675 1'283'710 1'278'337 

Politikkosten 26'232 22'503 20'994 

Vollkosten exkl. Transfer 1'541'907 1'306'213 1'299'332 

Transferkosten/-erlöse 0 0 0 

Vollkosten inkl. Transfer 1'541'907 1'306'213 1'299'332 
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Objekt BU 2016 RG 2016 

180'000Spielplatz Surbaum BU 179'896

70'000Spielplatz Mischeli BU 57'766

2'170'000Sportzone Fiechten, Kunstrasen Sondervorl. 

300'000Sportzone Fiechten, Clubhaus/Garderobe Sondervorl. 

-1'000'000Inv.Beiträge v. Gemeinden/Zweckverb. 
an Sportzone Fiechten 

Sondervorl. 

900'000Schwimmbadanlage, Gesamtsanierung Sondervorl. 110'363

0Sportzone Fiechten Projektierung Sondervorl. 15'258
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2.6. Leistungsbereich 22: Kultur und Begegnung 
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Kinder und Jugendliche finden Möglichkeiten, sich in Reinach zu begegnen, zu unterhalten und zu sozialisieren. Sie 
können sich einbringen, mitbestimmen und mitgestalten. Jugendlichen werden Lebens- und Erfahrungsräume zur Verfü-
gung gestellt, in denen sie Fähigkeiten erlernen und sich weiterentwickeln können.  
Die Gemeinde Reinach ermöglicht der lokal interessierten Bevölkerung den Besuch von bedürfnis-gerechten Reinacher 
Kultur- und Begegnungsangeboten, welche der Erholung, persönlichen Entwicklung und der Kontaktpflege dienen. Die 
lokal interessierte Bevölkerung identifiziert sich mit den Angeboten und setzt sich mit Freiwilligenarbeit dafür ein. Der 
Erhalt der historischen Werte ist gesichert.  
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Kindern und Jugendlichen steht ein vielfältiges Kultur-, Begegnungs- und Freizeitangebot zur Verfügung. Kinder- und 
Jugendangebote sind vernetzt und koordiniert. 
Die Gemeinde organisiert für Kinder ein eigenes und regionales, attraktives Ferienpassangebot sowie ein Kinderfilmfes-
tival. 
Die gemeindeeigene Jugendarbeit bietet zeitliche und räumliche Ressourcen für Beziehungsarbeit, welche Jugendliche 
zur Selbständigkeit und Selbsthilfe führen. Ebenso leistet sie Prävention zur Verhinderung negativer Entwicklungen. Mit 
gruppen-, geschlechts- oder themenspezifischen Angeboten wird auf spezielle Bedürfnisse und Problematiken eingegan-
gen. Im KUBEZ wird ein multimedialer Raum für Jugendliche bereitgestellt.  
Kulturangebote: 
Die Gemeinde organisiert das Jazz Weekend (Co-Organisation) sowie alle zwei Jahre die Regionale Verkaufsausstellung 
Kunst in Reinach.  
Die Gemeinde leistet Beiträge für Vereinsaktivitäten und Projekte von Dritten im kulturellen Bereich. Durch Beiträge 
unterstützt sie Kulturanlässe verschiedener Sparten, die Förderung der Sprachkompetenz, der Lesekultur, der Kreativität, 
des handwerklichen Geschicks, des persönlichen Ausgleichs und des Verständnisses für unser Kulturgut.  
Ergänzende Angebote: 
Die Gemeinde organisiert die Frischwarenmärkte, die Bundesfeier, den Neujahrsapéro, den Reinacher Preis sowie die 
Reinacher Gespräche. 
Die Gemeinde leistet Beiträge an den Verein Warenmarkt, Tierpark und Elternbildung. Sie ermöglicht damit der Bevölke-
rung die Begegnung, die Beobachtung von und Kontaktaufnahme mit Tieren sowie den Erfahrungsaustausch und die 
Vernetzung Erziehungsberechtigter. Eltern und anderen Interessierten bietet sie Kurse im Bereich Familien- und Erzie-
hungsalltag an sowie Vorträge oder Podiumsgespräche zu aktuellen Themen.  
Vereinen, Kulturschaffenden und Dritten werden für die Durchführung von Anlässen und die Bereitstellung von Angebo-
ten Infrastruktur, Material, Raum und Gebäude zur Verfügung gestellt und in beschränktem Masse bei der Öffentlich-
keitsarbeit unterstützt. Die Gemeinde unterstützt die Bevölkerung bei der selbständigen Verwaltung und Betrieb der 
Drehscheibe Mischeli.  
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Alle Leistungen wurden wie geplant erbracht: Das Kostendach „Kunst in Reinach“ in Höhe von CHF 30‘000 konnte um 
rund die Hälfte unterschritten werden. Der Massnahmenplan Kinderfreundliche Gemeinde 2013-2016 wurde weiter umge-
setzt (Aufwertung Spielplatz Surbaum, Mitwirkung Spielplatz Rainenweg, Realisierung Sprungturm Gartenbad, Jugend-
raum Treffpunkt Leimgruberhaus). Der Aktionsplan Kinderfreundliche Gemeinde 2017-2020 wurde erstellt, von UNICEF 
Schweiz gutgeheissen und die Labelerneuerung zugesprochen (die offizielle Labelübergabe erfolgt im Mai 2017). Die 
Leistungsverträge mit den Vereinen Arbeitsgruppe Lebendiges Reinach, Elternbildung Reinach und Kultur in Reinach 
werden per 1.7.2017 an die Gegebenheiten des neuen Standortes angepasst. Mit dem Trägerverein Treffpunkt Leimgru-
berhaus wurde ebenfalls ein neuer Leistungsvertrag abgeschlossen. 
Die direkten Kosten wurden um rund CHF 28‘000 unterschritten. Dies ist insbesondere zurückzuführen auf Minderausga-
ben bei den Gemeindeanlässen (CHF 10‘600), den Sitzungsgeldern (CHF 6‘500) sowie den Betriebskosten Jugendhaus 
und Tierpark (CHF 9‘000). Zudem ist keine Sondersendung Gemeinde-TV angefallen für die Labelübergabe UNICEF (CHF 
2‘000). 
Aufgrund tieferer Einnahmen bei der Vermietung von Festmobiliar, konnte das Budget nicht ganz erreicht werden. 
Infolge einer Einsprache zum Baugesuch und den daraus folgenden Projektanpassungen, hat sich der Baustart des Kul-
tur- und Begegnungszentrums „Treffpunkt Leimgruberhaus“ leicht verzögert, so dass im 2016 noch nicht so viele Arbei-
ten abgerechnet werden konnten, wie angenommen. Die Bauarbeiten und die Kosten sind jedoch im Fahrplan, so dass 
das Projekt im Sommer 2017 termin- und kostengerecht abgeschlossen werden kann.  
Die Erstellung des Quartierplatzes Steinreben wurde bereits im Jahre 2016 vollumfänglich und nicht wie zuerst geplant 
erst in den Jahren 2016/17 umgesetzt. Der Investitionskredit wurde demzufolge für das Jahr 2016 um rund CHF 53‘000 
überzogen. Schlussendlich wurde jedoch der Gesamtkredit für die Jahre 2016/17 um rund CHF 47‘000 unterschritten. 



 

Jahresbericht 2016 Seite 51 

LB 22 
A

U
SGESU

CH
TE W

IRKU
N

GSZIELE 
Q
U

A
LITÄ

TS- U
N

D
 PRO

ZESSZIELE 

Die Umsetzung des KUBEZ wird 
zügig vorangetrieben. 

Die Umbauarbeiten an der 
Liegenschaft Schulgasse 1 
(KUBEZ) sind gestartet. 

k.A. = 01.06.2016  01.06.2016  

Die Aufgaben der Betriebslei-
tung/Administration des KU-
BEZ sind geklärt. 

Der Leistungsvertrag mit dem 
Trägerverein KUBEZ liegt vor. 

k.A. = 31.12.2016  31.12.2016  
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Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 1'365'927 1'382'611 1'353'689 

Direkte Erlöse -19'754 -20'130 -18'464 

Saldo Basiskosten 1'346'173 1'362'481 1'335'225 

Kapitaldienst 234'995 239'764 258'585 

Querschnittskosten 142'988 159'321 151'193 

Saldo Verwaltungskosten 1'724'156 1'761'566 1'745'003 

Politikkosten 27'834 28'565 26'268 

Vollkosten exkl. Transfer 1'751'991 1'790'131 1'771'271 

Transferkosten/-erlöse 0 0 0 

Vollkosten inkl. Transfer 1'751'991 1'790'131 1'771'271 
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Objekt BU 2016 RG 2016 

100'000Quartierplatz in den Steinreben BU 153'174

1'800'000Kultur- und Begegnungszentrum Sondervorl. 963'164
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2.7. Leistungsbereich 31: Leistungen der Gemeinde im Bildungsbereich 
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Kindergarten und Primarschule: 
Es gelten die Bestimmungen des kantonalen Bildungsgesetzes vom 6. Juni 2002 (§§ 21 und 24):  
„Der Kindergarten bereitet die Kinder auf den Eintritt in die Primarschule vor. Er hilft ihnen, Teil einer grösseren Lern- 
und Sozialgruppe zu werden.“ 
„Die Primarschule vermittelt den Schülerinnen und Schülern eine schulische Grundausbildung und bereitet sie auf den 
Besuch der Sekundarschule vor. Sie fördert die Persönlichkeitsentwicklung und die Selbständigkeit ihrer Schülerinnen 
und Schüler.“ 
Der Schulrat trägt die Verantwortung für die inhaltliche Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Der Gemeinderat stellt 
Finanzierung und Infrastruktur sicher. 
 
Vorschulbildung: 
Möglichst viele Kinder werden mit genügenden Deutschkenntnissen eingeschult, so dass sie dem Unterricht ohne grös-
sere Probleme folgen können. 
 
Erwachsenenbildung: 
Erwachsenen steht in der Gemeinde ein zeitgemässes Bildungsangebot zur Verfügung. 
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Der Leistungsauftrag für Kindergarten und Primarschule ist im Wesentlichen durch das Bildungsgesetz des Kantons 
Basel-Landschaft vom 6. Juni 2002 und seine Folgeerlasse gegeben. Insbesondere ist sichergestellt, dass Schülerinnen 
und Schüler mit besonderen Bedürfnissen von den im Einzelfall optimalen Förder- und/oder Therapiemassnahmen profi-
tieren. 
Blockzeiten werden an der Primarschule durch das Fach Musik und Bewegung II (ehemals musikalischer Grundkurs II) 
zusätzlich zur verbindlichen kantonalen Stundentafel durchgängig sichergestellt. 
Primarschulkindern steht ein Angebot an freiwilligem Schulsport zur Verfügung. 
Aufgabenhilfe ist an der Primarschule gewährleistet. 
Für beide Schulstufen steht ein Angebot der Schulsozialarbeit zur Verfügung. 
Die Gemeinde stellt der Schulleitung und dem Schulrat ein Sekretariat zur Verfügung, das die Schuladministration pro-
fessionell zu führen in der Lage ist. 
Durch die Gemeinde werden die Infrastruktur für den Schulbetrieb und der Unterhalt der Räumlichkeiten für den Unter-
richt sichergestellt. 
 
Vorschulbildung: 
Nicht deutschsprachige Kinder werden in der Entwicklung ihrer Fertigkeiten der deutschen Sprache gefördert. 
 
Erwachsenenbildung: 
Die Gemeinde Reinach unterstützt Angebote der Erwachsenenbildung (der zugehörige Leistungsvertrag mit dem Verein 
Elternbildung Reinach ist im SSP Freizeit und Kultur zu finden). 
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Durch den Rückgang der Schülerzahlen im Norden Reinachs musste auf den Sommer 2016 hin der 2. Rainenweg-
Kindergarten geschlossen werden. Die Anzahl Kindergärten liegt nun bei 16. Durch höhere Kinderzahlen im Fiechten- 
und Aumattquartier mussten zwei weitere Klassen an der Primarschule gebildet werden. 
 
Durch die Schliessung des Kindergartens Rainenweg 2 und weniger Stellvertretungskosten, konnte der Personalaufwand -
somit die direkten Kosten- um CHF 92'000 gesenkt werden. Der Sachaufwand bei Lehrmitteln, Honoraren und Reisekos-
ten konnte reduziert werden, was zu Minderkosten von rund CHF 15'000 führte. Die direkten Kosten im Kindergarten 
betragen daher CHF 107'000 weniger gegenüber dem Budget 2016. 
Trotz der Ersatzanstellungen von Pensionierten durch jüngere Lehrpersonen und die zusätzliche vom Landrat beschlos-
sene Lohnkürzung für das Jahr 2016 von 1% für das Lehrpersonal hat sich dies insgesamt nicht positiv auf die Entwick-
lung der Lohnkosten ausgewirkt. Der Erfahrungsstufenanstieg bei der hohen Anzahl an Junglehrpersonen beträgt pro 
Jahr bis fast 4.5%, dies fällt markant ins Gewicht. Die Lohnentwicklung (Lohnkurve) steigt bei jüngeren Mitarbeitern in 
den Anfangsjahren steiler an und flacht dann in den Folgejahren ab. Hinzu mussten zusätzliche Mittel für die Zusatzan-
stellung einer neuen Schulleitung aufgewendet werden. Die Lohnkosten stiegen bei der Primarschule dadurch um rund 
CHF 513'000. Die Kosten für Lehrmittel an der Primarschule stiegen um weitere CHF 25'000 und jene für Honorare exter-
ner Berater um CHF 30'000. Kosteneinsparungen von rund CHF 90'000 ergaben sich demgegenüber beim Sachaufwand in 
den Bereichen Übrige Anschaffungen, Reisekosten und Spesen sowie in der Aus- und Weiterbildung. Im Bereich Primar-
schule resultieren somit Mehrkosten von rund CHF 478'000 als budgetiert. 
Bei den direkten Erlöse ist ersichtlich, dass die Rückerstattungen im Finanzausgleich für die Kompensation 6. Primar-
schuljahr etwas geringer ausfielen (Mindererlös von CHF 45‘000). 
Die Projektarbeiten für die Schulanlage Surbaum verzögern sich aufgrund einer Einsprache zur öffentlichen Ausschrei-
bung des Mandats der Bauherrenunterstützung, so dass im Jahre 2016 die Projektierungsarbeiten nicht weiter konkreti-
siert werden konnte. Die Sanierungsarbeiten am Kindergarten Aumatten konnten demgegenüber erfolgreich  
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abgeschlossen werden. Das Budget wurde nach Abzug des Förderbeitrags zur Gebäudesanierung des Kantons um rund 
CHF 17‘000 überschritten. Dies ist vor allem auf umfassendere Erdbebensicherungsmassnahmen als geplant zurückzufüh-
ren.  
Ebenfalls konnte im 2016 der Neubau des Kindergartens Bodmen erfolgreich, termin- und kostengerecht abgeschlossen 
werden. Aufgrund des verzögerten Baustarts, infolge einer Einsprache zum Quartierplan Bodmen, verlagerten sich die 
Kosten vom Jahr 2015 ins 2016. Der bewilligte Kredit von CHF 1.190 Mio. konnte insgesamt mit rund CHF 10'000 unter-
schritten werden. Die Schlussrechnung wird dem Einwohnerrat im 2017 vorgelegt. 
Aufgrund der Tatsache, dass die Bauarbeiten bezüglich Sofortmassnahmen Fiechten und Aumatten mehrheitlich in den 
Schulsommerferien durchgeführt werden können und der Projektierungsvorlauf im 2016 nicht mehr ausgereicht hat, 
wurden im 2016 vorerst nur Planerleistungen abgegolten. Die effektiven Bauarbeiten werden im 2017 umgesetzt. Bei der 
Schulanlage Fiechten wird ein Überschuss von CHF 19'485 ausgewiesen. Dies weil in der Rechnung 2015 versehentlich 
eine Lieferantenrechnung von CHF 50'000 der Schulanlage Fiechten statt dem Kindergarten Bodmen zugewiesen wurde 
und nun anfangs 2016 korrigiert wurde. Die Investitionsausgabe bei der Schulanlage Fiechten beträgt somit unter Be-
rücksichtigung dieser Umbuchung CHF 30‘515 bei einem Budgetwert von CHF 770'000.  
Die Investitionen im ICT-Bereich (Informations- und Kommunikationstechnologie) im Umfang von CHF 112'000 konnten 
fristgerecht umgesetzt werden.   
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LB 31 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Der gute Zustand der Schulbau-
ten gewährleistet einen stö-
rungsfreien Schulbetrieb. 

Durchschnittswert der Zu-
standsbeurteilungen (A = 
neuwertig, B = sehr gut, C = 
gut, D = leicht sanierungsbe-
dürftig, E = sanierungsbedürf-
tig) 

E  = C  E  
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Erdbebenertüchtigung und 
energetische Sanierung der 
Kindergärten. 

Anzahl Sanierungen pro Jahr. 0  = 1  0.5  

Kindergarten Aumatt Die Sanierung des Kindergar-
tens ist vollzogen 

nicht erfüllt  = 31.12.2016  31.08.2016  

KO
STEN

 / ERLÖ
SE 

Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 14'270'702 14'921'419 15'283'980 

Direkte Erlöse -952'225 -2'175'245 -2'102'060 

Saldo Basiskosten 13'318'477 12'746'174 13'181'920 

Kapitaldienst 2'008'969 2'266'639 2'164'142 

Querschnittskosten 898'037 951'089 902'288 

Saldo Verwaltungskosten 16'225'483 15'963'902 16'248'350 

Politikkosten 270'694 286'202 273'015 

Vollkosten exkl. Transfer 16'496'177 16'250'104 16'521'365 

Transferkosten/-erlöse -76'709 -80'000 -66'585 

Vollkosten inkl. Transfer 16'419'468 16'170'104 16'454'780 
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Objekt BU 2016 RG 2016 

0KG Aumatt Investitionsbeitrag vom 
Kanton 

BU -7'602

400'000Schulanlage Surbaum Projektierungskre-
dit 

Sondervorl. 27'957

370'000KG Aumatt BU 395'329

400'000Schulanlage Surbaum Sondervorl. 

290'000KG Bodmen, Stockmattstrasse 18 Sondervorl. 523'842

500'000Schulanlage Aumatt Sofortmassnahmen Sondervorl. 41'045

770'000Schulanlage Fiechten Ergänzungsbau 
und Sofortmassnahmen 

Sondervorl. -19'485

112'000Informations- und Kommunikations-
technologie 

BU 108'403
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2.8. Leistungsbereich 32: Musikunterricht 
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Alle interessierten Kinder und Jugendlichen können unabhängig vom Einkommen der Erziehungsberechtigten durch 
musikalische Bildung ihre Selbst-, Sozial- und motorische Kompetenz weiter entwickeln. Insbesondere werden ihre 
schöpferischen und künstlerischen Fähigkeiten individuell gefördert. 
Die Musikschule steht auch jungen Erwachsenen bis zum Abschluss ihrer Ausbildung, jedoch höchstens bis zum 25. 
Altersjahr offen. 
Der Schulrat trägt die Verantwortung für die inhaltliche Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Der Gemeinderat stellt 
Finanzierung und Infrastruktur sicher. Die Erziehungsberechtigten zahlen einen Beitrag an den Musikunterricht; sie 
können ein Erlass- oder Reduktionsgesuch stellen. 
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G Der Musikunterricht vermittelt durch ein breites Angebot Freude und Interesse an der Musik. Er wird als Einzel- und 

Gruppenunterricht angeboten, zudem wird die Teilnahme in Ensembles, Orchester und Chor ermöglicht. Durch spezielle 
Massnahmen (Aufnahme in eine Förderklasse, themenbezogene Klassenstunden, Workshops, Wettbewerbe etc.) werden 
besonders begabte Schülerinnen und Schüler gefördert. Die Schülerinnen und Schüler treten regelmässig an Konzerten 
auf; die Veranstaltungen werden publiziert. 
Die Musikschule führt im Auftrag der Primarschule das Fach Musik und Bewegung II durch. 
Die Musikschule arbeitet mit weiterführenden Schulen (z.B. Musikakademie) zusammen. 
Die Gemeinde stellt der Schulleitung und dem Schulrat ein Sekretariat zur Verfügung, das die Schuladministration pro-
fessionell zu führen in der Lage ist. 
Durch die Gemeinde werden die Infrastruktur für den Schulbetrieb und der Unterhalt der Räumlichkeiten für den Unter-
richt sichergestellt. 
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Die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler zusätzlich zum Instrumentalunterricht auch in einem Ensemble mitzuwir-
ken, hat zugenommen. Trotz teilweise früherem Unterrichtsende an Nachmittagen (neuer Stundenplan der Primarstufe) 
ist jedoch die Bereitschaft zum Erlernen eines Instrumentes noch nicht gestiegen.  
 
Als Veranstaltungsschwerpunkt fanden Konzerte zugunsten des Tierparkes Reinach, ein Sommer- und ein Weihnachts-
konzert statt. Insgesamt traten die Schülerinnen und Schüler der Musikschule an über 40 Konzerten und Wettbewerben 
an die Öffentlichkeit. An Auffahrt ist das Ensemble MadebyK nach San Sebastian ans Europäische Jugendmusikfestival 
gereist und hat dort erfolgreich an zwei Konzerten teilgenommen. Das Regio-Orchester führte während den Sommerferi-
en ein Musiklager auf Amrum durch. 
 
Auf Stufe Basiskosten fielen um CHF 29'000 geringere Kosten an, da weniger Lektionen als budgetiert erteilt wurden. 
Aufgrund der beiden durchgeführten Musiklager entstanden Mehrkosten von CHF 12'000.  
Die höheren direkten Erlöse sind auf Rückerstattungen für die beiden Musiklager (CHF 16‘000) und auf Entschädigungen 
von anderen Gemeinden, da mehr interkommunale Schüler bei uns unterrichtet werden, zurückzuführen. 
Im Rahmen der Investitionen wurden in der Schulanlage Bachmatten II, neben den bereits im Jahre 2015 umgesetzten 
baulichen Massnahmen, im Jahre 2016 zusätzliche schalltechnische Verbesserungen umgesetzt. Diese sind Bestandteil 
des bewilligten Kredits aus dem Jahr 2015 über CHF 102'000 für die baulichen Anpassungen aufgrund der HarmoS Um-
strukturierung. Die Investitionsausgaben lagen insgesamt über diese zwei Jahre hin betrachtet CHF 24'258 unter dem 
gesprochenen Kredit. 
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LB 32 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Möglichst viele Primarschüle-
rInnen nutzen die musikali-
schen Angebote. 

Anteil der MusikschülerInnen 
unter den PrimarschülerInnen 
im ersten Jahr nach der Absol-
vierung des Grundkurses 

42.54 % > 50 % 41.61 % 

Die MusikschülerInnen sind in 
der Lage, in den Ensembles 
oder Orchestern mitzuwirken. 

Anteil aller Instrumentalschü-
lerInnen in Ensembles / im 
Orchester 

36.63 % > 33 % 41.53 % 

Die MusikschülerInnen sind 
motiviert und verbleiben an 
der Musikschule. 

Verweildauer im Durchschnitt 5.2 Jahre  > 5 Jahre  5.2 Jahre  
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 / ERLÖ

SE 

Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 2'482'301 2'516'302 2'487'360 

Direkte Erlöse -721'228 -737'700 -766'589 

Saldo Basiskosten 1'761'073 1'778'602 1'720'771 

Kapitaldienst 110'310 115'084 107'151 

Querschnittskosten 113'523 133'781 124'054 

Saldo Verwaltungskosten 1'984'907 2'027'467 1'951'975 

Politikkosten 47'884 49'665 45'679 

Vollkosten exkl. Transfer 2'032'790 2'077'131 1'997'654 

Transferkosten/-erlöse 0 0 0 

Vollkosten inkl. Transfer 2'032'790 2'077'131 1'997'654 
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Objekt BU 2016 RG 2016 

0Infrastruktur Musikschule Übergangslö-
sung Harmos 

BU 10'130
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2.9. Leistungsbereich 33: Familienergänzende Betreuung 
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Erziehungsberechtigten stehen ausreichend Betreuungsplätze für ihre Kinder zur Verfügung, so dass sie einer Erwerbstä-
tigkeit nachgehen oder eine Ausbildung absolvieren können. Integration, Sozial- und Selbstkompetenz sowie Bildungs-
voraussetzungen der betreuten Kinder werden gefördert. 
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G Erziehungsberechtigten stehen professionell geführte Betreuungsangebote, welche den individuellen Bedürfnissen ge-

recht werden, für Kinder bis Ende der Primarschulzeit zur Verfügung. (Schulergänzende Betreuungsangebote für Schüle-
rinnen und Schüler der Sekundarstufe I sind Sache des Kantons.) 
Vorschulkinder werden in anerkannten Institutionen (Tagesheime und Tagesfamilien) betreut; die Erziehungsberechtig-
ten können Betreuungsgutscheine beantragen.  
Für Kindergarten- und Primarschulkinder stehen zudem die KITA der Gemeinde bei den Primarschulstandorten zur Verfü-
gung. Auf Wunsch können die Eltern Betreuungsgutscheine für andere anerkannte Betreuungsstätten beantragen. 
Die Elternbeiträge bzw. Betreuungsgutscheine sind einkommensabhängig; Einkommensschwache werden entlastet. 
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Die Einführung der Subjektfinanzierung im Frühbereich wurde personell sowie technisch aufgegleist und wird planmässig 
per 1.7.2017 umgesetzt. Die Nachfrage im Schulbereich ist weiterhin gut. Das Angebot konnte mit dem Mittagstisch 
Fiechten per Anfang Schuljahr 16/17 erfolgreich ergänzt werden: Er kann bereits an 4 Tagen (Montag - Donnerstag) 
angeboten werden. Dies führte kostenseitig zu entsprechenden Mehraufwendungen. Die höheren Erlöse sind wie folgt zu 
erklären: Die Tariferhöhung sowie eine andere Einkommensverteilung bei den Eltern führte zu Mehreinamen von insge-
samt +CHF 57‘500. Ebenfalls trugen die Eröffnung der KITA Fiechten (Mittagstisch) +CHF 12‘500 und die gesamthaft 
bessere Auslastung +CHF 30‘000 einen wesentlichen Beitrag zu den höheren Erlösen bei. 
Bei einzelnen Modulen in der KITA wurden die Kapazitätsgrenzen erreicht und es bestehen Wartelisten; vor allem aber 
im Kakadu können nicht alle Anmeldungen sofort berücksichtigt werden. Die Auslastung des Kakadus entspricht den 
Vorgaben. 
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LB 33 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Den interessierten Erziehungs-
berechtigten stehen verschie-
dene, auf ihre Bedürfnisse 
ausgerichtete Plätze in ausrei-
chender Zahl zur Verfügung. 

Länge der durchschnittlichen 
Wartezeit in Wochen ab ge-
wünschtem Eintrittsdatum 
(unter Einhaltung der Anmel-
defrist) 

6 W. = 0 W. 10 W. 
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Das Angebot Tagesheim ist 
ausgelastet, Flexibilität bei 
Notfällen ist gewährleistet.  

Auslastung der vorhandenen 
Plätze 

96.6 % = 95 % 94.3 % 

KO
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 / ERLÖ
SE 

Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 1'634'546 1'605'226 1'669'285 

Direkte Erlöse -429'661 -402'000 -518'412 

Saldo Basiskosten 1'204'885 1'203'226 1'150'873 

Kapitaldienst 119'764 106'111 88'326 

Querschnittskosten 205'674 215'971 203'859 

Saldo Verwaltungskosten 1'530'323 1'525'308 1'443'058 

Politikkosten 35'088 34'733 33'687 

Vollkosten exkl. Transfer 1'565'411 1'560'041 1'476'745 

Transferkosten/-erlöse 0 0 0 

Vollkosten inkl. Transfer 1'565'411 1'560'041 1'476'745 
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2.10. Leistungsbereich 41: Kindes- und Erwachsenenschutz 
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Die Interessen von schutz- und hilfsbedürftigen Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Personen sind innerhalb der 
gesetzlichen Grundlagen garantiert.*  
Die Durchführung von Abklärungen und die Übernahme von Berufsbeistandschaften für Minderjährige und Erwachsene im 
Auftrag der KESB sind gewährleistet.  
 
*die Entscheidbefugnis und der Vollzug liegen in der Verantwortung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 
Birstal  
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G Aufgrund eines Antrages oder einer Gefährdungsmeldung wird durch die Sozialberatung der Gemeinde im Auftrag und in 

Zusammenarbeit mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) abgeklärt, ob und welche Massnahmen (massge-
schneiderte Beistandschaft, Obhutsentzug, Weisungen, Übertragung der elterlichen Sorge auf einen anderen Elternteil, 
Besuchsrechtsregelungen, Heimplatzierungen, etc.) erforderlich sind. Dabei wird darauf geachtet, dass die jeweils mil-
desten Massnahmen („so viel wie nötig – so wenig wie möglich“) verfügt werden.  Die KESB ist für sämtliche erstin-
stanzlichen Entscheide zuständig. Die Sozialberatung der Gemeinde erledigt die  Abklärungsaufträge der KESB (z.B. bei 
Gefährdungsmeldungen) und übernimmt die fachliche Beratung der schutz- und hilfsbedürftigen Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen. Sie führt die Berufsbeistandschaften für Minderjährige zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen 
und deren Erziehungsberechtigten. Ebenso führt sie Mandate in komplexen Erwachsenenschutzfällen, vor allem für psy-
chisch- oder suchtkranke Personen, welche nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbständig zu besorgen. 
Für die Führung von Beistandschaften für Erwachsene (vor allem betagte Personen), setzt die KESB auch interessierte 
und geeignete Personen nach vorheriger Schulung ein. Die Gemeinde unterstützt die KESB bei der Suche nach geeigne-
ten, privaten Mandatsträgerinnen und -trägern.  
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Im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes führt die Sozialberatung der Gemeinde weiterhin Abklärungen im 
Auftrag der KESB durch und übernimmt die Führung der Berufsbeistandschaften. Die Fälle nahmen erneut um 13.5% (25 
Fälle) zu. Auffallend ist die weiterhin starke Zunahme von Abklärungsaufträgen durch die KESB. Vor allem Abklärungen 
und Beistandschaften im Zusammenhang mit Streitigkeiten bei der Regelung oder der Ausgestaltung des Besuchsrechts 
beschäftigen die Sozialberatung noch immer stark. Leider muss das Gemeinwesen vermehrt intervenieren, wenn getrenn-
te oder geschiedene Partner nicht mehr in der Lage oder willens sind, sich über die Bedürfnisse und Interessen ihrer 
Kinder zu unterhalten und konstruktive Lösungen zu suchen. Nebst den Besuchsrechtsstreitigkeiten gehören Abklärun-
gen im Zusammenhang mit einer möglichen Kindeswohlgefährdung zu den relevanten Aufgaben der Sozialberatung im 
Leistungsbereich 41. Die Überforderung der Erziehungsberechtigten mit sich selber und der Erziehung ihrer Kinder und 
die Übertragung der Verantwortung an das Gemeinwesen ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und auch in Reinach 
sehr aktuell. Ebenfalls wurden die 12 der Gemeinde zugewiesenen UMA (Unbegleitete minderjährige Asylsuchende) 
verbeiständet und von unserer Jugendbeauftragten betreut. 
 
Die Abklärungsaufträge wurden fristgerecht erledigt. Dort, wo die Nichteinhaltung der Frist voraussehbar war, wurde 
eine Fristerstreckung verlangt. Bei den Rechenschaftsberichten konnten wiederum sämtliche Rückfragen des Revisors 
beantwortet werden. Der geplante Leitfaden Abklärungen im Erwachsenenschutz wurde erarbeitet. Dieses Handlungskon-
zept dient der Sozialberatung als roter Faden, sorgt für ein einheitliches Vorgehen und erhöht letztlich die Qualität der 
Abklärungen. Die Erarbeitung des Leitfadens im Bereich Kindesschutz wurde auf das Jahr 2017 verschoben.  
 
Die Betriebskosten der KESB und die Kosten für besondere Massnahmen abzüglich der Gebühreneinnahmen und Rücker-
stattungen lagen für Reinach mit rund CHF 50‘000 über dem Budget. Die weitere Zunahme von Abklärungsaufträgen und 
zu verfügenden Beistandschaften führte automatisch zu einem Mehraufwand der KESB und somit auch zu höheren Kos-
ten. Aufgrund eines unvorhergesehenen personellen Engpasses und einer generellen Fallzunahme mussten im Berichts-
jahr 11 Abklärungsaufträge extern vergeben werden, weshalb hierfür Kosten von rund CHF 15‘000 entstanden. Der Saldo 
der Basiskosten liegt mit rund CHF 69‘000 über dem Budget und mit CHF 40‘000 über der Rechnung des Vorjahres.   
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Die Abklärungsaufträge der 
KESB werden von der Sozialbe-
ratung innert der gesetzten 
Frist erledigt. 

Anteil der fristgerecht erledig-
ten Abklärungen 

100 % > 95 % 100 % 

Die Führung der Berufsbei-
standschaften (inkl. Rech-
nungsführung) durch die Sozi-
alberatung erfolgt ordnungs-
gemäss und professionell. 

Beanstandete Zwischen- oder 
Schlussberichte durch die KESB 

0  = 0  0  
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Ein Leitfaden Abklärungen im 
Bereich Kindes- und Erwachse-
nenschutz ist erarbeitet 

Leitfaden liegt vor bis k.A. = 31.10.2016  31.10.2016  
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SE 

Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 729'773 700'762 769'389 

Direkte Erlöse 0 0 0 

Saldo Basiskosten 729'773 700'762 769'389 

Kapitaldienst 76'159 77'721 76'822 

Querschnittskosten 87'796 93'748 89'298 

Saldo Verwaltungskosten 893'728 872'230 935'510 

Politikkosten 15'081 14'718 14'989 

Vollkosten exkl. Transfer 908'809 886'949 950'498 

Transferkosten/-erlöse 0 0 0 

Vollkosten inkl. Transfer 908'809 886'949 950'498 
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2.11. Leistungsbereich 42: Gesetzliche Sozialhilfe 
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Die materielle Unterstützung von sozialhilfebedürftigen Personen ist gewährleistet. Durch Massnahmen zur sozialen und 
beruflichen Integration, sowie Angebote zum Erhalt einer Tagesstruktur sind sozialhilfeabhängige Personen auf dem 
Weg zu einem selbstbestimmten Leben in finanzieller Unabhängigkeit unterstützt.*  
 
Die Gemeinde gewährt den ihr zugewiesenen Asylsuchenden Schutz, eine Unterkunft,  professionelle Betreuung und 
finanzielle Unterstützung. Durch Deutschkurse und Integrationsprogramme ist die Einbindung in die hiesige Kultur 
gefördert und die Chancen auf berufliche Eingliederung und finanzielle Selbständigkeit erhöht.  
 
*die Entscheidbefugnis und der Vollzug liegen in der Verantwortung der Sozialhilfebehörde Reinach. 
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G Einwohnerinnen und Einwohner von Reinach erhalten die notwendige materielle Unterstützung gemäss kantonaler und 

kommunaler Gesetzgebung. Die Sozialberatung trifft die notwendigen Abklärungen und führt die fachliche Beratung und 
Begleitung der hilfs- und unterstützungsbedürftigen Personen durch. Die engmaschige Begleitung der unterstützten 
Personen ermöglicht zielgerichtete Interventionen, ein rasches Reagieren auf veränderte Verhältnisse und auch eine 
gewisse Kontrolle. Die Anträge auf Sozialhilfe werden durch die Sozialhilfebehörde beraten und entschieden. Der Voll-
zug, die Vor- und Nachbereitung der 14-tägigen Sitzungen, die Beratung der Behörde, das Erstellen der Verfügung als 
rechtliche Grundlage und die Umsetzung der Entscheide, erfolgt durch das Sekretariat der Behörde, welches in die Ver-
waltung integriert ist. Nebst der materiellen Hilfeleistung werden Angebote für die Wiedereingliederung von arbeitslo-
sen Personen sowie Berufsabklärung und Bewerbungscoaching, speziell für junge Erwachsene ohne Ausbildung, angebo-
ten. Für Personen, die beruflich längerfristig nicht mehr integrierbar sind, bietet die Gemeinde Tagesstrukturprogramme 
an.   
Die Begleitungs- und Integrationsarbeit für die Asylsuchenden erfolgt durch die Mitarbeitenden des Asylbereichs auf 
professionellem Niveau mit dem Ziel, die finanzielle Selbständigkeit während des Aufenthaltes in der Schweiz zu erlan-
gen. Die finanziellen Unterstützungsleistungen werden nach kantonalen Vorgaben ausgerichtet und vom Kanton vollum-
fänglich rückerstattet. Die interkommunale Zusammenarbeit wird gefördert: Seit 2006 arbeitet die Gemeinde Reinach 
mit Arlesheim und seit 2012 mit Binningen zusammen. Reinach übernimmt die Unterbringung, Betreuung und Unter-
stützung von insgesamt 45 Asylsuchenden aus Arlesheim und Binningen und wird dafür entschädigt. Somit wird eine 
höhere Auslastung der Reinacher Asylunterkünfte gewährleistet.  
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Aufgrund der nach wie vor zum Teil geringen persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Klient/innen ist nebst 
einem  längeren und intensiveren Beratungsaufwand auch der administrative Aufwand zur Gewährleistung einer zweck-
mässigen Verwendung der Unterstützungsgelder zum Bezahlen von Mietzins und Krankenkassenprämie noch immer sehr 
hoch. Diese geringen persönlichen Ressourcen erschweren auch die Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt. Im 
Asylbereich nahmen die Zuweisungen des Kantons im Berichtsjahr wieder stetig ab, die durchschnittliche Auslastung der 
beiden Wohnzentren lag bei rund 80%. Die 12 der Gemeinde zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden 
(UMA) wurden von unserer Jugendbeauftragten der Gemeinde betreut.   
 
Die Zahl der Unterstützungsfälle nahm erneut um 10.6% auf 389 Fälle zu. Die Anzahl Langzeit-Unterstützungsfälle stieg 
erneut an; Im Jahr 2016 wurden 115 Personen mehr als 3 Jahre unterstützt. Auch dies ein Zeichen der geringen indivi-
duellen Ressourcen und der geringeren Integrationschancen der Klient/innen. Bei den übrigen Personen lag die durch-
schnittliche Unterstützungsdauer wie im Vorjahr bei 12.6 Monaten. Gut ein Drittel der Sozialhilfeklient/innen (33.7%) 
gingen einer (Teil)Erwerbstätigkeit nach und 43.8% der alleinerziehenden Personen erzielten ein Erwerbseinkommen. 
76.6% der unterstützten Personen kamen zu monatlichen Beratungsgesprächen zur Sozialberatung. Mit einem Wirt-
schaftsbetrieb konnte ein Integrationsprogramm mit sogenannten Anreizbeiträgen realisiert werden. Die Zusammenar-
beit mit den Betrieben läuft weiter. 
 
Der Saldo der Basiskosten Sozialhilfe für Einwohnerschaft erhöhte sich vor allem wegen geringerer Rückerstattungen 
Förderungsprogramme um CHF 82‘000 gegenüber dem Budget. Die Transferkosten fielen um rund CHF 466‘000 höher aus 
als budgetiert. Im Berichtsjahr wurden mit CHF 9.1 Mio. gleichviel Unterstützungsleistungen ausgerichtet wie im Vor-
jahr, dies trotz mehr Unterstützungsfällen. Hauptgrund hierfür ist, dass der Grundbedarf per Anfang 2016 reduziert 
wurde. So erhielt z.B. eine Einzelperson monatlich CHF 91.00 weniger Grundbedarf ausbezahlt, ein Ehepaar monatlich 
CHF 141.00 weniger. Die Rückerstattungen von insgesamt CHF 3.94 Mio. lagen um rund CHF 530‘000 über dem Budget 
und um CHF 700‘000 unter dem Vorjahresertrag. Bei der Sozialhilfe für Asylsuchende weicht der Saldo der Basiskosten 
um CHF 290‘000 vom Budget ab, dies aber bei einem Ertragsüberschuss von CHF 309‘000. Die Auslastung im Berichtsjahr 
führte im Asylbereich zu einem Vollkosten-Ertragsüberschuss von CHF 95‘000! Der Saldo der Basiskosten für den ganzen 
LB 42 liegt um rund CHF 370‘000 über dem Budget (Abweichung von CHF 290‘000 Asyl, und CHF 82‘000 Sozialhilfe für 
Einwohnerschaft). 
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Sozialhilfebezügerinnen und -
bezüger sind innert nützlicher 
Frist wieder finanziell unab-
hängig. 
 

Durchschnittliche Unterstüt-
zungsdauer in Monaten (ohne 
Personen, welche länger als 36 
Monate unterstützt werden) 

12.6 Mt. < 15 Mt. 12.6 Mt. 

Sozialhilfebezügerinnen und -
bezüger sind in den primären 
Arbeitsmarkt integriert. 

Anteil integrierte allein erzie-
hende Personen 

50.7 % > 50 % 43.8 % 

Sozialhilfebezügerinnen und -
bezüger sind in den primären 
Arbeitsmarkt integriert. 

Anteil Klientinnen und Klien-
ten, welche einer Arbeit nach-
gehen 

31.8 % > 35 % 33.7 % 

Die Leistungen im Asylbereich 
werden weitgehend kostende-
ckend erbracht. 

Kostendeckungsgrad (auf 
Vollkostenbasis) 

100 % > 90 % 100 % 

Die Aufnahme einer Erwerbstä-
tigkeit durch Asylsuchende 
wird aktiv unterstützt und 
verstärkt. 

Teilnahmequote an den flan-
kierenden Massnahmen 
(Deutschkurse und Beschäfti-
gungsprogramme) bei Perso-
nen im erwerbsfähigen Alter  

76.3 % > 60 % 92 % 
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Die Klientinnen und Klienten 
erhalten eine angemessen 
intensive Beratung. 

Anteil mit mindestens einem 
monatlichem Gespräch 

77 % > 60 % 76.6 % 

In Zusammenarbeit mit der 
Sozialhilfebehörde werden bis 
Ende Jahr für erwachsene 
SozialhilfeempfängerInnen 
Integrationsprogramme in der 
Privatwirtschaft geschaffen. 

Anzahl neuer Integrationspro-
gramme in der Wirtschaft mit 
Anreizbeiträgen 

0  1  
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SE 

Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 3'165'658 3'115'134 3'251'049 

Direkte Erlöse -2'309'337 -2'742'300 -2'506'427 

Saldo Basiskosten 856'322 372'834 744'622 

Kapitaldienst 162'606 156'070 161'907 

Querschnittskosten 303'543 317'962 299'842 

Saldo Verwaltungskosten 1'322'470 846'867 1'206'371 

Politikkosten 64'023 63'624 61'502 

Vollkosten exkl. Transfer 1'386'493 910'491 1'267'873 

Transferkosten/-erlöse 4'452'880 4'690'000 5'156'347 

Vollkosten inkl. Transfer 5'839'373 5'600'491 6'424'220 
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2.12. Leistungsbereich 43: Ergänzende Sozialarbeit 
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Ratsuchende mit persönlichen, familiären oder finanziellen Problemen erhalten Information, Beratung und Unterstüt-
zung und erfahren somit eine Klärung ihrer Situation.  
Ratsuchende werden bei einer möglichst selbstbestimmten, selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung in 
Menschenwürde unterstützt. Ergänzende Sozialarbeit verhindert nach Möglichkeit ein Abrutschen in die Sozialhilfeab-
hängigkeit oder die Notwendigkeit von Massnahmen im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes (Prävention). Sie 
reduziert nebst den Sozialhilfekosten weitere  Folgekosten für Heimunterbringungen oder medizinische Versorgung. 
Dank der steten Auseinandersetzung mit aktuellen sozialen Problemen und dem sozialen Wandel, ist es möglich, flexibel 
und schnell auf sich verändernde Bedingungen und neue Herausforderungen zu reagieren. 
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G Die ergänzende Sozialarbeit ist Teil der umfassenden Grundversorgung im Sozialbereich. Sie bietet hilfe- und ratsuchen-

den Einwohnerinnen und Einwohnern, nebst der materiellen auch beratende, begleitende und fördernde Unterstützung 
und berücksichtigt dabei die individuellen Ressourcen. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Massnahmen zur sozia-
len und beruflichen Integration. Die ergänzende Sozialarbeit beinhaltet folgende Leistungen: 
- Ratsuchende werden in der freiwilligen Sozialberatung zielgerichtet beraten und begleitet und bei Bedarf an speziali-
sierte Beratungsstellen vermittelt.  
- Im Bereich der Arbeitsintegration erhalten Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempfänger individuell angepasste 
Unterstützung (z.B. Berufsabklärung, Coaching, Kurse, Integrationsmassnahmen) bei der Stellensuche und der Eingliede-
rung in den ersten Arbeitsmarkt. Speziell die berufliche Eingliederung Jugendlicher wird durch die Suche und Finanzie-
rung von halbjährigen Praktika mit der Option eines Lehrbeginns, sowie durch gezielte psychosoziale Beratung geför-
dert.  
- Die Jugendbeauftragte koordiniert Jugendanliegen in der Gemeinde und sorgt durch Projektarbeit für deren Umset-
zung. Ebenfalls wird die Schnittstelle Schule/Wirtschaft durch Vernetzung, gemeinsame Projekte und Veranstaltungen 
gepflegt. 
- Menschen in finanziellen Engpässen erhalten materielle Zuschüsse (z.B. Mietzinsbeiträge, Unterstützungsbeiträge von 
gemeinnützigen Institutionen, Sozialfonds der Gemeinde), die einer Abhängigkeit von der Sozialhilfe resp. einer Ver-
schuldung entgegenwirken.  
- Leistungsbeiträge an Organisationen: Die Gemeinde entrichtet Leistungsbeiträge an die Familien- und Jugendberatung 
für die Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien sowie an den Verein Netzwerk für die Vermittlung Freiwilliger 
an Personen in schwierigen Lebenssituationen. Ebenfalls erhält das WBZ Leistungsbeiträge für das Zur-Verfügung-Stellen 
von zwei Integrationsplätzen.  
- Gemeinschaften im In- und Ausland erhalten finanzielle Nothilfe. Die Gemeinde erbringt diese Unterstützung in Form 
von Katastrophenhilfe, Hilfe an Berggemeinden sowie als Beiträge an Organisationen, die sich in den Bereichen Ge-
sundheit, Armut oder Bildung engagieren. 
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Auf Sommer 2016 wurde in Reinach die Schulsozialarbeit auf der Primarstufe eingeführt, als Teil der Abteilung Soziales 
und Gesundheit. Dank dieses niederschwelligen, rasch einsetzenden Beratungs- und Unterstützungsangebotes für Schü-
lerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrpersonen können persönliche und familiäre Probleme frühzeitig 
angegangen werden. Die neue Dienstleistung konnte sich in der zweiten Jahreshälfte gut etablieren.  
Die Fälle der nichtgesetzlichen Sozialberatung waren im Berichtsjahr aufgrund der erneuten starken Zunahme von ge-
setzlichen Fällen rückläufig und lagen auf dem Niveau von 2014. Nach wie vor wurden auf freiwilliger Basis Personen 
beraten, die von der Sozialhilfe abgelöst wurden, aber ihre Angelegenheiten noch nicht selber besorgen können, freiwil-
lige Finanzverwaltungen geführt oder nichtgesetzliche Heimunterbringungen von Kindern und Jugendlichen mit koope-
rativen Erziehungsberechtigten organisiert und begleitet.  
 
Die nachschulische Sozialarbeiterin konnte 16 von insgesamt 34 Jugendlichen oder (47%) integrieren (Erhalt Ausbil-
dungsplatz, neue Ausbildung, Integrationsprogramm), wobei hier zahlreiche Neuanfragen im letzten Quartal des Be-
richtsjahres erfolgten. Bei den gemeindeeigenen Integrationsprogrammen fanden 7 von 25 Programmteilnehmenden 
eine Arbeits- oder Lehrstelle, was einer Integrationsquote von 28% entspricht, wobei 11 von diesen 25 Personen noch 
in einem Programm sind. Im Berichtsjahr konnten aufgrund der geringen individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten 
der Sozialhilfebeziehenden (psychische oder körperliche Probleme, Sprachschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten 
usw.) wiederum nicht alle gemeindeeigenen Integrationsplätze dauerhaft besetzt werden. Wie jedes Jahr zeigten wir mit 
vier Referenzfällen auf, wie dank der frühzeitig einsetzenden, nichtgesetzlichen Sozialberatung in Einzelfällen Sozialhil-
feabhängigkeit oder Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen verhindert oder hinausgezögert werden konnten. Die 
von externen Fonds und Stiftungen bewilligten Mittel von insgesamt CHF 43‘000 waren analog dem Vorjahr. Auffallend 
war, dass rund die Hälfte der gestellten Gesuche abgelehnt wurde.  
 
Die Anzahl Teilnehmende an gemeindeeigenen Integrationsprogrammen ging leicht zurück, daher reduzierten sich die 
Lohnkosten um CHF 20’000 gegenüber dem Vorjahr, lagen aber um rund CHF 80‘000 über dem Budget, da wir insgesamt 
mit noch weniger Teilnehmenden rechneten. Im Berichtsjahr wurden wegen zahlreicher neuer Gesuche CHF 170‘000 
mehr Mietzinsbeiträge ausbezahlt als budgetiert (CHF 100‘000 mehr als im Vorjahr). Weiter wurde CHF 30‘000 weniger 
Weihnachtsgeld an EL-Bezüger/innen ausgerichtet als budgetiert. Insgesamt liegt der Saldo der Basiskosten um CHF 
229‘000 über dem Budget. 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Jugendliche erhalten eine 
wirksame, zielorientierte Be-
gleitung. 

Anteil erfolgter Integration in 
den ersten Arbeitsmarkt, in 
eine Berufsausbildung oder ein 
Integrationsprogramm 

60 % > 60 % 47 % 

Die Kosten für Sozialhilfe-
Unterstützungen oder Heimun-
terbringungen werden durch 
zielgerichtete Hilfeleistungen 
reduziert. 

Anzahl untersuchter Referen-
zen: Konkrete Situationen, die 
belegen, wie mit ergänzender 
Sozialarbeit Folgekosten in 
Sozialhilfe oder anderen Berei-
chen eingespart werden konn-
ten. 

4  = 4  4  

Stellenlose Jugendliche und 
Erwachsene erhalten individu-
elle und zielgerichtete Unter-
stützung bei der Integration in 
den primären Arbeitsmarkt. 

Anteil eingegliederter Absol-
vent/innen von gemeindeeige-
nen Integrationsmassnahmen 

23.5 % > 30 % 28 % 
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An Klientinnen und Klienten 
werden Drittmittel zur Über-
windung finanzieller Notlagen 
vermittelt (Gelder, die via 
externe Fonds oder Stiftungen 
geltend gemacht werden). 

Total vermittelte Drittmittel in 
CHF pro Jahr 

46‘500 CHF = 85‘000 CHF 43‘099 CHF 

Die Schulsozialarbeit auf der 
Primarstufe ist eingeführt 

Einführung umgesetzt bis k.A. = 30.06.2016  30.06.2016  
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Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 1'791'329 1'679'437 1'900'800 

Direkte Erlöse -197'124 -150'000 -142'596 

Saldo Basiskosten 1'594'205 1'529'437 1'758'204 

Kapitaldienst 108'353 105'197 102'410 

Querschnittskosten 150'943 155'471 149'084 

Saldo Verwaltungskosten 1'853'501 1'790'104 2'009'698 

Politikkosten 35'828 33'992 35'781 

Vollkosten exkl. Transfer 1'889'329 1'824'096 2'045'479 

Transferkosten/-erlöse 0 0 0 

Vollkosten inkl. Transfer 1'889'329 1'824'096 2'045'479 
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2.13. Leistungsbereich 51: Gesundheit 
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Gezielte Angebote, insbesondere für Kinder und Jugendliche sowie ältere Menschen, fördern das Bewusstsein für ein 
gesundes Leben, tragen zur Erhaltung der Gesundheit bei und vermindern stationäre Aufenthalte.  
Hilfs- und pflegebedürftige Menschen können ein würdiges Leben führen in ihrer gewohnten Umgebung oder in einer 
ihren Bedürfnissen angepassten Einrichtung“. 
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G Erziehungsberechtigte von Säuglingen und Kleinkindern erhalten insbesondere von der Mütter-Väterberatung Unterstüt-

zung, Beratung und Begleitung in Fragen der Pflege, Ernährung, Entwicklung, Erziehung und in psychosozialen Themen. 
Ferner werden zur Prävention und Aufklärung themenspezifische Kurse angeboten. Kinder (bei Eintritt in den Kindergar-
ten) und Jugendliche bis zum 18. Altersjahr erhalten durch die Kinder- und Jugendzahnpflege Unterstützung und Förde-
rung für einen funktionstüchtigen sowie gesunden Kauapparat zu vertretbaren Kosten bei gesicherter Qualität. 
Pflege- und Unterstützungsbedürftige erhalten fachkompetente, spitalexterne Dienstleistungen mit dem Ziel, die Ge-
sundheit, die Selbsthilfe und Eigenverantwortung zu unterstützen und zu fördern. Diese Leistungen werden vorwiegend 
vom Spitexverein Reinach, mit welchem ein Subventionsvertrag besteht, geleistet. Seniorinnen und Senioren (sowie 
deren Angehörige) erhalten Unterstützung, Beratung, Betreuung und Begleitung, damit sie möglichst gesund und 
selbstbestimmt in ihrer gewohnten Umgebung den 3. Lebensabschnitt verbringen können (Koordinationsstelle Alter der 
Gemeinde). Angehörige erhalten entsprechende Beratung und Entlastung. Zur Sicherung dieser Dienstleistungen sind 
mit dem Verein Betagtenhilfe, dem Tages-Zentrum für Betagte, der Pro Senectute entsprechende Verträge abgeschlossen 
worden. Für Pflegebedürftige stehen eine ausreichende Anzahl Betten und ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung, 
welches den Anforderungen der Qualitätsstandards entspricht (siehe Anhang). Über die spezifischen Angebote im Ge-
sundheitsbereich wird regelmässig informiert (Broschüren, Medien, Homepage, Veranstaltungen). 
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Die für die Gemeinde im Altersbereich erbrachten ambulanten Dienstleistungen der Spitex, der Betagtenhilfe und des 
Tageszentrums für Betagte ermöglichen den betagten Personen, möglichst lange in ihrer angestammten Wohnumgebung 
zu bleiben. Auch in diesem Jahr waren die Ressortleitung und die Verwaltung bei der Ausarbeitung zweier relevanter 
Gesetzesvorlagen involviert (Revision Ergänzungsleistungs-Gesetz mit der Festlegung einer EL-Obergrenze und neuen 
Zusatzbeiträgen der Gemeinde und Ausarbeitung des neuen Alters-und Pflegegesetzes, welches den Gemeinden neue 
Aufgaben und Kompetenzen im Altersbereich überträgt). Beide Vorlagen befinden sich noch im Vernehmlassungsprozess. 
Die Ergebnisse der von der Alterskommission in Auftrag gegebenen Bedürfnisumfrage unter der älteren Bevölkerung in 
Reinach wurden zusammengetragen. Die Alterskommission beantragte dem Gemeinderat die Umsetzung verschiedener 
Massnahmen im Jahr 2017.  
 
Bei der Mütter- Väterberatung nutzten 97 von 155 Eltern oder 63% mindestens drei Mal im ersten Lebensjahr ihres 
Kindes das Beratungsangebot. Auch die Ziele der externen Leistungserbringer wurden erfüllt. So bestand nur noch eine 
maximal 1-monatige Wartefrist im Seniorenzentrum Aumatt und das Durchschnittsalter beim Eintritt in das Senioren-
zentrum Aumatt lag im Berichtsjahr bei 88 Jahren. Betagte konnten von der Auslieferung von sieben warmen Mahlzeiten 
pro Woche durch die Betagtenhilfe profitieren. Von den 33 weggezogenen Personen im Alter von 65+ meldeten sich 7 
Personen oder 21% wegen fehlendem, passendem Wohnraum ab.  
 
Hauptkostenfaktor im LB Gesundheit sind nach wie vor die Pflegebeiträge an Aufenthalte von Personen in Alters- und 
Pflegeheimen. Die Gemeindebeiträge fielen um CHF 720‘000 höher aus als budgetiert und um rund CHF 900‘000 höher 
als im Vorjahr und lagen bei insgesamt CHF 2.84 Mio. Ein besonders intensiver Einzelfall kostet die Gemeinde fast CHF 
30‘000 pro Monat. Die Pflegebeiträge der Gemeinde sind nicht steuerbar, sondern hängen mit der Anzahl der betagten 
Personen in Alters- und Pflegeheimen und der Höhe der jeweiligen Pflegestufe zusammen. Erstmals im 2016 wurden die 
Gemeinden verpflichtet, auch die Restkosten der privaten Spitexorganisationen zu finanzieren. Der Aufwand betrug 
hierfür CHF 110‘000 und lag innerhalb des Budgets. Insgesamt lag der Saldo der Basiskosten um CHF 712‘000 höher als 
budgetiert. 
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Eltern mit Kindern < 5 Jahren 
erhalten bedarfsgerechte Bera-
tung. 

Anteil Eltern, welche das An-
gebot im 1. Lebensjahr min-
destens 3x nutzen 

63 % > 60 % 63 % 

Für pflege- und hilfsbedürftige 
ältere Menschen stehen genü-
gend Pflegeplätze zur Verfü-
gung. 

Wartefrist von Anmeldung bis 
Eintritt ins Seniorenzentrum 

1 Mt. < 6 Mt. 0 - 1 Mt. 

Für ältere Menschen besteht in 
Reinach ein adäquates, priva-
tes Wohnungsangebot. 

Abmeldungen wegen fehlen-
dem, passendem Wohnraum 
(innerhalb Altersgr. 65+) 

19.7 % < 5 % 21 % 

Stationäre Aufenthalte werden 
durch ambulante Angebote 
vermindert. 

Durchschnitt Eintrittsalter in 
Pflegeheim 

85  > 80 Jahre  88  
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Betagte können bedarfsgerecht 
Mahlzeiten beziehen. 

Auslieferungstage von warmen 
Mahlzeiten pro Woche 

7  = 7  7  

Um auch künftig die hohe 
Qualität der Spitex-
Dienstleistungen sicherzustel-
len, stehen genügend Ausbil-
dungsplätze zur Verfügung. 

Anzahl Fachpersonen auf einen 
Ausbildungsplatz 

7  = 10  9  

Die Ergebnisse der Bedarfser-
hebung Alter liegen vor, die 
Umsetzung ist erfolgt resp. 
geplant 

Der Stand der Umsetzung ist 
dokumentiert bis 

k.A. = 30.11.2016  30.11.2016  
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Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 4'666'529 5'094'571 5'846'105 

Direkte Erlöse -688'793 -660'000 -699'516 

Saldo Basiskosten 3'977'736 4'434'571 5'146'589 

Kapitaldienst 597'875 538'548 460'666 

Querschnittskosten 172'584 180'843 174'806 

Saldo Verwaltungskosten 4'748'194 5'153'962 5'782'062 

Politikkosten 99'553 106'942 112'619 

Vollkosten exkl. Transfer 4'847'747 5'260'904 5'894'681 

Transferkosten/-erlöse 0 0 0 

Vollkosten inkl. Transfer 4'847'747 5'260'904 5'894'681 
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2.14. Leistungsbereich 61: Stadtentwicklung 

LE
IT

SÄ
TZ

E 
/ 

W
IR

KU
N

GE
N

 
Die räumliche Entwicklung orientiert sich an den Bedürfnissen von Bevölkerung und Wirtschaft und ist dem Grundsatz 
der Nachhaltigkeit verpflichtet. Sie erfolgt in Absprache mit den Birsstadt-Gemeinden.   
 
Instrumente und Massnahmen der Stadtentwicklung tragen bei zum Erhalt der Bevölkerungszahl und des Steuersub-
strats. Dazu steht ausreichend Wohnraum für unterschiedliche Ansprüche, insbesondere für Familien, bereit. Prioritär 
wird neuer Wohnraum durch Verdichten und optimale Nutzung unüberbauter Areale geschaffen, nur sekundär durch eine 
Erweiterung des Baugebiets.  
 
Die kompakte Bauweise ist ergänzt durch attraktive, allgemein zugängliche Aussenräume.    
 
Öffentliche Plätze und Grünanlagen sind weiter bedarfsgerecht aufgewertet.  
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innerhalb der Birsstadt richtet. Die Strategie zur Siedlungsentwicklung ist im kommunalen Richtplan von 2005 festge-
legt. Diese soll über Projekte in der Raumplanung und im Städtebau umgesetzt werden: 
- Wohnraumangebot: Das Wohnraumangebot soll vergrössert werden, indem insbesondere gemeindeeigene Areale entwi-
ckelt, resp. verdichtet werden. In den Quartieren werden massgeschneiderte Lösungen über Studienaufträge entwickelt 
und über das Quartierplanverfahren die zonen- und baurechtlichen Grundlagen geschaffen. Grössere noch nicht überbau-
te Areale  und Zonen mit Quartierplanpflicht  privater Grundeigentümerschaften sollen im gleichen Verfahren entwickelt 
werden. Die Gemeinde unterstützt und begleitet deren Wettbewerbsverfahren und Quartierplanungen. Schliesslich kann 
über das Einzonungsverfahren (Brühl) das Wohnraumangebot erweitert werden. Insbesondere um das Wohnraumangebot 
für Familien zu verbessern, unterstützt die Gemeinde den genossenschaftlichen Wohnungsbau. 
- Ortskern: Über Erneuerung und Verdichtung sollen im Ortskern neue Flächen für Wohnen und Dienstleistung geschaffen 
werden. Damit trotz hoher Dichte ein attraktives Wohnumfeld besteht, werden ergänzend zur bereits umgestalteten 
Hauptstrasse weitere bestehende Aussenräume aufgewertet, neue öffentlich zugängliche Aussenräume geschaffen und 
damit auch das Einkaufen im Zentrum gefördert.  
- Arbeitsplatzgebiete: Damit die Arbeitsplatzgebiete den Bedürfnissen von Arbeitgebenden und –nehmenden entspre-
chen, findet ein regelmässiger Austausch zur Standortbestimmung statt. Bei Bedarf werden Massnahmen ausgelöst. 
- Bauherrschaften werden vom Bauinspektorat Reinach begleitet. Dieses prüft Baugesuche unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Grundlagen von Bund, Kanton und der Gemeinde (Zonenvorschriften). Das Angebot in Reinach zeichnet 
sich durch folgende Leistungen und Qualitäten aus: 
 
- Durch frühe persönliche Kontakte und die Nähe zu den Bauherrschaften können Bauprojekte gesetzeskonform optimiert 
werden. 
- Bauherrschaften erhalten eine kundennahe und innerhalb der gesetzlichen Frist liegende 
- Bearbeitung ihrer Baugesuche.  
- Bauherrschaften werden professionell beraten und über eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit über die laufenden Baugesu-
che und geltenden Vorschriften informiert. 
- Bauherrschaften werden über Möglichkeiten der erneuerbaren Energieversorgung sowie über kommunale Fördermass-
nahmen bei energetischen Gebäudesanierungen orientiert.  
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Die Zonenplanung Landschaft wurde vom Regierungsrat am 2. Juni 2016 genehmigt. Die Beschwerde zur vom Regie-
rungsrat am 26. August 2014 genehmigten Quartierplanung Bodmen wurde vom Bundesgericht abgewiesen. Der Quar-
tierplan Bodmen ist nun rechtskräftig und somit konnte das Baugesuch der Wohnbaugenossenschaft, welches sie am 3. 
September 2015 eingereicht hat, geprüft werden. Ebenfalls rechtskräftig wurde am 13. Dezember 2016 der Quartierplan 
Stockacker. Das Ergebnis aus dem Studienauftrag Landererstrasse wurde im 2016 überarbeitet und der interessierten 
Öffentlichkeit im September 2016 präsentiert. Mit der Quartierplanung wurde noch nicht gestartet, da der Gemeinderat 
den Einwohnerratsbeschluss zur Vorlage Nr. 1134/16 abwarten möchte. Das Raumkonzept Birsstadt liegt nun vor und 
wurde von allen Birsstadt-Gemeinden verabschiedet.  
Auch im 2016 wertete eine externe Firma die Rückmeldungen zur Leistungsbeurteilung des Bauinspektorates aus und 
bescheinigte der Dienstleistung der Gemeinde wiederum mit einem Anteil von 100% zufriedener oder sehr zufriedener 
GesuchstellerInnen eine sehr hohe Kundenzufriedenheit. 98% aller Baugesuche konnten im Jahre 2016 innerhalb der 
ordentlichen Bearbeitungszeit von 3 Monaten bearbeitet werden.  
Die direkten Kosten liegen rund CHF 16‘000 höher als budgetiert. Dies insbesondere, da ein Teil der Lohnkosten der 
Stelle Mobilität, Aussenraum und Spezialfinanzierungen der Leistung Städtebau angelastet wird und durch verschiedene 
extern in Auftrag gegebene Studien. Die Überprüfung der Zonenkonformität im Landschaftsgebiet Fiechten/Erlenhof 
wurde nicht ausgelöst und die dafür eingestellten Lohnkosten nicht verwendet (CHF 50‘000). Die direkten Erlöse fielen 
höher aus (CHF 35‘000), da sich Private an zwei Studien beteiligt haben. Investitionen fielen kaum an, resp. die Auf-
wände im QP Stockacker und für den Abschluss der RevOR wurden über die direkten Kosten verbucht (CHF 8‘625). Die 
Projektkonkretisierung Angensteinerplatz ist - aufgrund der laufenden Überarbeitung des Quartierplans Im Zentrum 
durch die Grundeigentümerschaft - nicht erfolgt; die Planung zum Areal Fiechten wurde aufgrund der Rückweisung der 
Vorlage Nr. 1124/16 durch den Einwohnerrat nicht ausgelöst. Mit der Zentrumsentwicklung wurde nach der Kreditfreiga-
be durch den ERB vom 27. Juni 2016 (Vorlage Nr. 1129/16) gestartet. 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Die Bevölkerungszahl von 
Reinach nimmt nicht ab. 

Anzahl Einwohner/innen (Refe-
renz 2012: 18‘646 Ew) 

18'886  19040  

Die Dienstleistungen des Rein-
acher Bauinspektorates (Bera-
tung, Bearbeitungsdauer, 
Verfügbarkeit etc.) werden 
durch die Gesuchsteller/innen 
geschätzt. 

Anteil zufriedener oder sehr 
zufriedener Gesuchstel-
ler/innen (schriftliche Umfra-
ge) mit der Karte für die Bau-
abnahme. 

100 %  100 % 

Die Dienstleistungen des Rein-
acher Bauinspektorates (Bera-
tung, Bearbeitungsdauer, 
Verfügbarkeit etc.) werden 
durch die Gesuchsteller/innen 
geschätzt. 

Anteil Baubewilligungen in-
nerhalb einer ordentlichen 
Bearbeitungszeit* von 3 Mona-
ten. 
 
* Vgl. SSP 6 

93 %  98 % 

Neuer Wohnraum wird primär 
durch bauliche Verdichtung 
nach innen geschaffen.  

Anzahl neue rechtskräftige 
Quartierplanungen innerhalb 
Baugebiet (Referenz 2014-
2017) 

1  = 1  1  
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Das Areal Stockacker wird 
entwickelt. 

Die Quartierplanung Stockacker 
wurde an den ER zur Be-
schlussfassung überwiesen. 

k.A. = 30.06.2016  25.04.2016  

Das Areal Landererstrasse ist 
entwickelt. 

Das Quartierplanverfahren ist 
gestartet. 

k.A. = 31.12.2016  nicht erfüllt  

Die Zonenplanung Landschaft 
wird revidiert. 

Die Zonenplanung Landschaft 
ist rechtskräftig. 

k.A. = 30.06.2016  02.06.2016  
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Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 715'822 788'809 805'061 

Direkte Erlöse -205'285 -144'000 -179'065 

Saldo Basiskosten 510'536 644'809 625'997 

Kapitaldienst 244'663 229'487 225'592 

Querschnittskosten 187'730 193'507 182'902 

Saldo Verwaltungskosten 942'930 1'067'804 1'034'491 

Politikkosten 19'451 20'781 19'633 

Vollkosten exkl. Transfer 962'380 1'088'585 1'054'124 

Transferkosten/-erlöse 0 0 0 

Vollkosten inkl. Transfer 962'380 1'088'585 1'054'124 
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Objekt BU 2016 RG 2016 

10'000REVOR 3.Phase (Nutzungsplanung) Sondervorl. 

50'000Wieland/Landererstrasse, Wettbewerb BU 32'265

10'000Überbauung Stockacker Sondervorl. 

50'000Angensteinerplatz BU 

150'000Areal Fiechten BU 

0Zentrumsentwicklung BU 34'801
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2.15. Leistungsbereich 62: Umwelt und Energie 
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Die in Anlehnung an die Energiestrategien 2050 des Bundes und 2030 des Kantons Basellandschaft erstellte kommunale 
Energiestrategie 2013-2030 ist schrittweise umgesetzt. Die Gemeinde Reinach gehört im Kanton zu den energiepolitisch 
führenden Gemeinden.  
Die Rahmenbedingungen für die Energienachfrage sind so ausgestaltet, dass Bevölkerung, Unternehmungen und die 
öffentliche Hand auf Nuklearenergie verzichten bzw. bereit sind, ihren Energiebedarf zunehmend über erneuerbare Ener-
gien zu decken. Energiekonsumentinnen und -konsumenten leisten einen Beitrag zu einem effizienten und massvollen 
Umgang mit dieser Ressource.  
Um als Wohn- und Wirtschaftsstandort trotzdem attraktiv zu bleiben, steht die Energie auf dem Gemeindegebiet ausrei-
chend, unterbruchsfrei und wirtschaftlich zur Verfügung. Durch einen steigenden Anteil an lokal produzierter Energie ist 
dafür zu sorgen, dass die Wertschöpfung verstärkt in der Region bleibt. 
Der Bevölkerung stehen attraktive Landschaftsräume sowie die Grünräume im Siedlungsgebiet zur Erholung zur Verfü-
gung. Eine artenreiche Flora und Fauna und hochwertige Landschaftsräume werden gesichert und machen Reinach zu 
einem attraktiven Wohnstandort. 
Die kommunalen Vorhaben orientieren sich an den Prinzipien der Nachhaltigkeit, so dass auch für die nachkommende 
Generation Lebensqualität und ausreichend natürliche Ressourcen gesichert sind. 
 

LE
IS

TU
N

GS
A

U
FT

RA
G Zur Umsetzung der kommunalen Energiestrategie erbringen Gemeinderat und Verwaltung, wo nötig und sinnvoll in Ab-

stimmung mit bzw. in Ergänzung zu den Energiedienstleistern der Region, Leistungen in folgenden Bereichen: 
- Bevölkerung und Wirtschaft werden bei ihren Fragestellungen und Projekten zu Energieeffizienz, Suffizienz und Substi-
tution von nicht-erneuerbaren Energieträgern beraten und unterstützt. 
- Über Förderbeiträge und Informationsveranstaltungen wird die Bevölkerung zur Substitution fossiler Energieträger 
animiert. 
- Für energetische Sanierungen kommunaler Bauten sowie für Betriebsoptimierungen werden Grundlagendaten und 
Analysen bereitgestellt. 
- Im Rahmen des Programmes Energiestadt werden Daten und Berichte aufbereitet und veröffentlicht, insb. für die 
vierjährlichen Re-Audits/Re-Zertifizierungen sowie die jährlichen Fortschrittsberichte. 
Um die Luftbelastung gering zu halten, werden die Öl- und Gasfeuerungsanlagen gemäss den gesetzlichen Bestimmun-
gen kontrolliert.  
Die Landschaftsräume werden erhalten und weiter gefördert. Damit die Landschaftsräume für Erholungssuchende attrak-
tiv sind, von Land- und Forstwirtschaft bewirtschaftet und als Lebensraum für Flora und Fauna genutzt werden können, 
werden unter anderen folgende Aufgaben weiter umgesetzt: 
- Pflege der rund 17 km Waldränder von Reinach in Abstimmung mit der Bürgergemeinde und den Waldeigentümerschaf-
ten.  
- Bestehende Naturschutzgebiete werden gepflegt, damit die Biotope nicht zuwachsen und der Artenreichtum und die 
Attraktivität für Naturbeobachtungen erhalten bleiben. Wertvolle Hochstamm-Obstwiesen werden gefördert und für die 
naturinteressierte Bevölkerung erlebbar gemacht (Pflanztag, Mosttag). 
- Projekte der Birspark-Landschaft werden gemeinsam mit den Birsstadt-Gemeinden geplant und realisiert.  
- Das Naturschutzgebiet Reinacherheide ist aufgrund seiner einzigartigen Flora und Fauna von nationaler Bedeutung. 
Verantwortlich für die naturschützerischen Belange ist der Kanton. In der Umsetzung ist die Gemeinde über die Kommis-
sion Reinacherheide eingebunden. Die Kommission ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und die Umsetzung der 
Pflegemassnahmen. 

KO
M

M
EN

TA
R 

ZU
R 

ZI
EL

ER
RE

IC
H

U
N

G
 

Im April fanden die Wirtschaftsgespräche zum Thema „Neue Energiestrategie“ statt. Im Zentrum des Programms standen 
die Rolle der kmu in der Energiewende sowie der damit verbundenen Chancen und Herausforderungen. In Kooperation 
mit Reinacher Unternehmungen und weiteren Akteuren der Wirtschaft wurden vorbildliche Projekte vorgestellt. Eine 
Podiumsdiskussion mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Energieversorgung und Politik rundeten die Veranstaltung ab. 
Mit einer Veranstaltung Solarstrom vom eigenen Dach und Beratungen vor Ort wurden Massnahmen zur Steigerung der 
Produktion von Solarstrom umgesetzt. Anstelle des Aufbaus einer Solargenossenschaft wurden Aktivitäten zur Nutzung 
von Solarstrom gemäss dem Ansatz Eigenverbrauchsmodell entwickelt. Die angedachten Arbeiten rund um den Master-
plan Wärmeversorgung wurden mit der Lancierung einer neuen Leistung im Bereich Versorgung gekoppelt und auf das 
Jahr 2017 zurückgestellt. 
Im Rahmen der Kooperationsplattform “Energieregion Birsstadt“ wurden mit Unterstützung des Bundesamts für Energie 
verschiedene Projekte lanciert. Kernmassnahmen für 2016-2018 sind eine regional abgestimmte Energieplanung, Bau-
steine für eine nachhaltige Mobilität und eine Arbeitshilfe zur Umsetzung von Energievorgaben. Weiter wurde eine 
technische Machbarkeitsstudie für eine erstmalige Birsstadtschlaufe des slowUp's Basel/Dreiland 2018 in Auftrag gege-
ben.  
Im Berichtsjahr wurden erste Massnahmen aus dem Aktionsplan Landschaft umgesetzt. Zur Sicherung von wertvollen  
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Böschungen entlang der Birsterrassen haben gemeindeübergreifend Mitarbeitende der Werkhöfe und Verwaltungen er-
folgreich eine praxisorientierte Weiterbildung durchgeführt. Weiter wurde für das Leuchtturmprojekt Natur- und Erleb-
nisweiher im ehemaligen ARA-Areal die Erarbeitung eines Vorprojektes ausgelöst. 
Der mit Blei belastete Kugelfang der stillgelegten Schiessanlage Fiechten wurde gemäss Vorgaben und unter Zusicherung 
einer Kostenbeteiligung von Bund und Kanton erfolgreich saniert.  
Die direkten Kosten nahmen gegenüber dem Budget um rund CHF 45‘000 ab. Dies ist in erster Linie auf deutlich tiefer 
ausgefallene interne Verrechnungen von Leistungen des Werkhofs im Bereich Natur und Umwelt (-CHF 24‘000) und im 
Bereich Energie (-CHF 7‘000) zurückzuführen. 
Die direkten Erlöse lagen um CHF 10‘000 unter dem Budget, insbesondere aufgrund geringerer Einnahmen bei der Feue-
rungskontrolle.  
Die Investitionsrechnung schliesst um CHF 620‘000 tiefer als budgetiert ab. Gründe dafür sind die gemäss HRM2 zur 
Anwendung kommenden Aktivierungskriterien der Leistungen in Zusammenhang mit der Sanierung der Schiessanlage 
Fiechten. Gemäss den Vorgaben von HRM2 stellen die Ausgaben einer Schiessplatzsanierung keine Investitionen dar und 
die anfallenden Kosten konnten an die im Vorjahr gebildete Rückstellung verbucht werden. Zudem sind aufgrund von 
Verzögerungen bei der Planung die budgetierten Aufwendungen für das Vorprojekt des Natur- und Erlebnisweihers im 
ehemaligen ARA-Areal ebenfalls nicht im Berichtsjahr angefallen (-CHF 70‘000). 
 
*Die Wirkungsziele „k.A.“ werden im Jahresbericht 2017 resp. im neuen SSP 6 dokumentiert und abgehandelt. 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Reinach trägt zur Energiewen-
de bei. 
 

Der Primärenergieverbrauch 
pro Person sinkt (in Watt 
Primärenergiever-
brauch/Person)  

k.A.  ‘900  k.A.  

Reinach trägt zur Energiewen-
de bei. 
 

Anteil erneuerbarer Energien 
im Reinacher Strommix nimmt 
zu (in %). 

k.A. %  k.A. % 
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Vollzug Feuerungskontrolle: 
Die Eigentümerschaft der 
Heizanlagen wird in Bezug auf 
die Neuerungen  des revidier-
ten Reglementes unterstützt. 

Heizanlagenbesitzer/innen 
sind rechtzeitig über die Neue-
rungen informiert. 

3  < 5  3  

Der Masterplan Wärmeversor-
gung Reinach ist in der Bevöl-
kerung breit abgestützt. 

Die Mitwirkung zum Masterplan 
Wärmeversorgung hat stattge-
funden. 

nicht erfüllt  = 31.12.2016  nicht erfüllt  

Die Produktion von  Solarstrom 
wird gesteigert. 

Gemeinde unterstützt den 
Aufbau einer Solargenossen-
schaft. 

nicht erfüllt  = 31.12.2016  nicht erfüllt  

Zusammenarbeit in der Birs-
stadt mit dem Projekt Energie-
region wird gestärkt. 

gemeinsame Aktivität für 
Bevölkerung hat stattgefunden 

k.A. = 31.12.2016  31.12.2016  

Niederschwelliges Beratungs-
angebot für Liegenschaftsbe-
sitzer/innen 

Beratungsangebot liegt vor k.A. = 31.12.2016  31.12.2016  
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Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 435'102 538'049 492'820 

Direkte Erlöse -133'659 -98'200 -87'769 

Saldo Basiskosten 301'443 439'849 405'052 

Kapitaldienst 38'188 37'544 36'286 

Querschnittskosten 58'006 62'539 57'895 

Saldo Verwaltungskosten 397'637 539'932 499'233 

Politikkosten 9'222 11'245 9'717 

Vollkosten exkl. Transfer 406'860 551'177 508'950 

Transferkosten/-erlöse 0 0 0 

Vollkosten inkl. Transfer 406'860 551'177 508'950 
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Objekt BU 2016 RG 2016 

530'000Altlastensanierung Schiessanlagen BU 

20'000Altlastensanierung/Bodenaustausch BU 

70'000Weiher (Projekt Birsparklandschaft) BU 
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2.16. Leistungsbereich 71: Verkehrsinfrastruktur 
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Der Wohnbevölkerung und Wirtschaft stehen zweckmässige, gut erhaltene und sichere Verkehrsinfrastrukturanlagen zur 
Verfügung. 
In den Wohnquartieren haben die Ansprüche an gute Wohnqualität mit wenig Verkehrslärm, attraktiven Aussenräumen, 
sicheren Verhältnissen für den Langsamverkehr (Fussgänger/innen, Velofahrer/innen) sowie einer hohen betrieblichen 
und polizeilichen Verkehrssicherheit Priorität. 
Eine positive Identifikation mit Reinach und das hohe Sicherheitsempfinden werden durch das gepflegte Erscheinungs-
bild der Strassen und Wege mitgetragen. 
Übergeordnete regionale Verkehrsinfrastrukturplanungen werden in Rahmen interkommunaler Prozesse koordiniert. 
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eine Mobilität mit geringer Lärm- und Luftbelastung ermöglichen. Dazu sind auch Massnahmen zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit erforderlich. 
Zur Steigerung der Wohn- und Aussenraumqualität werden, bei Bedarf und wenn die Voraussetzungen gegeben sind, 
Begegnungszonen gefördert. Der Gemeinderat definiert objektive Kriterien für die Beantragung und Bewilligung von 
Begegnungszonen und informiert öffentlich darüber. Die Anwohnenden einer Begegnungszone beteiligen sich in ange-
messener Weise an den Gesamtkosten für die Einführung einer Begegnungszone, falls diese von der Anwohnerschaft 
beantragt wurde. 
Auf die Auswirkungen von Parkraumbewirtschaftungen der Stadt Basel und der Agglomerationsgemeinden kann mittels 
Anpassung der Parkraumverordnung reagiert werden. 
Bezogen auf die Laufzeit des SSP erfolgt der ordentliche Unterhalt für den Werterhalt der Infrastrukturen in der Grös-
senordnung von durchschnittlich 1.75% des Anlagenwerts. Dies, damit Bevölkerung und Wirtschaft standardgerechte 
Strassen, Wege und Plätze nutzen können. 
Zur Verbesserung der Aussenraumqualität werden Synergien genutzt, indem die ordentlichen Strassen- und Werklei-
tungsarbeiten mit attraktiven Strassenraumaufwertungen koordiniert werden. Durch die in den Strassen zur Verfügung 
gestellten Durchleitungsrechte an Werkleitungseigentümer, können Bevölkerung und Wirtschaft mit Strom, Gas, Wasser 
und Telefonie etc. versorgt werden. 
Ein neues Strassenreglement kommt zusammen mit dem mutierten Strassennetzplan Siedlung und Landschaft sowie 
rechtskräftigen Bau- und Strassenlinienplänen zur Umsetzung. 
Die Sicherheit auf den Gemeindestrassen ist für alle Verkehrsteilnehmenden gut und wird durch bauliche und signal-
technische Massnahmen gewährleistet. Die Schwachstellen aus der Analyse des Statusberichtes Langsamverkehr werden 
weiter behoben. Durch Verkehrsschulungen und Aufklärungskampagnen werden insbesondere Schulkinder geschult und 
sensibilisiert. Durch regelmässige polizeiliche Kontrollen werden Verkehrsteilnehmer angehalten, die Verkehrsvorschrif-
ten und insbesondere die Tempo 30-Zonen einzuhalten. 
Der Gemeinderat setzt sich weiterhin mit Nachdruck für die Einführung von Tempo 30 in der Therwilerstrasse ein strebt 
mit Nachdruck eine Vereinbarung mit der BLT an. 
Die Betriebssicherheit der Strassen wird durch regelmässige Reinigung, durch adäquate Beleuchtung, eine ordentliche 
Strassenentwässerung und eine klare Verkehrssignalisation sichergestellt. 
Der Winterdienst der Gemeindestrassen wird nach verkehrsbetrieblicher Priorität (Busbetrieb, Steilstrassen, Hauptsam-
melstrassen, etc.) durch den Werkhof Strassen sichergestellt. 
Die kommunale Energiestrategie setzt beim Verkehrsverhalten auf ein aktives Mobilitätsmanagement, insbesondere im 
Rahmen grösserer Bauvorhaben, für ein Umsteigen vom Auto auf das Velo und den öV und auf eine Forcierung der LED-
Technik der öffentlichen Beleuchtung. 
Die interkommunale Zusammenarbeit fördert übergeordnete Lösungen in der Planung von Verkehrsinfrastrukturen. 
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Die geplanten Investitionen, u.a. Schalbergstrasse/In den Steinreben, Kägenstrasse/Sternenhofstrasse, Austrasse, Rüt-
tenenweg, Brunn-/Schneidergasse in der Höhe von 1.86 Mio. konnten im Berichtsjahr realisiert werden. Beim ordentli-
chen Werterhalt der Strassen (Erfolgsrechnung) wurde die Erlenhofstrasse saniert. Die Belagsarbeiten in der Binnin-
gerstrasse, Aumattstrasse und der Sternenhofstrasse konnten wetterbedingt noch nicht vollständig abgeschlossen wer-
den. Die erreichte Werterhaltsquote von 3.6% liegt aber deutlich über der geforderten Werterhaltsquote von durch-
schnittlich 1.75%/Jahr. Insgesamt wurden bei 483 alten Leuchten die Leuchtmittel auf LED-Technik (Retrofit) umgerüs-
tet.  
 
Im Berichtsjahr wurde zudem die Neugestaltung des Taunerplatzes abgeschlossen. Weiter wurden in verschiedenen 
Strassen, örtlich und terminlich koordiniert mit Arbeiten Dritter, diverse Werkleitungsarbeiten (Wasser, Abwasser, GGA) 
ausgeführt. 
Zugunsten der Sicherheit des Fuss- und Veloverkehrs konnten drei Konfliktstellen auf den Gemeindestrassen behoben 
werden. Das Mitwirkungsverfahren für die Bau-und Strassenlinienpläne über das gesamte Siedlungsgebiet konnte aus 
Ressourcengründen noch nicht abgeschlossen werden. 
 
Die direkten Kosten fallen im Vergleich zum Budget um rund CHF 29'000 höher aus. Dies aufgrund von höheren Ausga-
ben bei der Beleuchtung und grösserem Aufwand beim baulichen Unterhalt. Die Investitionen liegen leicht unter der 
Budgetvorgabe, die Ursachen sind terminliche Verschiebungen von geplanten Bauvorhaben und die günstigen Marktprei-
se. 
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Im 2016 war das stationäre Radargerät aufgrund von Defekten (Ende der Laufzeit überschritten, Neubeschaffung in 
Gang) zum Teil mehrere Monate nicht in Betrieb, woraus Mindererlöse von CHF 81‘000 resultierten. Die mobilen Radar-
kontrollen konnten trotzdem die Zielvorgabe erreichen. Erfreulicherweise mussten zudem massiv weniger Ordnungsbus-
sen erteilt werden, da sich die Verkehrsteilnehmer besser an die Regeln hielten, was zu weiteren Mindererlösen von  
CHF 108‘000 führte. 
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LB 71 
A

U
SGESU

CH
TE W

IRKU
N

GSZIELE 
Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Die Infrastruktur für den Fuss- 
und Veloverkehr wird verbes-
sert und die Attraktivität 
gesteigert. 

Anzahl der Massnahmen, wel-
che basierend auf der 
Schwachstellenanalyse Status-
bericht Langsamverkehr vom 
27.10.2009 umgesetzt wurden. 

8  = 5  3  

Der Zustand und Ausbaustan-
dard der Gemeindestrassen 
richtet sich nach deren Funkti-
on und berücksichtigt auch die 
städtebaulichen Randbedin-
gungen.  

Werterhaltquote (Ø 2014-2018) 
 

2.29 % = 1.75 % 3.6 % 

Der Energieverbrauch und die 
Lichtverschmutzung der beste-
henden Strassenbeleuchtungen 
nehmen fortlaufend ab.  

Anzahl Umrüstungen von 
Kandelabern auf LED-Technik. 

155  = 120  483  

Die Schüler und Schülerinnen 
fühlen sich auf ihrem Schulweg 
sicher. 

Anzahl polizeiliche Kontrollen 
zur Schulwegsicherung. 

216  = 190  180  

Der Zustand und Ausbaustan-
dard der Gemeindestrassen 
richtet sich nach deren Funkti-
on und berücksichtig auch die 
städtebaulichen Rahmenbedin-
gungen. 

Sanierte Strassenflächen (exkl. 
Trottoir) in m2 pro Jahr 

k.A. = 6‘000  16‘146  
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N

D
 PRO

ZESSZIELE 

Schalbergstrasse 
(Strassenkorrektion) 

Projektstand: SIA-Phase 53 
(Inbetriebnahme, Abschluss). 

nicht erfüllt  = 30.06.2016  15.07.2016  

Austrasse 
(Strassensanierung) 

Projektstand: SIA-Phase 53 
(Inbetriebnahme, Abschluss). 

nicht erfüllt  = 30.04.2016  15.07.2016  

Knoten Kägenstrasse/Christoph 
Merian-Ring (Strassensanie-
rung) 

Projektstand: SIA-Phase 53 
(Inbetriebnahme, Abschluss). 

nicht erfüllt  = 31.07.2016  13.04.2016  

Brunn-/Schneidergasse 
(Strassenkorrektion) 

 SIA-Phase 52 (Ausführung) k.A. = 31.07.2016  04.07.2016  

Die Polizei Reinach überprüft 
regelmässig, ob die Verkehrs-
teilnehmerInnen die Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen 
einhalten. 

Anzahl Stunden mobile Radar-
kontrollen pro Jahr 

204 h = 150-250 h 214 h 

KO
STEN

 / ERLÖ
SE 

Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 2'963'010 3'946'854 3'975'893 

Direkte Erlöse -451'441 -486'000 -492'048 

Saldo Basiskosten 2'511'568 3'460'854 3'483'845 

Kapitaldienst 506'713 517'243 520'731 

Querschnittskosten 526'003 571'865 532'650 

Saldo Verwaltungskosten 3'544'285 4'549'962 4'537'227 

Politikkosten 72'534 92'070 86'781 

Vollkosten exkl. Transfer 3'616'819 4'642'032 4'624'008 
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Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Transferkosten/-erlöse -523'987 -570'000 -381'069 

Vollkosten inkl. Transfer 3'092'832 4'072'032 4'242'939 
IN

VESTITIO
N

EN
 

Objekt BU 2016 RG 2016 

0Benkenstrasse BU 140'301

0Anbau Strassenwerkhof Sondervorl. 8'837

100'000Strassenbeleuchtung BU 123'191

200'000Sanierung Hauptstrasse  Sondervorl. 672'938

-369'000Sanierung Hauptstrasse Bundesbeteili-
gung 40% 

Sondervorl. 

20'000Fussweg KG Bodmen BU 85'756

300'000Brunn-/Schneidergasse BU 326'082

440'000Knoten Kägen/Christoph-Merian-Ring Sondervorl. 360'418

-5'000Beiträge Strassenkorrektionen BU 

400'000Strassensanierung Aus-
str./Aumattstr./Bodenmattstr. 

BU 270'741

100'000Krummenrainweg  BU 51'845

150'000Rebgasse BU 

200'000Rüttenweg BU 149'093

95'000Schalbergstrasse  BU 181'818

20'000Strassennetzplan Siedlung/Landschaft BU 13'187

60'000In den Steinreben BU 99'394
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2.17. Leistungsbereich 72: ÖV-Angebot 

LE
IT

SÄ
TZ

E 
/ 

W
IR

KU
N

GE
N

 
Bevölkerung und Wirtschaft profitieren von einem gut ausgebauten und effektiven ÖV-Angebot des Kantons und nutzen 
dieses als Alternative zum motorisierten Individualverkehr. 
 
Die Gemeinde setzt sich für eine Verbesserung des ÖV-Angebots ein, insbesondere für die attraktive Anbindung an die S-
Bahn und den Ausbau des tangentialen Angebotes.  
 
Interkommunale Kooperationen (Birsstadt) sichern Planwerke, die das regionale ÖV-Angebot verbessert.  
 

LE
IS
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N
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A

U
FT

RA
G Bevölkerung und Wirtschaft profitieren von einem guten kantonalen ÖV-Angebot. Basierend auf dem kantonalen Leis-

tungsauftrag ist Reinach gesetzlich verpflichtet, sich finanziell zu beteiligen (Beiträge an Investitionen Ausbau Linie 
11). 
 
Mit der Mitarbeit und dem Einsitz in interkommunalen Gremien werden übergeordnete ÖV-Lösungen erarbeitet und 
vorangetrieben. 
 
Im Rahmen des Energiestadt-Programms werden die Reinacher Bevölkerung und Wirtschaft dazu animiert, vermehrt das 
ÖV-Angebot zu nutzen (z.B. durch Jobtickets, Carpooling, Mobility). Dazu wird auch das Angebot an Tram- und Buswar-
tehallen sowie gedeckte Veloabstellplätzen sukzessiv verbessert. 
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Das Angebot und die Ausgestaltung des öffentlichen Verkehrs liegen in der Zuständigkeit des Kantons. 
 
Für den Ausbau der Linie 11 wurden gemäss Zahlungsplan dem Kanton CHF 470'338 überwiesen. 
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LB 72 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Die Verkehrsteilnehmer steigen 
auf den ÖV um. 

Jährliche Fahrgastzahlen (Ein-
steiger) der Linien 11, 62 und 
64 an der Haltestelle Reinach 
Dorf. 
(Quelle: BLT) 
 

721'199  758'020  

Q
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A
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TS- U
N

D
 PRO

ZESSZIELE 
KO

STEN
 / ERLÖ

SE 

Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 69'330 75'561 93'724 

Direkte Erlöse -60'604 -60'000 -59'588 

Saldo Basiskosten 8'726 15'561 34'136 

Kapitaldienst 117'628 181'276 181'384 

Querschnittskosten 7'708 8'773 8'342 

Saldo Verwaltungskosten 134'062 205'611 223'862 

Politikkosten 3'423 4'117 4'185 

Vollkosten exkl. Transfer 137'485 209'728 228'047 

Transferkosten/-erlöse 0 0 0 

Vollkosten inkl. Transfer 137'485 209'728 228'047 

IN
VESTITIO

N
EN

 

Objekt BU 2016 RG 2016 

471'000Verkehrsbeiträge an Kanton für ÖV BU 470'338
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2.18. Leistungsbereich 81: Versorgung 
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Bevölkerung und Wirtschaft stehen nachhaltige und nachfrageorientierte Versorgungsangebote  von guter Qualität zur 
Verfügung. 
Das GGA- und Wasserleitungsnetz sollen weiterhin im Eigentum der Gemeinde Reinach bleiben, damit das Angebot für 
die Nutzerinnen und Nutzer kostengünstig bleibt und die Qualität und Versorgungssicherheit gewährleistet sind. 

LE
IS

TU
N

GS
A

U
FT

RA
G Die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer können ihre Liegenschaften an das Trinkwasser- und Kommunikations-

netz anschliessen. Konsumentinnen und Konsumenten beziehen Trinkwasser in einwandfreier Qualität sowie zuverlässige 
und attraktive Kommunikationsleistungen wie Radio, TV, Telefonie und Internet. Die Hauseigentümerinnen und Hausei-
gentümer werden durch die Gemeinde über die Möglichkeiten des Sparens von Trinkwasser und der Nutzung von Regen-
wasser informiert und unterstützt. 
Die Anschlüsse und der Leistungsbezug der Wasserversorgung und des GGA-Netzes sind kostengünstig und werden verur-
sachergerecht weiter verrechnet (Spezialfinanzierung). 
Damit Bevölkerung und Wirtschaft zuverlässig mit Trinkwasser versorgt sind, werden die gesetzlichen Grundlagen regel-
mässig den aktuellen und zukünftigen Ansprüchen angepasst (Generelles Wasserversorgungsprojekt GWP, Wasser- und 
GGA-Reglemente). Auf diesen Grundlagen erfolgen der Ausbau, Werterhalt und die Finanzierung des Trinkwasser- und 
GGA-Netzes sowie die Notfallversorgung mit Wasser in Krisensituationen. 
Die operative Führung des „Wasserwerks Reinach und Umgebung“ obliegt Reinach. Reinach stellt personelle Ressourcen 
für den Unterhalt der Wasserwerksanlagen des „Wasserwerk Reinach und Umgebung“ zur Verfügung und stellt diese in 
Rechnung. 
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Sämtliche bei den Kunden entnommenen und vom kantonalen Labor analysierten Trinkwasserproben entsprachen der 
geforderten Qualität. So konnte die Vorgabe, dass der Bevölkerung jederzeit einwandfreies Trinkwasser in den benötig-
ten Mengen zur Verfügung stehen soll, wiederum erfüllt werden. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Anzahl Rohr-
brüche leicht erhöht und wieder auf dem langjährigen Durchschnitt eingependelt. Die Erneuerung der Wasserleitungen 
in der Austrasse, Bruggstrasse, Sternenhofstrasse, Rüttenenweg und beim Knoten Kägenstrasse/Christoph Merian-
Ring/Sternenhofstrasse haben dazu beigetragen, dass die Quote zur Sicherung des ordentlichen Werterhalts der Trink-
wasserversorgung im Vergleich zur prognostizierten um 0.43 % höher ausgefallen ist. 
Durch die Erneuerung von technischen und leistungsbestimmenden Modulen (Node, Verstärker, Zellen) konnte das GGA-
Netz weiterhin auf einem hohen Stand gehalten werden. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Anschlüsse wie im Vorjahr 
leicht rückläufig, bewegen sich mit 8624 Anschlüssen aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Trend zu einem gene-
rellen Rückgang der Anschlüsse hat weniger mit einer allfälligen Unzufriedenheit gegenüber dem gemeindeeigenen 
Kabelnetz zu tun, als vielmehr mit einer allgemeinen Strukturbereinigung zwischen Telefonie- und Kabelnetzen. D.h, die 
Kundschaft entscheidet sich im Vergleich zu früher mehr und mehr für eine Übertragungsart für alle Kommunikations-
dienstleistungen und verzichtet auf die andere. Bezogen auf die Grundgebühren für die Übertragung von TV- und Radio-
signalen, profitieren die Reinacher Kundinnen und Kunden der interGGA AG im Vergleich zum Durchschnitt der drei 
grössten Anbieter von Kommunikationsdienstleistungen, Swisscom, Sunrise und Cablecom, nach wie vor von wesentlich 
günstigeren Konditionen. Die Generalrevision des GGA-Reglements wurde nicht ausgelöst, weil die Volksabstimmung zur 
Initiative "Ausstieg aus der interGGA AG" erst im 2017 terminiert ist. 
 
Die direkten Kosten fielen bei der Wasserversorgung um CHF 102‘000 geringer aus als budgetiert, dies aufgrund geringe-
rer Lohnkosten (längere Vakanz), weniger Aufwand beim Unterhalt von Tiefbauarbeiten und externen Beratern. Die GGA 
Kosten fielen aufgrund des erweiterten Netzausbaus mit CHF 14‘000 leicht höher aus als budgetiert. Mehr Erlöse konnten 
bei den Benützungsgebühren der GGA sowie der Wasserbezugsgebühren über insgesamt CHF 152‘000 erzielt werden.   
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LB 81 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Die Konsumierenden verfügen 
jederzeit über einwandfreies 
Trinkwasser. 

Anzahl beanstandeter Trink-
wasserproben beim Konsumen-
ten (laufende Überprüfung) 

0  = 0  0  

Es steht ein betriebssicheres 
Wasserleitungsnetz zur Verfü-
gung. 

Anzahl Rohrbrüche pro Jahr 
(laufende Erhebung) 

5  < 15  13  

Das GGA-Netz bleibt attraktiv 
(leistungsfähig, betriebssicher 
und kostengünstig). 

Anzahl Anschlüsse (31.12.) 8‘741  = 8‘800  8‘624  
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 Aufgrabungen auf Gemein-

destrassen sind koordiniert. 
Spätestes Datum der Koordina-
tionssitzungen mit Werkeigen-
tümern 

28.02.2015  = 28.02.2016  28.02.2016  

Die Gesamtrevision des GGA-
Reglements ist erfolgt. 

Datum der Überweisung an den 
ER 

nicht erfüllt  = 30.06.2016  nicht erfüllt  

Reduzierung der Abonnenten 
pro Zelle und Steigerung der 
Netzqualität. 

Anzahl Zellverkleinerungen pro 
Jahr 

6  3  

Die Abonnenten der GGA profi-
tieren von kostengünstigen 
Angeboten 

Durchschnittspreis der drei 
grössten Anbieter 

27.4 % < 40 % 40 % 

KO
STEN

 / ERLÖ
SE 

Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 3'242'507 3'531'573 3'442'643 

Direkte Erlöse -3'375'358 -3'080'500 -3'246'426 

Saldo Basiskosten -132'851 451'073 196'217 

Kapitaldienst 469'957 489'341 538'135 

Querschnittskosten 228'493 242'880 222'123 

Saldo Verwaltungskosten 565'599 1'183'294 956'475 

Politikkosten 72'196 78'512 72'630 

Vollkosten exkl. Transfer 637'795 1'261'806 1'029'105 

Transferkosten/-erlöse 0 0 0 

Vollkosten inkl. Transfer 637'795 1'261'806 1'029'105 

IN
VESTITIO

N
EN

 

Objekt BU 2016 RG 2016 

50'000GGA Div. Erweiterungen BU 

-75'000GGA-Anschlussbeiträge BU -65'050

50'000Netzausbau FTTx BU 

1'200'000Wasserleitungs-Anlagen allgem. BU 1'299'040

-500'000Wasseranschlussbeiträge BU -439'764

-15'000Löschbeiträge BGV BU -3'428

80'000Wasserleitung Schalbergstr. BU 43'731

90'000Wasserleitung in den Steinreben BU 95'724
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2.19. Leistungsbereich 82: Entsorgung 
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Bevölkerung und Wirtschaft steht ein nachhaltiges, gesichertes und nachfrageorientiertes Entsorgungsangebot zur Ver-
fügung. 
Bevölkerung und Wirtschaft können ihr Abwasser ungehindert ableiten oder versickern lassen. Grundwasser und Boden 
sind vor Immissionen durch undichte Abwasserleitungen geschützt. 
Bevölkerung und Wirtschaft vermeiden das Entstehen von Abfällen. Sie trennen und entsorgen Siedlungsabfall sorten-
rein. Der Anteil vermischter Abfälle bleibt möglichst gering. Der Anteil wieder verwertbarer Abfälle (Recyclingquote) 
nimmt zu. 

LE
IS

TU
N

GS
A

U
FT

RA
G Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer können ihre Liegenschaften an das kommunale Abwassernetz anschliessen, 

das leistungsfähig ist und Voraussetzungen für eine Trennung von Schmutz- und Regenwasser ermöglicht. Alternativ 
können Hauseigentümer das Regenwasser, wo es technisch möglich ist, versickern lassen; die Versickerung ist gebühren-
frei. Die Anschlüsse und das Ableiten des Abwassers werden verursachergerecht weiter verrechnet (Spezialfinanzierung). 
Damit die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer ungehindert (z. B. keine Rückstaus) und nach Schmutz- und Re-
genwasser getrennt ableiten können, werden die gesetzlichen Grundlagen regelmässig den aktuellen und zukünftigen 
Ansprüchen angepasst (Genereller Entwässerungsplan GEP und Abwasserreglement). Auf diesen Grundlagen erfolgen der 
Ausbau, Werterhalt und die Finanzierung des Abwassernetzes. 
Private und öffentliche Kanalisationsleitungen werden flächendeckend regelmässig auf ihre Dichtheit untersucht und 
wenn notwendig saniert (Sanierungen von privaten Kanalisationsleitungen gehen zu Lasten der Grundeigentümer). 
Für eine sortenreine Entsorgung stehen Bevölkerung und Wirtschaft verschiedene Entsorgungsdienstleistungen zur Ver-
fügung. Dies sind zum Beispiel der Recyclingpark, die Recyclingstellen für Glas und Alu/Blech, die Kehrichtabfuhr sowie 
Separatsammlungen für Papier, Karton, Metall, Grünabfälle, etc. 
Bevölkerung und Wirtschaft werden u.a. durch regelmässige Information sensibilisiert, Abfälle zu vermeiden resp. den 
entstehenden Abfall umweltgerecht gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. 
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In den ordentlichen Werterhalt der kommunalen Kanalisationsleitungen wurden im Berichtsjahr CHF 886‘000 investiert, 
was einer Werterhaltsquote von 1.11 % entspricht und nur gering unter der geforderten Werterhaltsquote von 1.25% 
liegt. 
Die Submission der Abfalltouren wurde termingerecht im ersten Halbjahr durchgeführt. Die Kehricht-, Papier-, Karton- 
und Bioabfuhr wird in den Jahren 2017 – 2021 wie bis anhin durch die Firma Anton Saxer AG durchgeführt. Die Leerung 
der Glas-/Weissblech-Sammelstellen erfolgt neu durch die Firma Vogelsanger AG. Bei der Ausschreibung wurde vorgege-
ben, dass das Abfuhrunternehmen in der Lage ist, Unterflur-Container zu leeren. Künftig soll bei grösseren Überbauun-
gen die Bereitstellung des Kehrichts in Unterflur-Containern erfolgen. 4 Abfallkörbe wurden im Rahmen der Umgestal-
tung von Spielplätzen durch Unterflur-Sammelbehälter ersetzt. 
 
Im Rahmen der Überbauung Taunerquartier konnte ein weiterer Abschnitt des Sauberwasserkanals Brunn-/Schneider-
gasse abgeschlossen werden. Die Recycling-Stelle an der Schalbergstrasse wurde in Betrieb genommen. Die Überprüfung 
der privaten Liegenschaftsentwässerung im Los 15 auf Zustand und Dichtheit, konnte ordnungsgemäss durchgeführt 
werden. Die Kehrichtmenge ist leicht (0.7%) zurückgegangen. Demgegenüber hat sich die Menge der Wertstoffe gestei-
gert (1.8%), was sich positiv auf die Recyclingquote auswirkt (2015:  45.8% / 2016: 47.2%). Die Bevölkerung wurde mit 
einer Plakatkampagne zum Thema Littering/Verrottungszeiten sensibilisiert. Das im Rahmen der Energieregion Birsstadt 
gemeinsame Projekt der Erarbeitung eines Abfallkonzeptes „Wohin in der Abfallwirtschaft“ wurde gestartet. Die Abfall-
pädagogik-Kurse auf der Kindergarten- und Primarstufe werden laufend durchgeführt und von den Lehrpersonen sehr 
geschätzt. Das Arbeitsintegrationsprogramm „Littering“ (Aufräumen/Reinigen Hotspots) ist eine wertvolle Unterstüt-
zung für ein sauberes Reinach. Zusätzlich wurden an Wochenenden während der Sommermonate durch Mitarbeiter des 
Werkhofes mit Unterstützung durch Asylsuchende die Grillplätze gereinigt. 
 
Die direkten Kosten fallen im Vergleich zum Budget um rund CHF 187‘000 tiefer aus, wobei vor allem die tieferen Ausga-
ben bei der Abfallbeseitigung dafür verantwortlich sind. Die Reduktion der Kehrichtmenge führte zu einem Minderauf-
wand gegenüber Budget von CHF 40‘000. Die Spezialfinanzierung Abfallentsorgung schliesst mit einem besseren Resultat 
ab. Das Defizit belief sich lediglich auf CHF 46‘035 anstelle der budgetierten CHF 110‘000. Dies ist auf folgende Min-
deraufwände zurück zu führen: Kehrichtabfuhr (-CHF 40‘000 Rückgang Menge) / Gewerbekunden (-CHF 10‘000 Rückgang 
Gewerbekunden)/Büromaterial Abfallrechnung (-CHF 10‘000 kein Druck Gebührenmarken)/Unterhalt Sachanlagen (-CHF 
20‘000 Wartung Recycling-Stellen musste aufgrund Witterung verschoben werden)/Papierabfuhr (-CHF 15‘000 Reduktion 
Menge) / Grünabfuhr (-CHF 15‘000 geringe Menge als prognostiziert).  
 
Die tieferen Investitionen sind wiederum auf einen geringeren Sanierungsbedarf des kommunalen Kanalisationsnetzes 
zurückzuführen. 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Das Abwasser kann ungehin-
dert abfliessen. 

Anzahl Rückstaus in Gebäuden 
pro Jahr laufende Erhebung) 

0  < 5  0  

Das Versickern von Schmutz-
wasser wird verhindert. 

Anteil des jährlich auf Dicht-
heit überprüften Netzes (lau-
fende Erhebung): 
- Öffentliches Netz 

10 % = 10 % 10 % 

Das Versickern von Schmutz-
wasser wird verhindert. 

Anteil des jährlich auf Dicht-
heit überprüften Netzes (lau-
fende Erhebung): 
- Privates Netz 

5 % = 5 % 5 % 

Q
U

A
LITÄ

TS- U
N

D
 PRO

ZESSZIELE 

Aufgrabungen auf Gemein-
destrassen sind koordiniert. 

Spätestes Datum der Koordina-
tionssitzungen mit Werkeigen-
tümern 

28.02.2015  = 28.02.2016  erfüllt  

Realisierung des Sauberwasser-
kanals Brunngasse. 
(GEP-Massnahme) 

Bauprojekt SWK Taunerquartier 
bis Weihermattschulhaus liegt 
vor. 

nicht erfüllt  = 31.12.16  31.10.2016  

Entsorgungsunternehmen für 
den Zeitraum 2017 bis 2021 
stehen fest. 

Die Vergabe der Abfalltouren 
2017-2021 ist erfolgt 

k.A. = 30.09.2016  12.04.2016  

KO
STEN

 / ERLÖ
SE 

Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 3'268'609 3'661'050 3'474'466 

Direkte Erlöse -3'557'345 -3'556'400 -3'370'665 

Saldo Basiskosten -288'736 104'650 103'802 

Kapitaldienst 399'836 384'440 452'189 

Querschnittskosten 174'530 173'783 153'974 

Saldo Verwaltungskosten 285'630 662'873 709'964 

Politikkosten 71'112 78'921 70'924 

Vollkosten exkl. Transfer 356'742 741'794 780'888 

Transferkosten/-erlöse 0 0 0 

Vollkosten inkl. Transfer 356'742 741'794 780'888 
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Objekt BU 2016 RG 2016 

0Schalbergstrasse Kanalisationsltg. BU 37'037

500'000Sanierung Leitungsnetz allgem. BU 291'148

100'000Neuanlagen Leitungsnetz allgem. BU 178'916

100'000Brunngasse (Sauberwasserkanal SWK) BU 142'063

100'000Sauberwasserleitungen GEP BU 86'605

150'000Hauskanalisationsleitungen BU 130'042

-500'000Kanalisationsbeiträge BU -553'514
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2.20. Leistungsbereich 91: Finanzierung 
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Die Gemeinde führt einen auf die Dauer ausgeglichenen Finanzhaushalt. Die Finanzierung der verschiedenen Leistungen 
ist langfristig sichergestellt.  
Die Entwicklung der finanziellen Situation ist laufend analysiert und bietet die Entscheidungsgrundlagen für notwendige 
Interventionen. 
Die Gemeinde ist im kantonalen Vergleich steuerlich attraktiv. 
Die Bewirtschaftung des Finanzvermögens leistet einen Beitrag zur finanziellen Sicherheit und strategischen Flexibilität 
der Gemeinde. 
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G Die Finanzplanung erfolgt vorausschauend und rollend. Mögliche Finanzierungslücken werden frühzeitig erkennt, um 

entsprechende Interventionen einzuleiten. Diese Massnahmen sind abhängig von verschiedenen Faktoren wie dem aktu-
ellen Steuerfuss, dem Verschuldungsgrad oder dem Zinsniveau und darum situativ neu festzulegen. Folgende Möglichkei-
ten zur Intervention müssen geprüft werden: 
• Anpassung der Leistungen (z.B. Leistungsabbau) 
• Anpassungen bei den Einnahmequellen (Steuerfuss, Gebühren etc.) 
• Strukturelle Massnahmen (Kooperationen, Outsourcing etc.) 
• Redimensionierung und Priorisierung der geplanten Investitionen  
• Desinvestitionen im Finanzvermögen. 
 
Die Gemeinde veranlagt die Steuern selbständig. Dadurch wird den Steuerpflichtigen in Reinach eine direkte und quali-
tativ hochstehende Dienstleistung geboten. Selbständigerwerbende, Juristische Personen sowie ausgewählte Natürliche 
Personen werden hingegen ohne Entschädigung durch die Gemeinde vom Kanton veranlagt (StG, § 107, Abs.3 und 6). 
Die Gemeinde verhält sich beim Steuereinzug als konsequente und faire Gläubigerin. Die Steuerer-hebung geschieht 
unter der Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Gleichbehandlung von Steuerpflichtigen. Alle in 
Reinach Steuerpflichtigen erhalten schnell und direkt Auskünfte und, in beschränktem Ausmass, Beratung im Bereich 
Steuern. Die Gemeinde erteilt Auskünfte an andere Amtsstellen. 
Gegen Entschädigung durch die Kirchen erhebt die Gemeinde für diese die Kirchensteuern. 
Mit einer vorausschauenden Liquiditätsplanung und einem aktiven Cashmanagement wird eine allfällig entstehende 
finanzielle Belastung verhindert bzw. minimiert. 
Das Finanzvermögen verbessert einerseits die finanzielle Situation der Gemeinde durch eine angemessene Rendite auf 
dem investierten Kapital resp. durch einen marktgerechten Verkaufserlös (renditeorientiertes Finanzvermögen). Anderer-
seits unterstützt es die strategische Stadtentwicklung durch die Bereitstellung wichtiger Parzellen (entwicklungsorien-
tiertes Finanzvermögen). 
Gegenüber den Käufern, der Mieterschaft und den Baurechtnehmenden verhält sich die Gemeinde als faire Geschäfts-
partnerin.  
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Die verbuchten Steuereinnahmen im 2016 liegen im Rahmen der geplanten Abweichungen (NP: 1.3%; JP: 0.1%).  
 
Der Veranlagungsstand liegt mit 73% sowohl unter dem Sollwert wie auch unter dem Ist-Wert 2015. Dies resultiert vor 
allem auch aus der kontinuierlichen Zunahme der Anzahl Natürlichen Personen in den vergangenen drei Jahren. Mit 
einer zusätzlichen Stelle ab Dezember 2016 soll der Veranlagungsstand zukünftig wieder gesteigert werden (Empfehlung 
der GRPK). 
 
Bei den direkten Kosten sind die Lohnkosten aufgrund von personellen Mutationen bei den Steuern tiefer als budgetiert 
(- CHF 15'000). Weiter sind insbesondere die tieferen Ausgaben für Dienstleistungen Dritter beim Finanzvermögen zu 
erwähnen. Dies in Zusammenhang mit den Abrisskosten im Gebiet Bodmen, welche um CHF 28'000 unter dem Budget 
liegen. Zudem wurde Ende 2015 (nach dem Budget 2016) für diese Kosten eine Rückstellung gebildet (CHF 55'000), 
welche im 2016 aufgelöst wurde. Die Abweichung beträgt damit zusammengerechnet CHF 83'000. Die notwendigen 
Dienstleistungsaufträge in der Hauptstrasse 12 liegen CHF 20'000 unter Budget. 
Beim Kapitaldienst sind höhere Kosten für den baulichen Unterhalt in den Gebäuden Juraweg 13 (Ersatz Heizung) und 
Ziegelgasse 4 (Fenster- und Dachabdichtung) zu nennen (CHF 20'000). 
Die Transfererlöse liegen rund CHF 1 Mio. über dem Budget. Dabei schlagen höhere Steuereinnahmen (CHF 560'000) 
sowie die Auflösung einer im Jahresbericht 2013 gebildeten Wertberichtigung bei den natürlichen Personen zu Buche 
(CHF 635'000). Weitere Details zu den Steuern sind in Kapitel 1.5.2 zu finden. Die Abweichung beim Finanzausgleich 
beträgt rund CHF 200'000 (vgl. Kapitel 1.5.3). 
 
Im 2016 wurden die Parzellen 929/930 (Bruderholzstrasse) zu CHF 1'275'000 verkauft. Die geplanten Verkäufe der Par-
zellen 596 (Krummenrainweg) und 1279 (Robinienweg) wurde um ein Jahr verschoben. Der Verkauf der Parzelle 780 
(Reinacherhof) wurde zurückgestellt. 
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LB 91 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Um die Entwicklung der Ge-
meinde richtig steuern zu 
können, sind die Steuererträge 
möglichst genau zu budgetie-
ren. 

Absolute, durchschnittliche 
Abweichung der tatsächlichen 
Steuererträge von den budge-
tierten Erträgen, für:   
- Natürliche Personen 
 

12 %  1.3 % 

Um die Entwicklung der Ge-
meinde richtig steuern zu 
können, sind die Steuererträge 
möglichst genau zu budgetie-
ren. 

Absolute, durchschnittliche 
Abweichung der tatsächlichen 
Steuererträge von den budge-
tierten Erträgen, für:   
- Juristische Personen 
 

-14.1 %  0.1 % 

Die Liquiditätsplanung und das 
Cashmanagement funktionie-
ren vorausschauend und kos-
teneffizient. 

Von der Gemeinde zu bezah-
lender, negativer Kontokor-
rentzins in CHF. 

0 CHF = 0 CHF 0 CHF 

Alle ausstehenden Forderungen 
werden fristgerecht eingeholt. 

Anzahl verjährter Forderungen. 0  = 0  0  

Die renditeorientierten Liegen-
schaften unterstützen die 
finanzielle Situation der Ge-
meinde. 

Abweichung der Nettorendite 
vom hypothekarischen Refe-
renzzinssatz gemäss Bundes-
amt für Wohnungswesen 
(BWO). 

-0.5 % > 0 % 1.6 % 
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Die eingereichten Steuererklä-
rungen werden in angemesse-
ner Frist veranlagt. 

Anteil definitiv veranlagte 
Steuererklärungen bis 31.12. 

75.43 % > 80 % 73.35 % 

KO
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SE 

Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 1'060'905 1'135'623 1'006'966 

Direkte Erlöse -1'461'820 -1'430'216 -1'421'296 

Saldo Basiskosten -400'915 -294'593 -414'330 

Kapitaldienst 820'978 369'191 389'729 

Querschnittskosten 424'000 403'098 375'854 

Saldo Verwaltungskosten 844'062 477'696 351'253 

Politikkosten 27'391 28'505 24'138 

Vollkosten exkl. Transfer 871'454 506'201 375'390 

Transferkosten/-erlöse -49'734'220 -47'053'520 -48'049'343 

Vollkosten inkl. Transfer -48'862'767 -46'547'319 -47'673'953 
 

 IN
VESTITIO

N
EN

 

Objekt BU 2016 RG 2016 

-4'759'000Landverkäufe Finanzvermögen Sondervorl. -1'275'000
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Ergänzung zu den Transferkosten/-erträgen: 

 RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Steuern -62'096'440 -60'440'000 -61'003'574 

Finanzausgleich* 12'617'605 13'386'480 13'589'861 

Nettozinsen/Steuerabschreibungen -255'385 0 -635'630 

Total -49'734'220 -47'053'520 -48'049'343 

 

* ab 2015: Budgetierte Rückvergütung Kompensation 6. Primarschulklasse über CHF 830‘000 resp. ab 2016 über rund CHF 2.1 Mio. wird 

über den Finanzausgleich abgerechnet, wird jedoch in der Kostenrechnung im LB31 (Bildung) gezeigt. 
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2.21. Investitionen ausserhalb der Leistungsbereiche 

Objekt Zuteilung    BU 2016 RG 2016 
IN

VESTITIO
N

EN 
EDV-
Anschaffungen 
Hardware 

QL13 – Allgemeine  

IT-Dienstleistungen  

BU   208'000 207'369 

EDV-
Anschaffungen 
Software 

QL13 – Allgemeine  

IT-Dienstleistungen  

BU   141'000 40'983 

Ersatz Fahrzeuge Vorleistung Werkhof BU   200'000 90‘021 

Total     549'000 338‘373 

EDV: Alle Hardware Investitionen konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Bei der Software konnte der 
auf 2016 geplante Wechsel der veralteten Officeversionen aus technischen Gründen nicht durchgeführt 
werden. Dieser wird nun im 2017 vollzogen. 

Die geplanten Investitionen für Ersatzfahrzeuge wurden evaluiert und bestellt. Die Auslieferungen und 
somit die Endrechnungsstellung werden im ersten Quartal 2017 vollzogen sein (rund CHF 90‘000). Neu 
nach HRM2 (Gemeinderechnungsverordnung) sind mehrjährige Investitionen unterhalb der Sondervorla-
genlimite während drei Jahren nach dessen Budgetierungsbeschluss noch gültig, müssen jedoch in der 
Auflistung der Investitionen zum Verwaltungsvermögen abgebildet werden. 
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3. Kapitaldienst, Querschnittsleistungen und Politikkosten 

3.1. Informationen zum Kapitaldienst 
K

O
M
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EN

TA
R Die durch die Gebäude verursachten Betriebskosten/-erträge, Abschreibungen und anteiligen Zinskosten 

des gebundenen Kapitals werden möglichst direkt den Leistungen zugewiesen. Falls ein Gebäude für 
mehrere Leistungen dient, erfolgt die Zuteilung anhand einer Gebäude-Kostenstelle.  

Das tiefe Zinsniveau machte sich erneut bei den Zinskosten bemerkbar, die weiter deutlich gesenkt wer-
den konnten. Die Gebäude-Umlage lag CHF 85‘000 über dem Budget (Büroumbauten GZR und Ersatz 
Warmwasserspeichertank im Friedhof Fiechten). 
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Kapitaldienst RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Abschreibungen 4'341'570 4'402'016 4‘381‘825 

Zinsen 643'540 547'083 472‘389 

Gebäude-Umlage (Betrieb und Unterhalt) 1'979'004 1'738'053 1'823'621 

Total 6'964'114 6'687'152 6'677'835 
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E Saldo Kapitalkosten RG 2015 BU 2016 RG 2016 

LB 11 Bevölkerung und Wirtschaft 277'414 282'427 327'404 

LB 12 Ruhe und Ordnung 21'484 22'414 22'038 

LB 13 Schutz und Rettung 151'872 151'400 143'633 

LB 21 Sport und Bewegung 496'350 417'254 420'706 

LB 22 Kultur und Begegnung 234'995 239'764 258'585 

LB 31 Leistungen im Bildungsbereich 2'008'969 2'266'639 2'164'142 

LB 32 Musikunterricht 110'310 115'084 107'151 

LB 33 Familienergänzende Betreuung 119'764 106'111 88'326 

LB 41 Kindes- und Erwachsenenschutz 76'159 77'721 76'822 

LB 42 Gesetzliche Sozialhilfe 162'606 156'070 161'907 

LB 43 Ergänzende Sozialarbeit 108'353 105'197 102'410 

LB 51 Gesundheit 597'875 538'548 460'666 

LB 61 Stadtentwicklung 244'663 229'487 225'592 

LB 62 Umwelt und Energie 38'188 37'544 36'286 

LB 71 Verkehrsinfrastruktur 506'713 517'243 520'731 

LB 72 ÖV-Angebot 117'628 181'276 181'384 

LB 81 Versorgung 469'957 489'341 538'135 

LB 82 Entsorgung 399'836 384'440 452'189 

LB 91 Finanzierung 820'978 369'191 389'729 

Total 6'964'114 6'687'152 6'677'835 
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3.2. Informationen zu den Querschnittsleistungen 
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R Die Querschnittsleistungen werden mit verschiedenen Schlüsseln auf die Leistungen und damit auf die 
Leistungsbereiche verteilt. In der Gesamtsumme liegen die Querschnittskosten um CHF 273‘000 unter 
dem Budget und CHF 87‘000 tiefer als in der Rechnung 2015. Mit Ausnahme der Querschnittsleistung 
„Gebäude und Logistik“ konnten alle Querschnittsleistungen zu diesem Ergebnis beitragen. 
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Querschnittskosten RG 2015 BU 2016 RG 2016 

QL 10 Personaldienstleistungen 590'152 632'487 581'422 

QL 10(2) Lehrlingsausbildung 255'899 236'575 223'647 

QL 11 Kommunikationsdienstleistungen 442'138 484'033 459'945 

QL 12 Rechtsdienst 86'386 84'800 80'898 

QL 13 Allgemeine IT-Dienstleistungen 1'059'219 1'070'638 1'056'453 

QL 14 Finanzdienstleistungen 767'174 776'866 660'167 

QL 16/17 Gebäude und Logistik 483'570 525'700 542'538 

QL 40/50 Querschnittskosten der Gesamtverwaltung 640'873 700'061 633'414 

Total 4'325'411 4'511'160 4'238'485 
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E Saldo Querschnittskosten RG 2015 BU 2016 RG 2016 

LB 11 Bevölkerung und Wirtschaft 263'358 265'538 250'528 

LB 12 Ruhe und Ordnung 64'198 67'232 63'222 

LB 13 Schutz und Rettung 183'730 189'552 178'597 

LB 21 Sport und Bewegung 132'566 124'207 117'974 

LB 22 Kultur und Begegnung 142'988 159'321 151'193 

LB 31 Leistungen im Bildungsbereich 898'037 951'089 902'288 

LB 32 Musikunterricht 113'523 133'781 124'054 

LB 33 Familienergänzende Betreuung 205'674 215'971 203'859 

LB 41 Kindes- und Erwachsenenschutz 87'796 93'748 89'298 

LB 42 Gesetzliche Sozialhilfe 303'543 317'962 299'842 

LB 43 Ergänzende Sozialarbeit 150'943 155'471 149'084 

LB 51 Gesundheit 172'584 180'843 174'806 

LB 61 Stadtentwicklung 187'730 193'507 182'902 

LB 62 Umwelt und Energie 58'006 62'539 57'895 

LB 71 Verkehrsinfrastruktur 526'003 571'865 532'650 

LB 72 ÖV-Angebot 7'708 8'773 8'342 

LB 81 Versorgung 228'493 242'880 222'123 

LB 82 Entsorgung 174'530 173'783 153'974 

LB 91 Finanzierung 424'000 403'098 375'854 

Total 4'325'411 4'511'160 4'238'485 
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3.3. QL10: Personaldienstleistungen 

LE
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E Die Gemeinde bietet attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen, durch welche Leistungen, Engagement und Inno-
vation anerkannt und gefördert werden. Die Gemeinde wird dadurch als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden durch eine moderne Personalführung und eine gezielte Aus- und Weiterbildung 
kontinuierlich gefördert. Unabhängig von Geschlecht, Alter und Herkunft werden allen Mitarbeitenden und Bewerben-
den die gleichen Chancen eingeräumt und ihre Persönlichkeit respektiert. 
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Durch standardisierte Prozesse und moderne Instrumente wird ein hoher Grad an Professionalität im Personalbereich 
(Personalplanung, -rekrutierung, -beurteilung, -entwicklung, und -administration) gewährleistet.  
Der Personaldienst ist verantwortlich für eine einheitliche Umsetzung und Weiterentwicklung der Personalpolitik, der 
reglementarischen Bestimmungen und Personalinstrumente. Er sorgt für eine korrekte Saläradministration inklusive 
einer gesetzeskonformen Abrechnung mit den Sozialversicherungen. 
Um eine erfolgreiche Umsetzung der Personalpolitik zu garantieren, erhalten der Gemeinderat, die Verwaltungsleitung 
und die Führungskräfte eine kompetente Beratung und Unterstützung in Bezug auf die Personalplanung, -rekrutierung, 
-beurteilung und -entwicklung.  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können jederzeit auf eine kompetente Beratung und Begleitung in allen Personalfra-
gen oder bei Problemen vertrauen. 

KO
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R Aufgrund einer personellen Vakanz im 2016 sind die Lohnkosten tiefer ausgefallen als budgetiert (- CHF 24'000). Die 

notwendigen Rekrutierungen konnten über Online-Plattformen und lokale Printmedien unterstützt werden. Diese Kanäle 
sind deutlich kostengünstiger als Printmedien mit grösserer Auflage (- CHF 29'000).    
 
Die Fluktuationsrate liegt mit 5.1% im Bereich der Sollwerte und ist damit etwas tiefer als im 2015. 

ZI
EL

E 

Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind zufrieden mit 
ihrer Arbeitsumgebung und 
dem Arbeitsklima. 

Fluktuationsrate (öffentlich 
rechtliche Angestellte) 

5.8 % < 5 % 5.1 % 

Die Löhne werden gesetzeskon-
form ausbezahlt. 

Anzahl zwingend umzusetzen-
der Massnahmen aufgrund 
Beanstandung durch Revisions-
firma 

0  = 0  0  
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Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 590'795 632'487 582'217 

Direkte Erlöse -643 0 -795 

Saldo Basiskosten 590'152 632'487 581'422 

Kapitaldienst 0 0 0 

Saldo Querschnittskosten 590'152 632'487 581'422 
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3.4. QL10.2: Lehrlingsausbildung 
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E Die Lehrlingsausbildung hat bei der Gemeinde einen hohen Stellenwert, denn sie legt damit den Grundstein für den 
Nachwuchs von qualifizierten Berufsleuten. 
Die Gemeinde Reinach bietet ihren Lernenden eine qualitativ hochstehende, ganzheitliche und praxisorientierte Berufs-
ausbildung. Sie achtet darauf, neben fachlichem Wissen und Können, auch ihr wirtschaftliches und ökologisches Denken 
sowie persönliche und soziale Verhaltensweisen zu fördern. 
In der Öffentlichkeit und insbesondere bei den Jugendlichen und Erziehungsberechtigten wird der Lehrbetrieb „Ge-
meinde Reinach“ als fortschrittliche, qualitativ hochstehende und moderne Ausbildungsstätte für verschiedene Schulni-
veaus wahrgenommen. 
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Die Aufgabe der Lehrlingsausbildung erstreckt sich von der Ausbildungsplanung, der Aus- und Weiterbildung der Praxis-
bildner und Fachverantwortlichen, über die Rekrutierung der Lernenden, der eigentlichen Praxisausbildung, der Beurtei-
lung sowie den Kontakt zu den kantonalen Stellen, Berufsverbänden, Berufsschulen, öffentlichen Verwaltungen, ande-
ren Lehrbetrieben, Beratungsstellen sowie den Erziehungsberechtigten für eine optimale Vernetzung. 
Folgende Berufsausbildungen werden angeboten: Büroassistent/in, Kaufmann/Kauffrau Profile B, E, M, Informatiker/in 
Generalist, Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt Hausdienst, Soziokulturelle/r Animator/in. 
Die Lehrlingsverantwortlichen sind verantwortlich für eine einheitliche Umsetzung, die Qualitätssicherung und die 
Weiterentwicklung der Lehrlingsausbildung. Sie unterstützen und beraten die Lernenden, Praxisbildner und Betreuungs-
personen. 
Um eine erfolgreiche Umsetzung der Lehrlingsausbildung zu gewährleisten, werden die Fachpersonen wie Ausbildungs-
verantwortliche, Fachverantwortliche, Praxisbildner und teilweise Betreuungspersonen ausgebildet und intern weiterge-
bildet. 
Die Fachverantwortlichen und Praxisbildner vermitteln den Lernenden praktischen Tätigkeiten und lassen sie von der 
eigenen Berufserfahrung profitieren. Sie setzen dabei die gesetzlichen Vorgaben von Bund und Kanton um. 
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R Im 2016 konnten 7 Lernende ihre Ausbildung bei der Gemeinde Reinach erfolgreich abschliessen. Die Zufriedenheit der 

Lernenden im ersten Ausbildungsjahr war gemäss Auswertung der QualiCarte wiederum sehr hoch.  
Da nur eine Lehrstelle anstatt zwei für die Lehre „Büroassistent/in EBA“ besetzt wurde sowie ein Lehrling im 1. Lehrjahr 
seine Ausbildung Mitte 2015 abgebrochen hatte, fielen die damit verbundenen Kosten um CHF 13‘000 tiefer aus als 
budgetiert. 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Die Lernenden schliessen ihre 
Ausbildung erfolgreich ab. 

Anteil bestandener Lehrab-
schlüsse 

100 % = 100 % 100 % 

Die Ausbildungsqualität insge-
samt wird von den Lernenden 
als hoch eingestuft. 

Durchschnittlicher Anteil 
Antworten mindestens "eher 
ja" aller Lernenden gemäss 
Fragebogen Qualicarte 

98.7 %  98.75 % 
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Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 256'699 236'575 223'647 

Direkte Erlöse -800 0 0 

Saldo Basiskosten 255'899 236'575 223'647 

Kapitaldienst 0 0 0 

Saldo Querschnittskosten 255'899 236'575 223'647 
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3.5. QL11: Kommunikationsdienstleistungen 
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E Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner sind über die Arbeit von Behörden und Verwaltung sowie über aktuelle 
Themen informiert. Verständliche und transparente Information fördert das Image der Gemeinde.  
Behördenmitglieder und Verwaltungsangestellte haben ein erhöhtes Bewusstsein für Kommunikation. Die Gemeinde 
präsentiert sich mit einem homogenen Erscheinungsbild. 
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Der Gemeinderat, die Verwaltungsführung und die MitarbeiterInnen erhalten professionelle Unterstützung bei Kommu-
nikationsanliegen. Weitere Behörden und mit der Gemeinde verbundene Organisationen werden nach Absprache unter-
stützt.  
Zum Unterstützungsangebot gehören insbesondere strategische Kommunikationsbegleitung (inkl. Krisenkommunikati-
on), Medienarbeit, Corporate Publishing, Internetkonzeption und Contentmanagement, Eventmanagement und Spezial-
aufgaben sowie interne Kommunikation (Mitarbeiterzeitschrift Quarto, interne Schreiben etc.). 
Die zu kommunizierenden Inhalte verantworten die Fachverantwortlichen. Damit Auftritt und Kommunikation der Ge-
meinde einheitlich erscheinen, helfen die Kommunikationsspezialistinnen den Kommunikationsbedarf zu erkennen und 
begleiten die Entwicklung von Kommunikationskonzepten sowie deren Umsetzung. Im Weiteren koordinieren sie die 
Kommunikationsarbeit.  
Ebenfalls zu den Aufgaben im Kommunikationsbereich gehört das Sicherstellen eines einheitlichen Corporate Identi-
ty/Design. 
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R Im Jahr 2016 wurden bedeutend mehr Medienmitteilungen als in den Vorjahren geschrieben. Das Jahresziel wurde 

somit deutlich überschritten. Dies insbesondere, weil 2016 ein Wahljahr war, wegen der Fairness-Initiative und dem 
Raumkonzept Birsstadt, bei denen Reinach die Federführung hatte, wegen verschiedener Bauvorhaben resp.  
-tätigkeiten, sowie den beiden Fällen Asylbetreuung und Kindergarten Thierstein, bei denen vermehrt kommuniziert 
werden musste. Es wurde eine neue Homepage für die Musikschule Reinach fertig gestellt und eine für die Jugend- und 
Familienangebote aufgegleist. Aufgrund eines Mutterschaftsurlaubs konnten das Ziel "Sponsoren pflegen" und das Ziel 
"Homepage neu strukturieren" nur teilweise erfüllt werden. Die Personalkosten waren 2016 aufgrund des Mutterschafts-
urlaubs leicht tiefer. 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Die Bevölkerung wird regel-
mässig informiert. 

Anzahl Medienmitteilungen pro 
Jahr 

60  > 70  89  

Die Bevölkerung wird regel-
mässig informiert. 

Anzahl Wochen mit amtlichen 
Publikationen pro Jahr 

52 W. = 50 W. 49 W. 
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Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 442'138 484'033 459'945 

Direkte Erlöse 0 0 0 

Saldo Basiskosten 442'138 484'033 459'945 

Kapitaldienst 0 0 0 

Saldo Querschnittskosten 442'138 484'033 459'945 
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3.6. QL12: Rechtsdienst 

LE
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TZ

E Das Handeln der Gemeinde richtet sich jederzeit nach dem Legalitätsprinzip.  
Durch die juristische Unterstützung des Rechtsdienstes wird ein korrektes Verwaltungshandeln gewährleistet. 
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Damit das Legalitätsprinzip jederzeit gewährleistet ist, erhalten der Gemeinderat, die Verwaltungsleitung und die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter eine professionelle, juristische Unterstützung und Beratung. 
Die Unterstützungs- und Beratungsdienstleistungen erstrecken sich von der allgemeinen juristischen Beratung, der 
Behandlung von Beschwerden, der Pflege und Weiterentwicklung der kommunalen Erlasssammlungen, der Ausarbeitung 
von öffentlichrechtlichen und privatrechtlicher Verträgen und Verfügungen, der Fallführung in rechtlichen Streitigkeiten 
über die Koordination und Ausarbeitung von Vernehmlassung aus dem Kanton sowie der Sicherstellung des internen 
Weiterbildungsangebotes im Bereich Verwaltungsrecht. 
Zentrale Aufgabe des Rechtsdiensts ist es zudem, schnell und korrekt auf Ereignisse zu reagieren, die nicht vorhergese-
hen bzw. eingeplant werden können. 
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R Da im Berichtsjahr die meiste juristische Unterstützung durch den internen Rechtsdienst geleistet werden konnte, liegt 

der Abschluss unter dem Budget. 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Die Verwaltung hält sich an die 
gesetzlichen Grundlagen und 
wendet diese richtig an. 

Allfällige Rechtsmittel werden 
von der zuständigen Instanz 
gutgeheissen 

0  = 0  0  
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Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 86'386 84'800 80'898 

Direkte Erlöse 0 0 0 

Saldo Basiskosten 86'386 84'800 80'898 

Kapitaldienst 0 0 0 

Saldo Querschnittskosten 86'386 84'800 80'898 
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3.7. QL13: Allgemeine IT-Dienstleistungen 
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E Den IT Nutzerinnen und Nutzer steht eine moderne, leistungsfähige und auf die Kernprozesse einheitlich ausgerichtete 
Informationstechnologie zur Verfügung. Sie ermöglicht und unterstützt eine effiziente und effektive Leistungserstel-
lung. 
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Der Gemeinderat, die Verwaltungsführung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten eine professionelle Unter-
stützung bei Informatikanliegen. Weitere Behörden und mit der Gemeinde verbundenen Organisationen erhalten nach 
Absprache Unterstützung. 
Die Unterstützungsangebote erstrecken sich von der Beratung bezüglich IT-Anwendungen, IT-Infrastrukturaufgaben, 
Telefonie, Outputmanagement, Helpdesk und IT-Ausbildung über die Realisierung von IT-Projekten, Internet-
/Intranetvorgaben und der laufenden Betreuung zentraler Applikationen inklusive Serverbetreuung, der Datensicherung 
sowie den gesamten Zugriffs- und Datenschutz. 
Der Einkauf und Einsatz von Hard- und Software wird für alle Benutzerinnen und Benutzer zentral organisiert und abge-
wickelt. 
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R Alle für das Berichtsjahr geplanten Projekte konnten erfolgreich durchgeführt werden. Unter direkte Erlöse sind nicht 

voraussehbare Fördergelder Bund für das E-Rechnungsprojekt verbucht. 
 
Die Investitionen werden im Kapitel 2.2 erläutert. 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Die Systeme sind hoch verfüg-
bar. 

Serverausfälle in Std. pro Jahr 0.45 h  1 h 
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Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 951'260 859'591 854'364 

Direkte Erlöse 0 0 -5'000 

Saldo Basiskosten 951'260 859'591 849'364 

Kapitaldienst 107'959 211'047 207'090 

Saldo Querschnittskosten 1'059'219 1'070'638 1'056'453 
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Objekt BU 2016 RG 2016 

208'000EDV-Anschaffungen HW (Erneuerungen) BU 207'369

141'000EDV-Anschaffungen SW (Erneuerungen) BU 40'983
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3.8. QL14: Finanzdienstleistungen 
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E Das Finanz- und Rechnungswesen der Gemeinde entspricht vollumfänglich den Vorschriften von Bund, Kanton und 
Gemeinde. Die Anforderungen an ein modernes, effizientes und effektives Finanzwesens werden erfüllt. 
Die Zahlungsströme der Gemeinde werden optimal koordiniert, damit die Liquidität jederzeit gewährleistet ist. 
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Das Finanz- und Rechnungswesen beinhaltet die Führung der Buchhaltungen, des Zahlungsverkehr, des Kassen- und 
Bankenwesens, die Liquiditätsplanung, die Geldbewirtschaftung, das Asset- und Liabilitymanagements, das Mahnwesen 
(Debitoren), das Inkasso inkl. Betreibungswesen, die Bereitstellung der finanziellen Grundlagen, die Berichte und Aus-
wertungen für den Jahres- und Entwicklungsplan (Voranschlag und Finanzplan) und den Jahresbericht (Rechnung) 
sowie das Berichtwesen zuhanden des Kantons und anderen externen Stellen (ESTV – Mwst-Abrechnung und Statisti-
ken). 
Damit die eine ordnungsgemässe Rechnungsführung gewährleistet ist, erhalten der Gemeinderat, die Verwaltungsfüh-
rung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine professionelle Unterstützung in allen finanziellen Fragestellungen. 
Die Unterstützungsangebote erstrecken sich von der Rechnungsdarlegung, der Finanzplanung bis hin zur Liquiditätspla-
nung.  
Insbesondere für die Leistungsbereiche Bevölkerung und Wirtschaft (Hundegebühr), Schutz und Rettung (Feuerwehrer-
satzabgabe), Gesundheit (Kinder- und Jugendzahnpflege), Ver- und Entsorgung (Wasser, GGA, Abwasser) und Finanzie-
rung (Steuern, Vermietungen von Räumen etc.) wird die Inkassotätigkeit durchgeführt (Mahnwesen, Verzugszinsen und 
die Betreibung von offenen Forderungen sowie Bewirtschaftung von Verlustscheinen). 
Für das Wasserwerk Reinach und Umgebung und die Bürgergemeinde Reinach wird die Buchhaltung geführt. Im Weite-
ren wird das Inkasso für die Kirchensteuer der katholischen und reformierten Kirchgemeinden abgewickelt. 
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R Bei den direkten Kosten wurde die Vorgabe deutlich unterschritten (- CHF 66'000). Dies ist auf folgende Ursachen zu-

rückzuführen: weniger Lohnkosten (- CHF 25'000; spätere Wiederbesetzung einer vakanten Stelle), tiefere Post- und 
Bankgebühren (- CHF 12'000), tiefere Sachversicherungsprämien (- CHF 8'000) und weniger externe Beratungshonorare 
für EDV-Anpassungen (JEP- und JB-Berichte sowie IKS) über CHF 22'000. Zudem konnten mehr Erlöse als angenommen 
generiert werden (mehr Weiterverrechnungen der Betreibungskosten an die Schuldner) über CHF 20'000. Die tatsächli-
chen Forderungsverluste- und Wertberichtigungen aller Debitoren (ausser Steuern) sind um CHF 22'000 geringer ausge-
fallen als geplant (ausgewiesen im Kapitaldienst). Insgesamt beträgt die Unterschreitung der Querschnittskosten CHF 
115'699. 
Die Ziele im Inkassobereich (Anzahl Mahn- und Betreibungsläufe) konnten wiederum übertroffen werden. Die Anpassung 
der drei Ziele wurde im JEP17 bereits von 8 auf 12 vorgenommen (GRPK Bericht vom 3. Juni 2016). 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Die fälligen Ausstände werden 
regelmässig angemahnt. 

Anzahl DBU-Mahnläufe pro 
Jahr 

12  = 8  11  

Offene Debitoren (DBU und 
Steuern) werden nach erfolglo-
sen Mahnungen regelmässig 
betrieben. 

Anzahl Betreibungsläufe pro 
Jahr 

12  = 8  11  

Offene Debitoren (DBU und 
Steuern) werden nach erfolglo-
sen Mahnungen regelmässig 
betrieben. 

Anzahl Fortsetzungsbegehrläu-
fe pro Jahr 

12  = 8  11  

Ordnungsgemässe Buchführung 
(Einwohnergemeinde, Wasser-
werk und Bürgergemeinde) 

Erhebliche Beanstandungen 
aus Revisionsberichten resp. 
GRPK Berichten 

0  = 0  0  
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Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 857'726 882'366 816'221 

Direkte Erlöse -156'982 -125'500 -154'278 

Saldo Basiskosten 700'744 756'866 661'944 

Kapitaldienst 66'430 20'000 -1'776 

Saldo Querschnittskosten 767'174 776'866 660'167 
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3.9. QL15: Controlling 

LE
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TZ

E Die Entscheidungen der politischen Behörden basieren auf vertrauenswürdigen Daten. 
Strategische und operative Zielsetzungen sowie Steuerungsmassnahmen basieren auf zuverlässigen und nachvollziehba-
ren Informationen aus dem Betrieb. 
Das unternehmerische Denken und Handeln wird gefördert und unterstützt. 
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Die politischen Behörden erhalten bedürfnisgerechte Informationen, um langfristige Ziele entwickeln und bewerten 
sowie angepasste Entscheidungen treffen zu können. Dazu werden entsprechende Informationssysteme aufgebaut, 
gepflegt, weiterentwickelt und ausgewertet. 
Die Generierung der Daten ist transparent und nachvollziehbar. 
Die internen Entscheidungsträger werden in der Planung und Steuerung ihrer Geschäfte zielgerichtet unterstützt. Zent-
rales Element ist der Aufbau eines Kennzahlensystems (insbesondere für die Strategischen Sachpläne und Jahrespläne) 
in Zusammenarbeit mit den Entscheidungsträgern. Die OE „Betriebswirtschaft und Controlling“ agiert als Zentralstelle 
unterstützend und koordinierend. 
Auf- und Ausbau des Qualitätsmanagementsystems in Abgleich zu den Anforderungen der Reinacher Reform. 
Die internen Organisationseinheiten werden bei der Optimierung ihrer Prozesse und bei der Generierung von Zahlenma-
terial für Vorlagen und Berichte unterstützt. 
Die OE „Controlling“ steht in engem Kontakt mit dem Versicherungsbroker und koordiniert die internen Massnahmen für 
einen optimalen Versicherungsschutz. 
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R Der Verband Basellandschaftlicher Gemeinden VBLG führte im Mai 2016 eine Informationsveranstaltung zum Thema 

Risikomanagement und Internes Kontrollsystem in Gemeinden durch. Von Seiten Kanton wurden keine weiteren Vorga-
ben ausgearbeitet. Weitere konzeptionelle Arbeiten zu diesen Themenkreisen in der Gemeinde Reinach sind im 2017 
geplant. 

ZI
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Das Interne Kontrollsystem IKS 
für die Gemeinde Reinach ist 
gemäss den Vorgaben des VBLG 
geplant. Ein entsprechendes 
Grobkonzept liegt vor. 

Das Konzept wurde vom Ge-
meinderat genehmigt. 

k.A. = 31.12.2016  nicht erfüllt  
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Da diese Querschnittsleistung nur von einem 

Mitarbeiter erbracht wird, verzichtet der Ge-

meinderat aus Datenschutzgründen auf eine 

Darstellung der Kosten. Diese sind auf der 

vorhergehenden Seite mit der QL 14 verrech-

net. 
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3.10. QL16.17: Gebäude und Logistik 

LE
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TZ

E Die Gebäude im Verwaltungs- und Finanzvermögen werden ordentlich unterhalten*. 
Die Abläufe in der Verwaltung erfolgen reibungslos dank der logistischen Unterstützung. 
 
*Das Verhältnis von Zustandswert zu Neuwert der Haupt-Bauteile sollte 0.8 betragen. Die Instandhaltungs-Qualität 
sollte min. 60% betragen, d.h. die Nutzungs- und Lebensdauer der Bauteile wird max. um 10% reduziert. 
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Die Gebäude im Verwaltungsvermögen werden gesamtheitlich bewirtschaftet (Schulen, Werkhöfe, GZR), d.h.  
- Infrastrukturell (Reinigung, Hauswart, Gebäudesicherheit, u.a.) 
- Kaufmännisch (Kostenplanung und –kontrolle, Beschaffungen, u.a.)  
- Technisch (Instandhaltung Bauteile, Wartung Maschinen/Geräte, u.a.)    
Bei den Gebäuden im Finanzvermögen beschränkt sich die Leistung vorwiegend auf die Technische Bewirtschaftung. Die 
Reinigung erfolgt bei diesen Gebäuden direkt durch die Mieter/Hauswart. 
Im Jahresplan werden die Bewirtschaftungskosten nur für das Gemeindezentrum (Verwaltung) ausgewiesen. Die Bewirt-
schaftungskosten der anderen Gebäude werden direkt den jeweiligen Leistungsbereichen zugeteilt.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten vor- und nachbereitende logistische Unterstützung im Alltag. Insbeson-
dere bezieht sich dies auf die Dienstleistungen zu: 
- Büromaterial, 
- Druck, 
- Post/Kurierdienste, 
- Infrastrukturbereitstellung (insb. auch bei Anlässen), 
- interne Cafeteria. 
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R Um den Zustandswert der gemeindeeigenen Liegenschaften beizubehalten, werden diese weiterhin gut unterhalten und 

erneuert. Der Standard der Reinigung und der internen Logistik ist generell gut und soll beibehalten und falls möglich 
optimiert werden. Im Rahmen des laufenden Unterhalts wurden im Berichtsjahr im Gemeindehaus die bestehenden 
Leuchtkörper im Gangbereich vollumfänglich durch LED Leuchten ersetzt. In den kommenden Jahren sollen zudem die 
Büros wo nötig saniert werden (Auffrischen der Oberflächen, Ersatz des Teppichbelags). Im 2016 wurde diesbezüglich 
das Stadtbüro erneuert. Infolge eines Defekts mussten im Jahre 2016 die zentrale Parkuhr in der Einstallhalle und die 
Geschirrwaschmaschine in der Cafeteria ersetzt werden. Aufgrund all dieser Vorkommnisse und leicht höheren allgemei-
nen Unterhaltsaufwendungen wurde das Budget für den Unterhalt des Gemeindehauses im Berichtsjahr um rund CHF 
17‘000 oder 3% überschritten. 
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Ziel Indikator RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Die Gebäude der Verwaltung 
sind in ordentlichem Zustand. 

Zustandswert (Skale 0 bis 1; 1 
= neuwertig; 0 = nicht benutz-
bar) 

0.8  = 0.8  0.8  

Die Räume sind gut gepflegt. Anzahl Stichprobenkontrollen 
des Reinigungszustands pro 
Jahr 

20  = 20  20  
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Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 483'570 525'700 542'538 

Direkte Erlöse 0 0 0 

Saldo Basiskosten 483'570 525'700 542'538 

Kapitaldienst 0 0 0 

Saldo Querschnittskosten 483'570 525'700 542'538 
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3.11. QL40.50: Querschnittskosten der Gesamtverwaltung 

LE
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TZ

E Die Geschäftsleitung versetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Lage, die von der Politik gesetzten Ziele zu 
erreichen, Leistungen für die Bevölkerung zu erbringen und ihre individuellen Stärken effektiv einzusetzen. 
Sie unterstützt den Gemeinderat in der Entscheidfindung und steht dem Einwohnerrat für Auskünfte zur Verfügung. 
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Die Geschäftsleitung kümmert sich um die strategische Unternehmensplanung, sie legt langfristige Rahmenbedingungen 
fest und sorgt für leistungsfähige Strukturen (z. B. Planungs- und Kontrollsysteme, Aufbauorganisation etc.). Dabei 
achtet sie auf Wirksamkeit, Professionalität, zielgerichtete Steuerung und effizientes sowie ökonomisches Handeln. 
Aufgabe der Geschäftsleitung ist die Planung, Durchführung, Kontrolle und Steuerung von Maßnahmen zur Umsetzung 
der politischen Entscheide unter Einsatz der zur Verfügung stehenden betrieblichen Ressourcen. 
Die Geschäftsleitung besteht aus dem Gemeindepräsidenten, dem Geschäftsleiter der allgemeinen Verwaltung und dem 
Geschäftsleiter der technischen Verwaltung.  
Den Geschäftsleitungsmitgliedern stehen unterstützende Sekretariats und Assistenzleistungen zur Verfügung. Im Weite-
ren werden auch abteilungsübergreifende Kosten (z.B. Honorare für Verwaltungsprojekte) der Geschäftsleitung zugeord-
net. Insbesondere werden einige Unterhaltskosten des Gemeindezentrums der obersten Leitung zugeordnet werden, da 
eine Verteilung auf die einzelnen Organisationseinheiten zu umständlich wäre (vgl. unten Kapitaldienst). 
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R Die Direkten Kosten liegen im 2016 um rund CHF 50'000 tiefer als budgetiert. Die wesentlichen Gründe liegen in tiefe-

ren Lohnkosten, geringeren sachbezogenen Ausgaben (Honorare externe Berater, Büromöbel und übriger Betriebsauf-
wand) sowie tieferen Spesen und Betriebsunkosten der Mitarbeitenden (v.a. Reisekosten).  
Die Rückerstattungen für Sitzungsgelder an die Gemeinde Reinach (Entschädigungen für Sitzungen von Mitarbeitenden) 
sind CHF 16'000 höher ausgefallen. 
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Stufenrechnung RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Direkte Kosten 647'040 700'550 650'918 

Direkte Erlöse -19'075 -12'000 -28'734 

Saldo Basiskosten 627'965 688'550 622'184 

Kapitaldienst 12'908 11'511 11'230 

Saldo Querschnittskosten 640'873 700'061 633'414 

 



 

Jahresbericht 2016 Seite 101 

3.12.Informationen zu den Politikkosten 
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R Über die Stufe „Politikkosten“ werden die Kosten des Gemeinderats (v.a. Löhne, Sitzungsgelder, Spesen), 
des Einwohnerrats (Behördenentschädigung), der Vorleistungen Behördendienste und ähnliches verteilt.  

Die Politikkosten fielen um CHF 50‘000 tiefer aus als budgetiert resp. lagen nur leicht über der Rechnung 
2015. Weniger Ausgaben für Behörden und Kommissionen (- CHF 37‘000) sowie Sitzungsgeld-
Rückerstattung durch Dritte für Vertretungen durch Reinacher Gemeinderäte (- CHF 15‘000) führten zu 
diesem Ergebnis. 
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Politikkosten RG 2015 BU 2016 RG 2016 

Politikkosten insgesamt* 

 

 

 

* Einwohnerrat, Gemeinderat, restliche Behörden,  
   Sekretariate etc. 

970'999 

 

 

 

 

1'025'366 

 

 

 

 

976'180 
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E Saldo Politikkosten RG 2015 BU 2016 RG 2016 

LB 11 Bevölkerung und Wirtschaft 34'784 31'111 28'577 

LB 12 Ruhe und Ordnung 7'144 6'519 5'501 

LB 13 Schutz und Rettung 31'525 32'641 29'559 

LB 21 Sport und Bewegung 26'232 22'503 20'994 

LB 22 Kultur und Begegnung 27'834 28'565 26'268 

LB 31 Leistungen im Bildungsbereich 270'694 286'202 273'015 

LB 32 Musikunterricht 47'884 49'665 45'679 

LB 33 Familienergänzende Betreuung 35'088 34'733 33'687 

LB 41 Kindes- und Erwachsenenschutz 15'081 14'718 14'989 

LB 42 Gesetzliche Sozialhilfe 64'023 63'624 61'502 

LB 43 Ergänzende Sozialarbeit 35'828 33'992 35'781 

LB 51 Gesundheit 99'553 106'942 112'619 

LB 61 Stadtentwicklung 19'451 20'781 19'633 

LB 62 Umwelt und Energie 9'222 11'245 9'717 

LB 71 Verkehrsinfrastruktur 72'534 92'070 86'781 

LB 72 ÖV-Angebot 3'423 4'117 4'185 

LB 81 Versorgung 72'196 78'512 72'630 

LB 82 Entsorgung 71'112 78'921 70'924 

LB 91 Finanzierung 27'391 28'505 24'138 

Total 970'999 1'025'366 976'180 
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4. Genehmigung des Jahresberichts im Einwohnerrat 

4.1. Anträge des Gemeinderats 

Der Gemeinderat unterbreitet dem Einwohnerrat folgende Anträge zur Beschlussfassung: 

 

1. Der Einwohnerrat genehmigt den Jahresbericht 2016 mit einem Verlust in der Höhe von CHF 4‘346‘084.71 

 

2. Er schreibt das Postulat 457/14 kein Plakatwald mehr in Reinach ab. 
 

3. Er schreibt das Postulat 462/15 Ausfüllen der Steuererklärung für junge Erwachsene ab. 

 
4. Er genehmigt die Verbuchung der Rückstellung der Pensionskasse für die Senkung des technischen Zins-

satzes für die Lehrkräfte von CHF 4.047 Mio. im Rechnungsabschluss 2016. 

 
5. Er genehmigt die Verbuchung der Rückstellung der Pensionskasse für die Senkung des technischen Zins-

satzes beim Gemeindepersonal von CHF 2.2 Mio. im Rechnungsabschluss 2016. 

 

 

 

Gemeinderat Reinach BL 

  

Urs Hintermann Thomas Sauter 

Gemeindepräsident Geschäftsleiter 
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4.2. Bericht der Rechnungsprüfung 

 

folgt 
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4.3. Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 

 

folgt 
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4.4. Beschlüsse des Einwohnerrats vom 26. Juni 2017  

 

Folgen nach der Einwohnerratssitzung im Juni 2017  
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Anhang: Ergänzende Informationen 
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A Ergänzende Informationen zu den Leistungsbereichen 

Leistungsübersicht und Verantwortungen 

 
Zuständige Sachkom-

mission 
Verantwortliches  

Gemeinderatsmitglied 

Stellvertretung 

(Gemeinderat) 

Verantwortliches 

Geschäftsleitungsmitglied 

Verantwortung 

in der Verwaltung 

SSP 1 

Bevölkerungsdienste 

und Sicherheit 

Bevölkerungsdienste, 
Wirtschaft und Kultur 

Klaus Endress Urs Hintermann Thomas Sauter Daniel Liechti 

LB11 

Bevölkerung und 

Wirtschaft 

Bevölkerungsdienste, 
Wirtschaft und Kultur 

Klaus Endress Urs Hintermann Thomas Sauter Daniel Liechti 

LB12 

Ruhe und Ordnung 
Bevölkerungsdienste, 
Wirtschaft und Kultur 

Klaus Endress Urs Hintermann Thomas Sauter Andreas Müller 

LB13 

Schutz und Rettung 
Bevölkerungsdienste, 
Wirtschaft und Kultur 

Klaus Endress Urs Hintermann Thomas Sauter Christian Wildhaber 

SSP 2 

Freizeit und Kultur 

Bevölkerungsdienste, 

Wirtschaft und Kultur 
Melchior Buchs Bianca Maag-Streit 

Peter Leuthardt 

Thomas Sauter 

Stefan Haller 

Doris Auer 

LB21 

Sport und Bewegung 

Bevölkerungsdienste, 

Wirtschaft und Kultur 
Melchior Buchs Bianca Maag-Streit Peter Leuthardt Stefan Haller 

LB22 

Kultur und Begegnung 

Bevölkerungsdienste, 

Wirtschaft und Kultur 
Melchior Buchs Bianca Maag-Streit Thomas Sauter Doris Auer 

SSP 3 

Bildung 

Bildung, Soziales 

und Gesundheit 
Béatrix von Sury d'Aspremont Klaus Endress Thomas Sauter 

Daniel Liechti 

Lucienne Renaud 

LB31 

Leistungen d. Gemeinde 

im Bildungsbereich 

Bildung, Soziales 

und Gesundheit 
Béatrix von Sury d'Aspremont Klaus Endress Thomas Sauter Daniel Liechti 

LB32 

Musikunterricht 
Bildung, Soziales 

und Gesundheit 
Béatrix von Sury d'Aspremont Klaus Endress Thomas Sauter Daniel Liechti 

LB33 

Familienergänzende 

Betreuung 

Bildung, Soziales 

und Gesundheit 
Béatrix von Sury d'Aspremont Klaus Endress Thomas Sauter Lucienne Renaud 

SSP 4 

Soziales 

Bildung, Soziales 

und Gesundheit 
Bianca Maag-Streit Melchior Buchs Thomas Sauter Beat Loosli 

LB41 

Kindes- und 

Erwachsenenschutz 

Bildung, Soziales 

und Gesundheit 
Bianca Maag-Streit Melchior Buchs Thomas Sauter Beat Loosli 

LB42 

Gesetzliche Sozialhilfe 

Bildung, Soziales 

und Gesundheit 
Bianca Maag-Streit Melchior Buchs Thomas Sauter Beat Loosli 

LB43 

Ergänzende Sozialarbeit 

Bildung, Soziales 

und Gesundheit 
Bianca Maag-Streit Melchior Buchs Thomas Sauter Beat Loosli 

SSP 5 

Gesundheit 

Bildung, Soziales 

und Gesundheit 
Bianca Maag-Streit Melchior Buchs Thomas Sauter Beat Loosli 

LB51 

Gesundheit 

Bildung, Soziales 

und Gesundheit 
Bianca Maag-Streit Melchior Buchs Thomas Sauter Beat Loosli 

SSP 6 

Raum, Bau und Umwelt 

Bau, Umwelt 

und Mobilität 

Urs Hintermann 

Silvio Tondi 

Béatrix von Sury 
d'Aspremont 

Stefan Brugger 
Peter Leuthardt Peter Leuthardt 

LB61 

Stadtentwicklung 

Bau, Umwelt 

und Mobilität 
Urs Hintermann Béatrix von Sury 

d'Aspremont 
Peter Leuthardt 

Katrin Bauer 

Stefan Haller 

LB62 

Umwelt und Energie 

Bau, Umwelt 

und Mobilität 
Silvio Tondi Stefan Brugger Peter Leuthardt Katrin Bauer 

SSP 7 

Mobilität 

Bau, Umwelt 

und Mobilität 
Stefan Brugger Silvio Tondi Peter Leuthardt Markus Hidber 

LB71 

Verkehrsinfrastruktur 

Bau, Umwelt 

und Mobilität 
Stefan Brugger Silvio Tondi Peter Leuthardt Markus Hidber 

LB72 

ÖV-Angebot 

Bau, Umwelt 

und Mobilität 
Stefan Brugger Silvio Tondi Peter Leuthardt Markus Hidber 

SSP 8 

Ver- und Entsorgung 

Bau, Umwelt 

und Mobilität 
Silvio Tondi Stefan Brugger Peter Leuthardt Markus Hidber 

LB81 

Versorgung 

Bau, Umwelt 

und Mobilität 
Silvio Tondi Stefan Brugger Peter Leuthardt Markus Hidber 

LB82 

Entsorgung 

Bau, Umwelt 

und Mobilität 
Silvio Tondi Stefan Brugger Peter Leuthardt Markus Hidber 

SSP 9 

Finanzierung 

Planungskommission 

(im Sinne Sachkom-
mission) 

Klaus Endress Urs Hintermann 
Thomas Sauter 

Peter Leuthardt 
Thomas Sauter 

LB91 

Finanzierung 

Planungskommission 

(im Sinne Sachkom-
mission) 

Klaus Endress Urs Hintermann 
Thomas Sauter 

Peter Leuthardt 

Steve Beutler, Andrea 
Rentsch (in Zusam-

menarb. mit Domini-
que Donzé, Stefan 

Haller, Katrin Bauer) 
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Verantwortungen Querschnittleistungen 

 Verantwortliches  
GR-Mitglied 

Verantwortliches  
GL-Mitglied 

Verantwortung in 
der Verwaltung 

QL 10 Personaldienstleistungen Urs Hintermann Thomas Sauter Steve Beutler 

QL 10 (2) Lehrlingsausbildung Urs Hintermann Thomas Sauter Steve Beutler 

QL 11 Kommunikationsdienstleistungen Urs Hintermann Thomas Sauter Barbara Hauser 

QL 12 Rechtsdienst Urs Hintermann Thomas Sauter Lucienne Renaud 

QL 13 Allgemeine IT-Dienstleistungen Urs Hintermann Thomas Sauter Philipp Bringold 

QL 14 Finanzdienstleistungen Urs Hintermann Thomas Sauter Dominique Donzé 

QL 15 Controlling Urs Hintermann Thomas Sauter Steve Beutler 

QL 16/17 Gebäude und Logistik Urs Hintermann Peter Leuthardt Martin Blunschi 

QL 40/50 Querschnittskosten der Gesamt- 

             verwaltung 

Urs Hintermann Sauter/Leuthardt Sauter/Leuthardt 
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Leistungsbereich 22: Kultur und Begegnung A1.

Regionale Kulturbeiträge  

 

 

Auszahlungen aus Kulturfonds  

Institution Vorhaben Genehmigte Beiträge 

 

Ausbezahlter 
Barbeitrag in 
CHF 

Cristina Spoerri-Stiftung 
Reinach BL 

Buchpublikation "Cristina 
Spoerri: Der bewegte Raum" 

1‘500 1‘500 

Total  1‘500 

 

 

  

Institution Beitrag Reinach in CHF 

Basler Marionettentheater 2‘000 

B-Scene 2‘000 

Buben- und Mädchenwoche Dornach 1‘500 

Collegium musicum 2‘000 

dock: 3‘000 

Helmut Förnbacher Theater Company 4‘000 

Jazzfestival Basel (Offbeat-Festival) 2‘000 

Klang Basel 2‘000 

Knabenkantorei 2‘000 

Neues Orchester Basel 3‘000 

Stadt-/Landkino 3‘000 

Stiftung Kloster Dornach 3‘000 

Stiftung Neues Theater am Bahnhof Dornach 25‘000 

Theater Basel 40‘000 

Theater Das Luftschloss 2‘000 

Theater Fauteuil 2‘000 

Reserve (nicht ausbezahlt) 1‘500 

Total 100‘000 
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Leistungsbereich 43: Ergänzende Sozialarbeit A2.

Nothilfe an Gemeinschaften in CHF 

Katastrophenhilfe Ausland Beitrag in CHF 

Glückskette Schweiz: Nothilfe auf Haiti 10‘000 

Entwicklungszusammenarbeit Ausland  

Verein Interteam, Entwicklungshilfe in Tansania (Linda und Florian Stamm) 7‘500 

Prosol, Verein Pro Fundacion, Projekt von Peter Reimer in der Dom. Republik 10‘000 

Beiträge an Berggemeinden  

Coop Patenschaft für Berggebiete 8‘750 

Schweizer Berghilfe 8‘750 

Katastrophenhilfe Inland  

BAAS – Be Aware And Share 350 

Beiträge an private Institutionen  

Stiftung Sucht, Basel, Beratung für Familien. 500 

Verein Neustart, Verein für Bewährungs- und Sanierungshilfe für Strafentlassene 500 

Schwarzer Peter, Basel, z.G. Anlaufstelle für gassennahe Familien 500 

Winterhilfe Baselland 1‘000 

Alzheimervereinigung beider Basel 500 

Blaues Kreuz Basel-Stadt 500 

Feel-ok.ch RADIX 500 

MUSUB 500 
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Leistungsbereich 61: Stadtentwicklung A3.

Übersicht zu den Baulandreserven der Gemeinde Reinach 

Arealbezeichnung 
(ZQP = Zone mit 
Quartierplan-
pflicht) 

Fläche 
(m2) 

Geschätzte 
Ausnützungs-
ziffer (in %) 

Nutzungspoten-
tial (ca. Brutto-
geschossfläche 
in m2) 

Einwoh-
ner-
potential 

Arbeits-
platz-
potential 

Bemerkungen  
(QP=Quartierplanung) 

  

Siedlungsentwicklung nach Innen 

ZQP Bärenweg 3'686 80 2'949 59 0 
Keine Planung vor-
handen 

ZQP Bodmen 9'932 86 8'542 162 9 

Stand QP 05.06.2015; 
ca. 5% der BGF für 
Arbeiten; QP ist 
rechtskräftig 

ZQP Bruggstrasse 5'392 172 9'274 167 19 

Stand QP 01.11.2016; 
ca. 10% der BGF für 
Arbeiten 

ZQP Brunngasse 2'908 160 4'653 47 47 

Keine Planung vor-
handen; ca. 50% der 
BGF für Arbeiten; 
Einwohner- und Ar-
beitsplatzpotential 
inkl. Bestand heutige 
Bebauung 

ZQP  
Buechlochpark 9'227 54 4'983 77 0 

Keine Planung vor-
handen; pro ca. 
65m2 BGF 1 Einwoh-
ner 

ZQP  
Dornacherweg 9'980 114 11'377 218 9 

Stand QP 12.11.2015; 
ca. 4% der BGF für 
Arbeiten 

ZQP Fiechten 9'400 100 9'400 188 0 
Keine Planung vor-
handen 

ZQP Hauptstrasse 3'863 160 6'181 80 43 

Keine Planung vor-
handen; ca. 35% der 
BGF für Arbeiten; 
Einwohner- und Ar-
beitsplatzpotential 
inkl. Bestand heutige 
Bebauung 

ZQP Hinterkirch 13'686 100 13'686 219 55 

Keine Planung vor-
handen; ca. 20% der 
BGF für Arbeiten; 
Einwohner- und Ar-
beitsplatzpotential 
inkl. Bestand heutige 
Bebauung 

ZQP Im Zentrum 5'906 230 13'584 149 122 

Stand QP 10.04.2014; 
QP sistiert, neues 
Bebauungskonzept in 
Arbeit 

ZQP Jupiter-
strasse 10'834 103 11'159 223 0 Stand QP 05.04.2016 
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ZQP  
Landererstrasse 8'132 171 13'906 250 28 

Stand Studienwett-
bewerb 24.05.2016; 
ca. 10% der BGF für 
Arbeiten; Einwohner- 
und Arbeitsplatzpo-
tential inkl. Bestand 
heutige Bebauung 

ZQP  
Merkurstrasse 20'190 100 20'190 404 0 

Keine Planung vor-
handen 

ZQP Munimatt 18'253 80 14'602 292 0 
Keine Planung vor-
handen 

ZQP Neureinach 21'775 131 28'525 228 342 

Stand QP 28.11.2016; 
ca. 60% der BGF für 
Arbeiten; Einwohner- 
und Arbeitsplatzpo-
tential inkl. Bestand 
heutige Bebauung 

ZQP Oerin 16'971 101 17'141 343 0 Stand QP 29.09.2016 

ZQP Schönenbach 13'480 145 19'546 371 20 

Stand QP 10.02.2016; 
ca. 5% der BGF für 
Arbeiten 

ZQP Stadthof 4'397 100 4'397 53 35 

Keine Planung; ca. 
40% der BGF für 
Arbeiten; Einwohner- 
und Arbeitsplatzpo-
tential inkl. Bestand 
heutige Bebauung 

ZQP Stockacker 8'917 116 10'344 207 0 Stand QP 19.09.2016 

ZQP St. Marien 5‘880 100 2‘940 59 0 

Keine Planung vor-
handen; ca. 50% 
Kirchliche Nutzung 
und 50% Wohnen 

  
      Siedlungserweiterung (Option Einzonung) 

Brühl 94'855 70 66'399 1'195 133 

Nutzungszone nach § 
19, Abs. 1, lit. f RGB; 
Entscheid Einzonung 
noch ausstehend; ca. 
10% der BGF für 
Arbeiten 

 
Gesamtpotential der grösseren Baulandreserven 

Alle Areale  
inkl. Brühl 294'724 

 
293'776 4'992 861 

Einwohner- und Ar-
beitsplatzpotential 
inkl. Bestand heutige 
Bebauung (Areale 
heute teilweise be-
baut) 

Alle Areale  
ohne Brühl 199'869 

 
227'378 3'797 728 

Einwohner- und Ar-
beitsplatzpotential 
inkl. Bestand heutige 
Bebauung (Areale 
heute teilweise be-
baut) 

  
      Annahmen:       

- Berechnung Einwohnerpotential: In der Regel pro ca. 50m2 Bruttogeschossfläche (BGF) 1 Einwohner 
- Berechnung Arbeitsplatzpotential: Annahme aufgrund geplanter Nutzungsart und/oder pro ca. 50m2 BGF 1 Arbeitsplatz 
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Übersicht zu den bereits entwickelten grösseren Baulandreserven in der Gemeinde Reinach 

Arealbezeichnung 
(QP = Quartier-
planung) 

Fläche 
(m2) 

Ausnützungs-
ziffer gemäss 
QP (in %) 

Nutzungs-
potential (ca. 
Bruttogeschoss-
fläche in m2) 

Einwoh-
ner- 
potential 

Arbeits
beits-
platz- 
poten-
tial 

Einwoh-
woh-
nerbe-
stand 
per 
Ende 
2016* Bemerkungen 

  
       Siedlungsentwicklung nach Innen 

QP Alter Werkhof 
(In den Steinre-
ben) 14'365 128 18'387 313 55 123 

Realisierung 
2014-2016; 4 
Mehrfamilien-
häusern (MFH) 
per Ende 2016 
teilweise be-
zogen; ca. 
15% der BGF 
für Arbeiten 
möglich 

QP Mischeli 6'943 76 5'277 57 49 40 

Realisierung 
2014-2015; 
Genossen-
schaftlich 
organisierte 
Seniorenwoh-
nungen; Beide 
MFH per Ende 
2016 bezogen; 
ca. 46% der 
BGF für Arbei-
ten möglich 

QP 
Taunerquartier 6'374 115 7'330 103 44 47 

Realisierung 1. 
Etappe 2013-
2015; Realisie-
rung 2. Etappe 
2017-2018; 
Realisierung 3. 
Etappe zeitlich 
noch offen; 3 
von 5 MFH per 
Ende 2016 
teilweise be-
zogen; ca. 
30% der BGF 
für Arbeiten 
möglich 

  
       Total               

Entwickelte  
Areale 27'682   30'994 472 148 210   

  
       Annahmen:        

- Berechnung Einwohnerpotential: In der Regel pro ca. 50m2 Bruttogeschossfläche (BGF) 1 Einwohner 

- Berechnung Arbeitsplatzpotential: Annahme aufgrund möglicher Nutzungsart und/oder pro ca. 50m2 BGF 1 Arbeitsplatz 

* Eine Aussage zur tatsächlich vorhandenen Anzahl Arbeitsplätze pro Quartierplanung ist aufgrund der verfügbaren Datengrundlage nicht 
möglich. 
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Kommentar 

Im kommunalen Richtplan von 2005 wurde die Strategie zur Siedlungsentwicklung von Reinach behördenver-

bindlich festgelegt und laufend in die periodisch aktualisierten Instrumente der strategischen Sachpläne 
übertragen. Der strategische Sachplan Nr. 6 „Raum, Bau und Umwelt“ 2014-2017 enthält daher u.a. folgende 

Wirkungsziele: Die Bevölkerung von Reinach nimmt nicht ab; das Wohnraumangebot nimmt zu und deckt die 

Bedürfnisse verschiedener Nutzergruppen; neuer Wohnraum wird primär durch bauliche Verdichtung nach 
innen geschaffen. Um diese übergeordneten Ziele zu erreichen und den Bevölkerungsbestand mittel- bis 

längerfristig halten zu können bzw. zu stabilisieren, müssen jährlich rund 10‘000m2 neue Bruttogeschossflä-

che erstellt werden (Neubau oder Ausbau bestehender Bauten). Die voranstehenden Tabellen bieten einen 
Überblick zu den grösseren Baulandreserven der Gemeinde (sämtliche Zonen mit Quartierplanpflicht gemäss 

Zonenplan Siedlung vom 14.4.2015), auf denen der benötigte Wohnraum in den kommenden Jahren überwie-

gend entstehen soll bzw. kann. Die meisten aufgeführten Grundstücke befinden sich in Privatbesitz, weshalb 
der direkte Einfluss der Gemeinde auf deren bauliche Entwicklung beschränkt ist. Sie berät und unterstützt 

jedoch Bauherrschaften und begleitet die erforderlichen raumplanerischen und zonenrechtlichen Massnah-

men, um die Siedlungsentwicklung in die gewünschten Bahnen zu lenken. Die bauliche Entwicklung der eige-
nen Grundstücke (z.B. ZQPs Stockacker, Bodmen und Fiechten) treibt die Gemeinde hingegen selbst aktiv 

voran. 

Sekundär soll der benötigte Wohnraum (respektive der Erhalt der Einwohnerzahl) vorausschauend über eine 
spätere Erweiterung des Baugebiets, im südwestlich gelegenen Gebiet Brühl, geschaffen werden. Ein politi-

scher Entscheid zu dieser Neueinzonung steht derzeit noch aus und wird sich an der gesamten Siedlungsent-

wicklung in der Gemeinde Reinach, in der Region und im Kanton Baselland orientieren. Aus rechtlicher Sicht 
wäre eine Einzonung zum jetzigen Zeitpunkt ohnehin noch nicht möglich. Die Kantone müssen zuerst innert 

fünf Jahren, ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Teilrevision des Eidgenössischen Raumplanungsgesetzes 

(RPG) vom 1. Mai 2014, ihre Richtpläne entsprechend der geforderten Siedlungslenkung nach Innen anpas-
sen. Bis zur Genehmigung dieser Richtplananpassung durch den Bundesrat darf im betreffenden Kanton die 

Fläche der rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonen insgesamt nicht vergrössert werden. Die öffentliche Mit-

wirkung zur Richtplananpassung des Kantons Baselland erfolgte vom 4. Januar bis zum 15. April 2016. Der 
Vorprüfungsbericht des Bundesamtes für Raumentwicklung liegt seit September 2016 ebenfalls vor. Das kan-

tonale Amt für Raumplanung hat eine Landratsvorlage zur Richtplananpassung auf Frühling 2017 angekün-

digt. Für eine zukünftige Erweiterung des Siedlungsgebiets müssen aber neben der Voraussetzung des revi-
dierten Richtplans auch weiterhin der Bedarf an neuen Bauzonen nachgewiesen und zuerst die bestehenden 

Baulandreserven genutzt werden (bzw. Massnahmen zur Mobilisierung der bestehenden Baulandreserven auf-

gezeigt werden). 

Bei der Interpretation der obigen Tabellen gilt es zu berücksichtigen, dass es sich bei den in der ersten Ta-

belle ausgewiesenen Einwohnerpotentialen nicht zwingend um zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner 

handeln muss. Die Werte geben lediglich an, wie viel Wohnraum durch die Überbauung der Baulandreserven 
entstehen könnte. Bei den bereits entwickelten Baulandreserven Taunerquartier, Alter Werkhof und Mischeli 

enthält die zweite Tabelle hingegen neben den Potentialen noch eine Spalte mit den tatsächlichen Einwoh-

nerzahlen per Ende 2016. 
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B Politische Instrumente 

Kommunale Rechtssetzung B1.

Im Jahr 2016 wurden folgende Veränderungen in der Sammlung der kommunalen Rechtserlasse vorge-
nommen. 

 

Verordnung Gemeinderatsbeschluss Inkraftsetzung 

Wahlen & Abstimmungen (To-

talrevision) 

19. Januar 2016 1. Januar 2016 

Polizei 7. Juni 2016 1. Juli 2016 

Hunde (wurde aufgehoben) 7. Juni 2016 1. Juli 2016  

Abfall 20. September 2016 1. Januar 2017 

Bildung 2. Februar 2016 1. August 2016 

Familienergänzende Kinderbe-

treuung 

1. November 2016 1. Juli 2017 

 

  

Reglement Einwohnerratsbeschluss kantonale Verfügung  Inkraftsetzung 

Polizei 25. April 2016 18. Mai 2016 1. Juli 2016 

Familienergänzende Kin-

derbetreuung 

27. Juni 2016 7. Oktober 2016 1. Juli 2017 
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Postulate und Motionen  B2.

Im Berichtsjahr eingegangene Postulate  

 

Im Berichtsjahr sind keine Motionen erheblich erklärt worden. 

Nicht erledigte Postulate 

Postulat Nr. 457/14  Kein Plakatwald mehr in Reinach 

 überwiesen an der 429. Sitzung vom 24. November 2014 

 Mit Vorlage 1121/15 schlug der Gemeinderat dem Einwohnerrat zur Erfül-

lung des Postulats eine Teilrevision von Reklamereglement und Reklame-
verordnung vor. Dabei sollten in ganz Reinach - unter Festlegung eines 

generellen Verbotes von temporärer und politischer Reklame - mehrere 

Plakatierungszonen ausgeschieden werden. Mit Beschluss vom 25.01.2016 
beauftragte er den Gemeinderat, das Reklamereglement und die Reklame-

verordnung entsprechend zu überarbeiten. Die demgemäss überarbeiteten 

Rechtsgrundlagen wurden mit Vorlage 1136/16 dem Einwohnerrat zur Be-
schlussfassung vorgelegt. An seiner Sitzung vom 12.12.2016 beschloss 

dieser, auf die Vorlage nicht einzutreten. 

Aufgrund dessen empfiehlt der Gemeinderat dem Einwohnerrat das Postulat 
abzuschreiben. 

 

Postulat Nr. 461/15  Begegnungszonen und SSP 7 

 überwiesen an der 436. Sitzung vom 28. September 2015 

 Die Beantwortung des Postulats wird im Frühling 2017 dem Einwohnerrat 

zugestellt. 

Postulat Nr. 462/15  Ausfüllen der Steuererklärung für junge Erwachsene 

 überwiesen an der 437. Sitzung vom 26. Oktober 2015 

 Die Veranstaltung hat am 16.2.2016 stattgefunden. Sie wird zukünftig alle 
zwei Jahre mit jeweils zwei Jahrgängen durchgeführt. 

Das Postulat kann somit abgeschrieben werden. 

 

Nicht erledigte Motionen 

KEINE  

 

 

Postulat Postulant/Postulantin Titel Behandlung im ER 

466 Irène Kury, BUM GGA – Bevölkerung kann unter meh-
reren Anbietern wählen 

überwiesen an der 441. Sitzung 
vom 25.04.2016  

abgeschrieben an der 446. 
Sitzung vom 21.11.2016 

467 Léonie Laukemann 
Grüne 

Energiestadt Reinach: mit gutem 
Beispiel voran gehen 

überwiesen an der 447. Sitzung 
vom 12.12.2016 
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C Kennzahlen 
Die Berechnung der Kennzahlen entspricht dem Modell des Statistischen Amtes BL (Finanzhandbuch HRM2 Kapitel 13.3).  
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Bemerkung: Die meisten Kennzahlen wurden aufgrund von HRM2 durch das statistische Amt neu definiert 

und an die Vorgabe der Finanzdirektorenkonferenz angepasst. Ein Vergleich zu den Vorjahren ist infolge der 

neuen Kontenstruktur- und Kontenzuteilung sowie neuer Definition (andere Berechnungsgrundlage und 
Richtwerten) nicht mehr möglich. Eine nachträgliche Berechnung der Kennzahlen ist somit ausgeschlossen.  

Der "Ø 5 Jahre Wert" kann ebenfalls nur ermittelt werden, wenn es sich um „alte“, bereits berechnete Kenn-

zahlen handelt. Liegt noch kein 5-Jahres-Trend vor, wird der effektiv vorliegende Jahresdurchschnitt ge-
nommen. 

 

Kommentar zu den Kennzahlen: 

Die Bildung der Rückstellung für die Pensionskasse infolge Senkung des technischen Zinssatzes von          

CHF 6.247 Mio. hatte auf einige Kennzahlen eine negative Auswirkung, insbesondere auf den Selbstfinanzie-

rungsgrad Gesamt, Allgemeiner Haushalt wie auch für den Selbstfinanzierungsanteil und den Investitionsan-
teil. 

Der Selbstfinanzierungsgrad der Spezialfinanzierungen ist negativ, da das Eigenkapital der Spezialfinanzie-

rungen sukzessive reduziert wird. 

Die Investitionstätigkeit liegt weiterhin im mittleren Bereich, da die Grossinvestitionen noch anstehen. 
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D Tabellen und Verzeichnisse Finanzen 

Ergebnisübersicht D1.
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Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen (für MwSt-Ausweis) D2.
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Detaildarstellung der Bilanz D3.
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Auflistung der InvestitionenD4.
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Auszug aus der Anlagenbuchhaltung des Verwaltungsvermögens D5.
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Auflisten der Anlagen des Finanzvermögens D6.
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Auflistung der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten D7.
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Auflistung der Rückstellungen D8.
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Auflistung der Eventualverpflichtungen und –guthaben D9.

 

 

Wohnbaugenossenschaft Rynach: Verzinsliches Darlehen bis zu CHF 1.5 Mio. Anschubfinanzierung für 
Vor- und Bauprojekt und Baubewilligungsverfahren (ER-Vorlage 1059/13), Inanspruchnahme ab an-
fangs 2015 (ER-Vorlage 1104/14). Per Ende 2016 wurden CHF 1‘016‘903.50 an Lieferanten im Auftrag 
der Wohnbaugenossenschaft überwiesen (siehe Bilanz: Verzinsliche Anlagen im Finanzvermögen). 

Depotgarantien an das Alters- und Pflegeheim Aumatt für EinwohnerInnen der Gemeinde Reinach 
über CHF 28‘000. 

Gemäss Rechnung vom 6. Juni 2016 fordert das Schweizer Paraplegikerzentrum (SPZ) von der Ge-

meinde Reinach den Betrag von CHF 437‘412 für die ungedeckten Aufenthaltskosten eines Reinacher 

Einwohners im SPZ Nottwil. Diese Forderung ist derzeit noch Gegenstand einer gerichtlichen Beurtei-
lung.  
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Auflistung der privatrechtlichen Zweckbindungen D10.
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Auflistung der Gemeindebeteiligungen D11.
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Auflistung der interkommunalen Zusammenarbeit D12.
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